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Zu diesem Heft

Das VerhÄltnis von Ausbildung, beruflicher Arbeit, Haushalt und

SexualitÄt hat vielfÄltige Dimensionen. Es geht in diesem Heft

hauptsÄchlich um die gesellschaftliche Benachteiligung von

Frauen; aber MÄnner kÉnnen auch betroffen sein. Ein Beispiel: die

Diskriminierung homosexueller Soldaten (S. 14).

Wichtig sind auch Aspekte der Geburtenregelung und Familien-

planung. Auch die katholische Kirche hat das Recht der Eltern be-

stÄtigt. Der Papst hat Éffentlich erklÄrt: áDie Kirche anerkennt,

daÜ es objektive GrÑnde geben kann, die Geburten zu beschrÄnken

und zu verschieben.Ç Dazu rechnet der Papst auch FÄlle, áin denen

es die Frau fÑr notwendig erachtet, auÜer Haus zu arbeitenÇ: (ent-

nommen einem Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,

14. Dezember 1992).

Es geht nicht nur um religiÉse, sondern auch um rechtliche Fra-

gen. Die hat gelegentlich die Gewerkschaftsbewegung national und

international aufgegriffen, wie die BeitrÄge von Maria Kathmann

(S. 5) und Sibylle Plogstedt (S. 3) deutlich machen. Ihr Haupt-

aspekt besteht in den hÄufigen sexuellen BelÄstigungen am Arbeits-

platz, die durch gewerkschaftliche Arbeit eingeschrÄnkt und be-

straft werden sollen. HauptsÄchlich betroffen sind davon Frauen,

dadurch wird es auch ein Thema der Gleichstellungspolitik.

Die Bundesfrauenministerin Angela Merkel hat einen Gesetz-

Entwurf zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und

MÄnnern vorgelegt. In diesem 176-Seiten Entwurf vom 7. Dezem-

ber 1992 steht unter Zielsetzung: áDer verfassungsrechtliche

Grundsatz der Gleichberechtigung von Frauen und MÄnnern hat

sich in verschiedenen Lebensbereichen, besonders im Beruf und im

Éffentlichen Leben, immer noch nicht durchgesetzt. Notwendig

sind deshalb zusÄtzliche gesetzliche Regelungen zur Beseitigung

der Benachteiligung und zur FÉrderung der Frau im Beruf, zur bes-

seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Ç

Arbeitslosigkeit kann einen EinfluÜ auch auf den Kinderwunsch

haben, was Petra Strehmel darstellt (S. 8). Das kÉnnte auch zu ei-

nem Thema einer fortschrittlichen Wirtschaftswissenschaft werden.

Mit dem Schwerpunkt áFrau und WirtschaftÇ hat jetzt in Hamburg

an der Hochschule fÑr Wirtschaft und Politik die Wirtschaftsforsche-

rin Ursula Knapp den ersten derartigen Lehrstuhl in Deutschland

Ñbernommen.

Auch die SexualitÄt von MÄnnern kann von ihrer BerufstÄtigkeit

stark beeinfluÜt werden, was in der Fachliteratur Éfter nachgewie-

sen wurde. Mediziner an UniversitÄtskliniken in Berlin haben Zu-

sammenhÄnge von beruflichem und familiÄrem StreÜ mit krankhaf-

ten Befunden von Spermiogrammen aufgedeckt (SEXUALMEDI-

ZIN 12/92), es wird auch berichtet, daÜ in einem Fall auf dem HÉ-

hepunkt der StreÜbelastung eine schwere SubfertilitÄt festzustellen

war; nach gÑnstiger beruflicher VerÄnderung war die FertilitÄt des

Mannes wieder vÉllig vorhanden.

Neben den BeitrÄgen zum Schwerpunktthema steht in dieser

Ausgabe auch die àbersetzung eines Berichts mit den Ergebnissen

einer Befragung von Fachleuten, ob Kinder es erfahren sollten, daÜ

ihre Geburt Ergebnis einer heterologen Insemination war.

JÑrgen Heinrichs

Titelbild: Horst Janssen: Angemacht. 1991



Der gemeinsame Markt ist mit einem

Feuerwerk gefeiert worden, wÄhrend das

soziale Europa eine Fehlgeburt zu werden

droht, von der nicht klar ist, ob sie den ret-

tenden Brutkasten Ñberhaupt erreicht. Der

franzÉsische Abgeordnete Jean-Pierre Cot

vor dem Europa-Parlament im Oktober

1991: áEs kann nicht angehen, daÜ man fÑr

das Europa der Kaufleute im Galopp voran-

prescht, wÄhrend das soziale Europa zum

Stillstand kommt.Ç

Frauenthemen gehÉren zum sozialen Eu-

ropa. Seit 1986 sind alle sie betreffenden

Richtlinien in den Schubladen verschwun-

den. Lediglich das Jahr 1992 brachte zwei

Ausnahmen, eine Richtlinie zum Mutter-

schaftsurlaub und eine Empfehlung zum

Problem der sexuellen BelÄstigung. BelÄsti-

gung im Betrieb schadet nÄmlich dem

Europa der Kaufleute, hat sich als Erkennt-

nis in der EG durchgesetzt.

Damit ist eine Strategie der Europa-Par-

lamentarierinnen in Teilen aufgegangen.

1986 richteten sie eine erste Anfrage an die

EG Kommission, ob dort bekannt wÄre,

wie hoch die sozialen Kosten der BelÄsti-

gung wÄren, die die Krankenkassen, die

Rentenversicherungen, die ArbeitsÄmter zu

tragen hÄtten. Und wie hoch die Kosten fÑr

die Betriebe seien durch den Krankenstand

der belÄstigten Frauen, durch ihre KÑndi-

gungen und die Fluktuation am Arbeits-

platz. Diese Fragen konnten fÑr Europa bis-

her nicht beantwortet werden. Lediglich

aus jÑngster Zeit datieren nÄmlich solche

Berechnungen Ñberhaupt. Danach hat in

den USA das United States Merit Systems

Protection Board herausgefunden, daÜ al-

lein der amerikanischen Bundesregierung

zwischen 1978 und 1980 Kosten in HÉhe

von 189 Millionen Dollar infolge der sexuel-

len BelÄstigung am Arbeitsplatz entstanden

sind.

Der von der EG-Kommission beauftragte

britische Anwalt Michel Rubenstein muÜte

kleinere BrÉtchen backen. Er konnte in ei-

ner ersten europaweiten vergleichenden

Untersuchung lediglich die empirischen Er-

hebungen in verschiedenen LÄndern samt

deren Rechtssituation vergleichen. (Eine

Ähnliche Studie, die sich auch auf auÜereu-

ropÄische LÄnder wie zum Beispiel Japan

bezieht, legte Rubenstein Ende 1992 fÑr das

Internationale Arbeitsamt vor.) Das Ergeb-

nis war niederschmetternd: Kaum ein Staat

hatte eine rechtliche Regelung, Beschwer-

destellen fÑr die Opfer der BelÄstigung wa-

Sibylle Plogstedt

Sibylle Plogstedt hat in vielen Jahren

ihre Erkenntnisse aus Untersuchungen

Ñber sexuelle BelÄstigung in BÑros

und Betrieben der âffentlichkeit vor-

gelegt, auch unter der Bezeichnung

áàbergriffeÇ (1984). Ihr jÑngstes

Buch, geschrieben zusammen mit der

Juristin Barbara Degen, trÄgt den Titel

áNein heiÜt neinÇ und ist ein DGB-

Ratgeber (Serie Piper Frauen, Novem-

ber 1992, DM 12,90). Als eine ErgÄn-

zung dieses Fachbuchs hat sie fÑr das

pro familia magazin den folgenden

Text geschrieben, der die Aspekte des

Themas fÑr ein vereintes Europa deut-

lich macht. Die Traditionen der einzel-

nen LÄnder sind sehr verschieden; viel-

leicht kann es auch bald dazu ein Eu-

roparecht geben.

ren so gut wie nicht vorhanden, und prÄven-

tive MaÜnahmen zum Schutz der Frauen

waren nirgendwo vorgeschrieben. Schulun-

gen von Vorgesetzten oder BetriebsrÄten

gab es nur auf freiwilliger Basis. àber pa-

pierne Resolutionen der Gewerkschaftsver-

bÄnde, samt kleineren Informationsschrif-

ten. Man ging davon aus, daÜ es ausreiche,

dem Problem mit AufklÄrung zu begegnen.

Die EG-Kommission machte sich daran,

die Empfehlung von Rubenstein umzuset-

zen, eine Richtlinie gegen sexuelle BelÄsti-

gung zu entwerfen. Dies war auch die For-

derung des europÄischen Parlaments. Doch

die Verhandlungen mit dem Ministerrat ka-

men bald ins Stocken, die GegenkrÄfte wa-

ren stÄrker als die BefÑrworter. SchlieÜlich

ging das europÄische Parlament dazu Ñber,

andere Gesetze einfach nicht mehr zu ver-

abschieden, sondern sie immer wieder an

die AusschÑsse zurÑckzuverweisen. Eine

Blockade war die andere wert.

Unterschiede in Europa

Im November 1991 debattierte das euro-

pÄische Parlament erneut Ñber das Thema

sexuelle BelÄstigung. Die Zeit war gÑnstig,

denn alle Medien Europas, ja der gesamten

Welt, diskutierten die Berufung von Cla-

rence Thomas zum hÉchsten Richter der

USA trotz der Anschuldigungen durch die

Rechts-Professorin Anita Hill. Die britische

Europa-Abgeordnete Christine Crawley er-

klÄrte als Berichterstatterin des Ausschus-

ses, daÜ sexuelle BelÄstigung ádie hÄufigste

und am wenigsten diskutierte arbeitsbe-

dingte Gefahr fÑr die Gesundheit berufstÄ-

tiger Frauen ist. Tausende von Frauen fÑh-

len sich deshalb Tag fÑr Tag elend. HÄufiges

Fehlen am Arbeitsplatz, Depressionen, ge-

ringe Motivation sind die Folgen.Ç Beson-

ders gefÄhrdet seien vor allem ágeschiedene

oder getrennt lebende Frauen, BerufsanfÄn-

gerinnen Ö sowohl weibliche als auch mÄnn-

liche - Frauen, die in vorwiegend von MÄn-

nern besetzten Arbeitsbereichen beschÄftigt

sind. AuÜerdem sind behinderte Frauen,

Frauen, die einer ethnischen Minderheit an-

gehÉren, Lesbierinnen und Homosexuelle

gefÄhrdet.Ç

Im FrauenausschuÜ hatte man eine Richt-

linie, also ein europaweites Gesetz erhofft.

Immerhin hatte sowohl die Situation in

GroÜbritannien als auch in den Vereinigten

Staaten gezeigt, daÜ die Zahl der Klagen

von betroffenen Frauen sprunghaft gestie-

gen war. Allein im Vereinigten KÉnigreich

hatte die Organisation áFrauen gegen BelÄ-

stigungÇ innerhalb eines Jahres um 25 Pro-

zent mehr an Beschwerden erhalten. Dabei

sei in allen LÄndern, so die dÄnische Abge-

ordnete Joanna RÉnn, áerst die Spitze des

Eisbergs sichtbar geworden.Ç Die LÄnder

Europas unterschieden sich lediglich in der

StÄrke des Tabus, das auf dem Thema laste,

erklÄrt die hollÄndische Nel van Dijk von

der Regenbogenfraktion: áDer Unterschied

liegt nicht in der Art der BelÄstigung. Es ist

gleichgÑltig, ob einem in Italien oder in DÄ-

nemark in den Po gekniffen wird.Ç Der

Schutz mÑsse Ñberall organisiert werden:

áEs geht darum, daÜ wir in ganz Europa auf

ernstzunehmende Weise versuchen sollten,

dieses Problem in Angriff zu nehmen, um

Frauen die Garantie zu geben, daÜ sie'An-

laufstellen fÑr ihre Beschwerden haben und

ihre Gewerkschaft und ihre Vertreter ein-

schalten kÉnnen.Ç

VerzÉgerungen

Seit einem Jahr ist die Empfehlung in

Kraft, ohne daÜ sich viel getan hÄtte. In

zwei Jahren wird aufgrund einer Berichts-

pflicht in Europa erneut darÑber debattiert,

ob nicht doch eine Richtlinie her muÜ. Es

schaut so aus, denn die Mehrzahl der euro-

pÄischen Staaten lÄÜt sich weiterhin durch

EG-Vorschriften bitten. Die Bundesrepu-



blik Deutschland bereitet mit der Langsam-

keit einer Schnecke ein Gleichstellungsge-

setz vor, das die sexuelle BelÄstigung wohl

als Diskriminierung von Frauen einstufen

wird. Dieses Modell hat sich in LÄndern wie

Belgien bereits als unzureichend erwiesen.

In England, der alten Kolonialmacht, wo

51 Prozent der weiblichen BeschÄftigten an-

geben, belÄstigt worden zu sein, taucht die

sexuelle BelÄstigung nicht explizit in einem

Gesetz auf. Seit 1986 gibt es jedoch Urteile,

nach denen der Sex Discrimination Act aus

dem Jahre 1975 sich auch auf die sexuelle

BelÄstigung bezieht. Danach wird die sexu-

elle BelÄstigung als eine geschlechtsspezifi-

sche Benachteiligung im Beruf geahndet. In

Europa verfÑgt nur noch Schweden Ñber

eindeutige Schutzgesetze. AuÜerhalb von

Europa sind es Israel, die USA und Ca-

nada, Australien und Neuseeland.

Frankreich vorn

Lediglich Frankreich hat reagiert. áLa

FranceÇ hat den grÉÜten Anteil weiblicher

BeschÄftigter. Insofern begann es frÑher als

seine europÄischen Nachbarn seine zu 70

Prozent berufstÄtigen Frauen vor àbergrif-

fen zu schÑtzen. Im MÄrz 1993 werden dort

änderungen des Straf- und des Arbeitsge-

setzes in Kraft treten, nach denen bei der

sexuellen BelÄstigung jeder MiÜbrauch der

AutoritÄt von Vorgesetzten mit einer Geld-

strafe von 100000 Francs (etwa 30000 DM)

und einer Haftstrafe von einem Jahr be-

straft wird. Sexuelle Handlungen dÑrfen

nicht erpreÜt werden. Keine BeschÄftigte

darf benachteiligt oder entlassen werden,

weil sie solche sexuellen Begehren zurÑck-

weist. Dasselbe gilt fÑr Kolleginnen und

Kollegen, die solche unerwÑnschten Avan-

cen bezeugen.

KÑnftig wird in Frankreich der Leiter ei-

nes Unternehmens verantwortlich gemacht,

wenn dort keine prÄventive MaÜnahmen

zum Schutz der weiblichen BeschÄftigten er-

griffen werden. Die BetriebsrÄte haben ein

Vorschlagsrecht, wie die Sicherheit der

Frauen am Arbeitsplatz zu verstÄrken sei.

Frankreich ist damit als erster Staat den

Empfehlungen der EG-Kommission ge-

folgt. Dabei hatten Umfragen ergeben, daÜ

ánurÇ 21 Prozent der berufstÄtigen FranzÉ-

sinnen schon einmal belÄstigt wurde. In an-

deren europÄischen Staaten liegen diese

Daten weitaus hÉher. In der Bundesrepu-

blik Deutschland sind es 73 (bzw. 92) Pro-

zent, in Spanien 84 Prozent, in Belgien 34

und in den Niederlanden 58 Prozent der

weiblichen BeschÄftigten.

Dr. Sibylle Plogstedt, 48 Jahre, Journalistin in
Bonn.

1991 zum Schutz der

DIE KOMMISSION DER EUROPäI-
SCHEN GEMEINSCHAFTEN

Ö gestÑtzt auf den Vertrag zur GrÑndung der Eu-
ropÄischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson-

dere auf Artikel 155 zweiter Gedankenstrich, in

ErwÄgung nachstehender GrÑnde:

UnerwÑnschtes Verhalten sexueller Natur oder
ein sonstiges Verhalten aufgrund der Geschlechts-
zugehÉrigkeit, das die WÑrde von Frauen und
MÄnnern am Arbeitsplatz beeintrÄchtigt, ein-
schlieÜlich des Verhaltens von Vorgesetzten und
Kollegen, ist unannehmbar und kann unter Um-
stÄnden gegen den Grundsatz der Gleichbehand-
lung im Sinne der Artikel 3, 4 und 5 der Richtli-
nie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich-
behandlung von MÄnnern und Frauen hinsicht-
lich des Zugangs zu BeschÄftigung, zur Berufsbil-
dung und zum beruflichen Aufstieg sowie in be-
zug auf die Arbeitsbedingungen!' verstoÜen; diese
Auffassung wird durch die Rechtsprechung in
einigen Mitgliedstaaten bestÄtigt.

Der Empfehlung des Rates vom 13. Dezember
1984 zur FÉrderung positiver MaÜnahmen fÑr
Frauen? folgend, haben mehrere Mitgliedstaaten

eine Reihe positiver MaÜnahmen und Aktionen

durchgefÑhrt, die unter anderem die Wahrung
der WÑrde der Frau am Arbeitsplatz betreffen.
Das EuropÄische Parlament hat in seiner Ent-

schlieÜung vom 11. Juni 1986 Ñber Gewalt gegen

Frauen? die Regierungen der Mitgliedstaaten, die
fÑr die Verwirklichung der Chancengleichheit zu-
stÄndigen AusschÑsse und die Gewerkschaften
aufgefordert, in gemeinsamer Regie Informa-
tionskampagnen durchzufÑhren mit dem Ziel,
alle BeschÄftigten Ñber ihre individuellen Rechte
aufzuklÄren.

Der Beratende AusschuÜ fÑr Chancengleich-
heit von Frauen und MÄnnern hat in seiner Stel-
lungnahme vom 20. Juni 1988 einstimmig emp-
fohlen, daÜ es eine Empfehlung und einen Ver-
haltenscodex gegen sexuelle BelÄstigung am Ar-
beitsplatz, die die BelÄstigung beider Geschlech-
ter umfassen, geben sollte.

In ihrem Aktionsprogramm zur DurchfÑhrung
der Gemeinschaftscharta der sozialen Grund-
rechte verpflichtet sich die Kommission, den
Schutz der Arbeitnehmer und ihrer WÑrde am Ar-

beitsplatz unter BerÑcksichtigung der Berichte
und Empfehlungen zu untersuchen, die zu ver-

schiedenen Aspekten der Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts ausgearbeitet wurden."

In seiner EntschlieÜung vom 29. Mai 1990 zum
Schutz der WÑrde von Frauen und MÄnnern am
Arbeitsplatz erklÄrt der Rat, daÜ ein Verhalten
sexueller Natur oder sonstiges Verhalten auf-
grund der GeschlechtszugehÉrigkeit, das die
WÑrde von Frauen und MÄnnern am Arbeitsplatz
beeintrÄchtigt, einschlieÜlich eines solchen Ver-
haltens von Vorgesetzten und Kollegen, eine un-
ertrÄgliche Verletzung der WÑrde von Arbeitneh-

mern/Arbeitnehmerinnen und Auszubildenden
darstellt, und fordert die Mitgliedstaaten und die
Institutionen der EuropÄischen Gemeinschaft
auf, positive MaÜnahmen zu ergreifen, mit denen

am Arbeitsplatz ein Klima geschaffen wirdã, in

dem MÄnner und Frauen gegenseitig die Unver-

letzlichkeit ihrer Person respektieren.

In ihrem 3. Aktionsprogramm zur Chancen-

gleichheit fÑr Frauen und MÄnner fÑr den Zeit-

raum 1991-1995 und gemÄÜ Ziffer 3.2 der ge-

nannten EntschlieÜung des Rates vom 29. Mai

1990 hat die Kommission beschlossen, Verhal-

tensregeln zum Schutz derWÑrde von Frauen und

MÄnnern am Arbeitsplatz zu verfassenÅ, und

zwar auf der Grundlage von Beispielen und der

besten Praxis in den Mitgliedstaaten bei der Ein-

leitung und DurchfÑhrung positiver MaÜnah-
men, mit denen am Arbeitsplatz ein Klima ge-

schaffen werden soll, in dem Frauen und MÄnner
gegenseitig die Unverletzlichkeit ihrer Person re-
spektieren.
Das EuropÄische Parlament hat am 22. Okto-

ber 1991 eine EntschlieÜung zum Schutz der
WÑrde von Frauen und MÄnnern am Arbeitsplatz
verabschiedet;
Der Wirtschafts- und SozialausschuÜ hat am

30. Oktober 1991 eine Stellungnahme zum

Schutz der WÑrde von Frauen und MÄnnern am

Arbeitsplatz angenommen Ö

EMPFIEHLT,

Artikel 1

Es wird den Mitgliedstaaten empfohlen, MaÜ-

nahmen zur FÉrderung des BewuÜtseins zu tref-

fen, daÜ ein Verhalten sexueller Natur oder ein

sonstiges Verhalten aufgrund der Geschlechtszu-

gehÉrigkeit, das die WÑrde von Frauen und MÄn-

nern am Arbeitsplatz beeintrÄchtigt, einschlieÜ-
lich des Verhaltens von Vorgesetzten und Kolle-

gen, unannehmbar ist, wenn
a) ein solches Verhalten fÑr die betroffene Person

unerwÑnscht, unangebracht und anstÉÜig ist;
b) die Tatsache, daÜ die betroffene Person ein sol-

ches Verhalten seitens Arbeitgebern/Arbeitge-
berinnen oder Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin-
nen (einschlieÜlich Vorgesetzten oder Kolle-
gen) zurÑckweist oder duldet, ausdrÑcklich
oder stillschweigend zur Grundlage einer Ent-
scheidung mit Auswirkungen auf den Zugang
dieser Person zur Berufsausbildung oder Be-
schÄftigung oder auf die WeiterbeschÄftigung,
BefÉrderung oder Entlohnung oder zur
Grundlage irgendeiner anderen Entscheidung
Ñber das ArbeitsverhÄltnis gemacht wird;
und/oder

c) ein derartiges Verhalten ein einschÑchterndes,
feindseliges oder demÑtigendes Arbeitsklima
fÑr die betroffene Person schafft;
ein derartiges Verhalten kann unter UmstÄn-

den gegen den Grundsatz der Gleichbehand-



lung im Sinne der Artikel 3, 4 und 5 der Richt-
linie 76/207/EWG verstoÜen.

Artikel 2

Es wird den Mitgliedstaaten empfohlen, im Éf-
fentlichen Bereich MaÜnahmen zur Anwendung

der im Anhang erhaltenen praktischen Verhal-

tensregeln der Kommission zum Schutz der

WÑrde von Frauen und MÄnnern am Arbeitsplatz
zu treffen. Die MaÜnahmen der Mitgliedstaaten

zur Initiierung und Verfolgung posittiver MaÜ-

nahmen, mit denen am Arbeitsplatz ein Klima ge-

schaffen werden soll, in dem Frauen und MÄnner

gegenseitig die Unverletzlichkeit ihrer Person re-

spektieren, sollen der Privatwirtschaft als Bei-

spiel dienen.

Artikel 3
Es wird den Mitgliedstaaten empfohlen, Ar-

beitgeber und Arbeitnehmervertreter dazu anzu-

regen, MaÜnahmen zur Anwendung der prakti-

schen Verhaltensregeln der Kommission zum

Schutz der WÑrde von Frauen und MÄnnern am
Arbeitsplatz zu treffen.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommis-

sion innerhalb einer Frist von drei Jahren nach

ErlaÜ dieser Empfehlung Ñber die MaÜnahmen,
die zu ihrer AusfÑhrung getroffen wurden, damit
sie einen Bericht Ñber alle derartigen MaÜnah-
men ausarbeiten kann. Die Kommission sorgt in-
nerhalb dieses Zeitraums fÑr die weitestmÉgliche
Verbreitung der praktischen Verhaltensregeln. In
dem Bericht soll geprÑft werden, wie bekannt die
praktischen Verhaltensregeln sind, fÑr wie effi-
zient sie erachtet werden, in welchem Umfang sie
angewendet und inwieweit sie bei Tarifvertrags-
verhandlungen zwischen den Sozialpartnern be-

rÑcksichtigt werden.
Artikel 5

Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten

gerichtet.
BrÑssel, den 27. XI. 1991

FÑr die Kommission
Vasco Papandreou

"Mitglied der Kommission

ABI. Nr. L 39 vom 14. 2. 1976, S. 40.
ABI. Nr. L 331 vom 19. 12. 1984, S. 34.
ABI. Nr. C 176 vom 14. 7. 1986, S. 79.
KOM (89) 568 endg. vom 29. 11. 1989, z.B. áThe di-
gnity of women at work: Report on the problem of se-
xual harassment in the Member States of the Eur-
opean CommunitiesÇ (Die WÑrde der Frauen am Ar-
beitsplatz: Bericht Ñber das Problem sexueller BelÄ-
stigung in den Mitgliedstaaten der EuropÄischen Ge-
meinschaft, Oktober 1987, von Michael Rubenstein
(ISBN 92-825-8764-9).

5 ABI. Nr. C 157 vom 27. 6. 1990, S. 3.
6 KOM (90) 449 endg. vom 6. 11. 1990.

áune

am Arbeitsplatz

Gegenstrategie

Maria Kathmann

Dieser Bericht einer Gewerkschafts-

frau macht sehr deutlich, daÜ zum Ver-

hÄltnis von Beruf und SexualitÄt an

vielen Stellen BelÄstigungen am Ar-

beitsplatz gehÉren. Was die Gewerk-

schaften Ö auch in ihren eigenen Betrie-

ben - zu diesem Thema machen, kann

einen wichtigen EinfluÜ auf eine fort-

schrittliche Sexualpolitik haben. Die

Frauen in der Gewerkschaftsarbeit

werden nicht lockerlassen.

Sexuelle BelÄstigung am Arbeitsplatz ist

in den DGB-Gewerkschaften und in den

Betrieben und Verwaltungen kein Tabu-

Thema mehr. Dies ist der aktiven AufklÄ-

rungsarbeit der Gewerkschaftsfrauen zu

verdanken, aber auch der Aufnahme dieses

Themas durch die Medien.

Konkrete FÄlle werden jedoch noch allzu-

oft verschwiegen oder gar verleugnet.

Wenn sich Verantwortliche im DGB und

in den Gewerkschaften wie auch in Betrie-

ben und Verwaltungen mit Beschwerden

Ñber Anmache am Arbeitsplatz befassen

mÑssen, dann ist leider oft zu spÑren, daÜ

die VerÄrgerung Ñber die Beschwerde grÉ-

Ber ist als die VerÄrgerung Ñber deren Ursa-

che.

So widersprÑchlich sich diese EinschÄt-

zung liest, so widersprÑchlich ist auch der

Umgang mit der Problematik sexueller Be-

lÄstigung am Arbeitsplatz und dies, obwohl

eine prÄzise Problemdefinition und expli-

zite Handlungsanforderung fÑr die Gewerk-

schaften vorliegt.

Lange Geschichte

Nach lÄngeren Diskussionen in den

FrauenausschÑssen hat bereits 1986 der

IBFG (Internationaler Bund Freier Ge-

werkschaften) sexuelle BelÄstigung in einer

EntschlieÜung so definiert:

áSexuelle BelÄstigung Ö das sind sexuelle

AnnÄherungsversuche jeder Art in Form

von Gesten, äuÜerungen, jeder uner-

wÑnschte kÉrperliche Kontakt, explizit se-

xuell abfÄllige Anspielungen oder sexisti-

sche Bemerkungen, die wiederholt von je-

mandem am Arbeitsplatz vorgebracht und

von der Person, an die sie sich richten, als

beleidigend empfunden werden und zur

Folge haben, daÜ diese sich bedroht, er-

niedrigt oder belÄstigt fÑhlt, oder sie in ih-

rer Arbeitsleistung beeintrÄchtigen, ihre

Anstellung gefÄhrden, oder am Arbeitsplatz

eine unangenehme oder einschÑchternde

AtmosphÄre schaffen. Hier handelt es sich

um einen neuen Namen fÑr ein Problem,

das alles andere als neu ist. Es geht dabei

nicht um einen sexuell motivierten Flirt,

der auf gegenseitigem EinverstÄndnis be-

ruht. Sexuelle BelÄstigung ist hÄufig ein

Ausspielen von Macht, das darauf abzielt,

eine Arbeitskollegin oder, was seltener ist,

einen Arbeitskollegen einzuschÑchtern, zu

nÉtigen oder zu erniedrigen.Ç

Ebenfalls 1986 hat der DGB-Bundeskon-

greÜ beschlossen á..., das Problem der

sexuellen BelÄstigung einem offenen Dis-

kussionsprozeÜ zuzufÑhren, und es ver-

stÄrkt zum Bestandteil der gewerkschaftli-

chen Interessenvertretung zu machen.

DarÑber hinaus forderte der DGB-Bun-

deskongreÜ den Bundesvorstand auf, fÑr

die AufklÄrung der Mitglieder durch Einbe-

ziehung des Themas in Gewerkschaftssemi-

naren, in Éffentlichen Versammlungen und

Konferenzen und durch die VerÉffentli-

chung in Gewerkschaftszeitungen Sorge zu

tragen.Ç

Bereits vor dieser BeschluÜfassung haben

die Gewerkschaftsfrauen sich in ihren

Gruppen und Gremien intensiv mit dieser

Problematik auseinandergesetzt, aber es

blieb auch bis heute weitestgehend Frauen-

sache, diesen politischen Willen im betrieb-

lichen und gewerkschaftlichen Alltag umzu-

setzen.

âffentlichkeitsarbeit

Eine groÜe UnterstÑtzung fÑr die Schaf-

fung eines ProblembewuÜtseins und Aufzei-

gens der MÉglichkeiten von Gegenwehr

war die 1987 von der Abteilung Frauen in

Kooperation mit der Abteilung Jugend des

DGB-Bundesvorstandes aufgelegte Bro-

schÑre áSexuelle BelÄstigung am Arbeits-

platz - Frauen wehren sichÇ: diese Bro-

schÑre hat eine Gesamtauflage von circa

90000 erreicht und wurde 1992 durch das Ta-

schenbuch áNein heiÜt NeinÇ, in Koopera-



tion mit dem Piper-Verlag, abgelÉst.

Ohne die Wirkung dieser BroschÑre zu

Ñbertreiben, kÉnnen wir sagen, daÜ Frauen

sich durch die Existenz dieses ersten áoffi-

ziellenÇ Materials ermutigt fÑhlten, sexu-
elle BelÄstigung am Arbeitsplatz in den Ge-

werkschaften zu thematisieren, Veranstal-

tungen durchzufÑhren und die betrieblichen

Probleme zu benennen.

àber die BroschÑre hinaus umfassen die

gewerkschaftlichen AktivitÄten den Rechts-

schutz fÑr betroffene Frauen, Éffentlich-

keitswirksame Aktionen, Bildungsarbeit

wie auch persÉnliche Beratung und Unter-

stÑtzung der Frauen. So hat etwa vor eini-

gen Jahren eine Kollegin bei einer Veran-

staltung von ihren Erfahrungen mit sexuel-

ler BelÄstigung am Arbeitsplatz berichtet

und ihre Schilderungen mit der Aussage be-

endet, áwenn ich die NGG-Frauengruppe

nicht gehabt hÄtte, ich hÄtte nicht gewuÜt,

wie ich das alles hÄtte durchstehen kÉn-

nenÇ. Diese Art der UnterstÑtzung ist we-

der meÜbar noch erfaÜbar, jedoch fÑr die

betroffene Kollegin sehr wertvoll.

Die ersten Ausstellungen zum Thema Se-

xuelle BelÄstigung am Arbeitsplatz (Mitte

der 80er Jahre) der Berliner âTV-Frauen

und desWuppertaler DGB-Frauenausschus-

ses wurden aufgrund der starken Nachfrage

zu Wanderausstellungen. Zahlreiche ge-

werkschaftliche FrauenausschÑsse und

Frauengruppen haben Veranstaltungen und

Seminare auf Értlicher Ebene durchgefÑhrt.

Kabarettprogramme wurden entwickelt und

bei verschiedenen Veranstaltungen aufge-

fÑhrt.

Die von der Sozialforschunggsstelle Dort-

mund im Auftrage des Bundesministeriums

fÑr Frauen und Jugend durchgefÑhrte erste

branchenÑbergreifende Studie wurde maÜ-

geblich von den DGB-Gewerkschaften un-

terstÑtzt.

Von betrieblichen Frauenarbeitskreisen

oder Frauengruppen wurden und werden

Umfragen Ñber das betriebliche AusmaÜ se-

xueller BelÄstigung durchgefÑhrt (z.B.

Thyssen, Post, Stadtverwaltungen) nicht in

erster Linie, um eine neue Datenlage zu

schaffen, sondern dem Argument ádas gibt

es nicht bei unsÇ entgegenzuwirken. Die

Auswertungen dieser betrieblichen Umfra-

gen haben meistens dazu gefÑhrt, daÜ sich

die betreffenden Betriebs- und PersonalrÄte

wie auch die Personalabteilungen mit der

Problematik intensiver befaÜt und Gegen-

strategien Ñberlegt haben.

àber betriebliche AktivitÄten hinaus ist

bei den Kolleginnen eine groÜe SensibilitÄt

gegenÑber frauenfeindlicher Werbung in

den Medien vorhanden, die nicht mehr wi-

derspruchslos hingenommen wird.

Bildungsarbeit

Seit einigen Jahren ist der Umgang mit

dem Problem sexuelle BelÄstigung ein stÄn-

diger Diskussionsgegenstand in der gewerk-

schaftlichen Bildungsarbeit. Auf Bundes-

ebene wurden Arbeitstagungen mit Kolle-

ginnen und Kollegen aus der Bildungsarbeit

durchgefÑhrt und auf verschiedenen Ebe-

nen ist mit einer Qualifizierung der Refe-

rentinnen und Referenten wie auch Teame-

rinnen und Teamer begonnen worden.

Die Diskussion in der gewerkschaftlichen

Bildungsarbeit hat dazu gefÑhrt, daÜ in den

zentralen Seminarprogrammen der Ge-

werkschaften und des DGB Seminare oder

Seminareinheiten zum Thema sexuelle Be-

lÄstigung angeboten werden. Als weiteres

konnte im vergangenen Jahr mit UnterstÑt-

zung der Hans-BÉckler-Stiftung ein Projekt

zur Erarbeitung und Erprobung von Bil-

dungsbausteinen und Seminarkonzeptionen

abgeschlossen werden.

Begleitet und unterstÑtzt werden die viel-

fÄltigen AktivitÄten der Gewerkschafts-

frauen durch Thematisierung dieses Pro-

blemfeldes in den Gewerkschaftszeitungen

und durch Aktionen der Kollegen. So ha-

ben z.B. âTV-Kollegen der Stadtverwal-

tung Hannover mit der Aktion áMachã

meine Kollegin nicht anÇ Éffentlich ihre So-

lidaritÄt mit den betroffenen Kolleginnen

bekundet; der IG Metall-BevollmÄchtigte

von Marburg hat in einer Gewerkschaftsver-

sammlung Betriebe, in denen Frauen belÄ-

stigt wurden, Éffentlich benannt und somit

Diskussionen ausgelÉst und bei einigen Be-

triebsrÄten erreicht, daÜ sie konkrete MaÜ-

nahmen gegen Anmache in Angriff genom-

men haben. MÉglicherweise gibt es viele

solcher positiven Beispiele -Ö wÑnschens-

wert wÄre es Ö.

In der Abteilung Frauen des DGB wird

allerdings vielmehr bekannt, daÜ sich Kolle-

gen massiv wehren, sexuelle BelÄstigung

am Arbeitsplatz zum Gegenstand der Inter-

essensvertretung zu machen.

Einerseits stellen wir fest, daÜ die Zahl

der Betriebs- und PersonalrÄte Ö auch,

wenn sie mÄnnlich dominiert sind - steigt,

die zumindest erkennen und Éffentlich be-

kennen, daÜ sexuelle BelÄstigung in áih-

remÇ Betrieb ein tatsÄchlich vorhandenes

Problem ist und fÑr sie als Interessenvertre-

tung Handlungsbedarf besteht.

Andrerseits gibt es eine groÜe Anzahl von

Betriebs- und PersonalrÄten wie auch Ge-

werkschaftskollegen, die die Auffassung

vertreten, daÜ es sexuelle BelÄstigung am

Arbeitsplatz gibt - natÑrlich Ñberall -, aber

nicht in áunseremÇ Betrieb, nicht in áunse-

remÇ Gewerkschaftshaus und nicht in áun-

seremå gewerkschaftlichen Bildungszen-

trum.

Viele Kollegen engagieren sich dement-

sprechend in abstrakten und globalen Dis-

kussionen Ö aber mÉglichst weit weg vom

betrieblichen Geschehen.

Es gibt bei manchen Kollegen offensicht-

lich eine tiefe Angst, daÜ áetwasÇ an die âf-

fentlichkeit kommen kÉnnte. Andere ver-

treten die Auffassung, daÜ Probleme sexuel-

ler BelÄstigung sogenannte áAusnahme-

fÄlleÇ sind und von den Kolleginnen in un-

angemessener Weise hochgespielt wÑrde.

Die bereits oben erwÄhnte Studie beweist

das Gegenteil, nÄmlich daÜ 72% der befrag-

ten Frauen am Arbeitsplatz belÄstigt wur-

den. Auch das vorhandene und vielfach ge-

pflegte Klischee, daÜ der BelÄstiger ein ver-

einsamter und kontaktarmer Exot sei, trifft

nicht zu. Die Dortmunder Studie besagt,

daÜ die BelÄstiger áganz normaleÇ MÄnner

sind, meist oder in fester Partnerschaft le-

bend.

Was bleibt zu tun?

Die Frauen in den Gewerkschaften wer-

den dafÑr Sorge tragen, daÜ sexuelle BelÄ-

stigung am Arbeitsplatz ein stÄndiges

Thema bleibt.

Die Betriebs- und PersonalrÄte mÑssen

durch die weitere Auseinandersetzung mit

diesem Thema ihre Verantwortung im Um-

gang mit dieser Problematik endlich erken-

nen und entsprechend handeln.

Um dies zu erreichen, ist es auch erfor-

derlich, daÜ das Thema sexuelle BelÄsti-

gung am Arbeitsplatz stÄndiger Bestandteil

der Arbeitsrechts-Seminare wie auch der Ta-

gungen und Seminare fÑr Betriebs- und Per-

sonalrÄte wird.

Ein weiterer Schritt vorwÄrts wÄre der

AbschluÜ von Betriebsvereinbarungen zu

diesem Thema in áVorreiter-BetriebenÇ.

Derzeit sind auch Betriebsvereinbarun-

gen fÑr den gewerkschaftsinternen Bereich

in der Diskussion wie auch eine Art Verhal-

tenskodex, der den Umgang mit sexueller

BelÄstigung im DGB und in den Gewerk-

schaften regelt.

Alle diese AktivitÄten bedÑrfen aber der

UnterstÑtzung durch eine gesetzliche Rege-

lung, die EinfluÜ auf das RechtsbewuÜtsein

der GesamtbevÉlkerung hat.

Der DGB fordert deshalb im Rahmen ei-

nes Gleichberechtigungsgesetzes fÑr die

Bundesrepublik, eindeutige gesetzliche Re-

gelungen gegen sexuelle BelÄstigung am Ar-

beitsplatz zu schaffen.



Wenn die Favoritin des Chefs zugleich

seine Geliebte ist, dann reagieren die ande-

ren Mitarbeiterinnen darauf oft besonders

empfindlich und unsicher. Manchmal sind

solche GefÑhle sogar berechtigt Ö die Frau

oder Freundin des Chefs kann ihn tatsÄch-

lich stark beeinflussen. Auch wenn es un-

wahrscheinlich klingt: Sogar dieses Problem

kann gelÉst werden.

Versucht die Frau des Chefs dann immer

noch, Ihnen die eigentliche Arbeit aufzuhal-

sen, tun Sie so, als verstÑnden Sie sie nicht.

Sagen Sie: áBevor ich das Ñbernehmen

kann, muÜ ich mir eine BÑrokraft genehmi-

gen lassen; ich habe im Augenblick nieman-

den, der das machen kann.Ç Sie zeigen da-

mit zwar VerstÄndnis, aber Sie machen auch

deutlich, daÜ Sie nicht daran denken, die

Arbeit selbst zu tun. áMiÜverstehenÇ ist

besser als eine direkte Weigerung. Sie wer-

den so behandelt, wie Sie sich geben - in

diesem Fall als FÑhrungskraft und nicht als

BÑroangestellte. Je entschiedener Sie sich

selbst darstellen, desto weniger werden Sie

in Frage gestellt. In solchen FÄllen hÄngt

die LÉsung immer davon ab, ob Sie einen

angemessenen Begriff von Ihrem eigenen

beruflichen Status haben. Selbst wenn Ihr

Titel Sie hÉher einstuft als die Favoritin des

Chefs, ist es manchmal schwierig, sich zu

behaupten. Frauen sind dazu erzogen wor-

den, sich unterzuordnen, und lassen sich da-

her oft allzu leicht unterbuttern. Sie dÑrfen

nicht aus dem Auge verlieren, daÜ Sie sich

Ihre Position aufgrund Ihrer beruflichen

Leistungen verdient haben. Sie mÑssen sich

Ihres Wertes bewuÜt sein Ö tun Sie das

nicht, verschwenden Sie das Geld Ihrer

Firma mit Arbeit, die weniger wichtig ist als

die, fÑr die Sie bezahlt werden.

Schwierig wird es auch, wenn der Chef

eine ehrgeizige Geliebte hat, deren berufli-

che Position weniger wichtig ist als Ihre und

die daher auf Ihren Erfolg neidisch ist. Sie

kÉnnen anfangen, gegen Sie zu arbeiten

und Ihre Leistungen in Frage zu stellen.

Belindas Geschichte

Belindas Chef hatte ein VerhÄltnis mit Sta-

cey, seiner SekretÄrin. Stacey war eine ehr-

geizige junge Frau, die ihre bevorzugte Stel-

lung dazu benutzte, anderen Frauen das Le-

ben schwerzumachen. Sie gab Belindas An-

fragen nicht weiter und sabotierte Bespre-

chungen zwischen Belinda und ihrem Chef;

der schien Staceys WÑnschen immer nachzu-

_
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Dieser Publikation entstammt die Abbildung.

geben und ihre Partei zu ergreifen, wenn Be-

linda sich beschwerte. Bei Konflikten oder

Pannen wurde Belinda die Schuld zugescho-

ben. Staceys stÄndige Intrigen fÑhrten bald

dazu, daÜ der Chef Belinda einige ihrer Auf-

gaben wegnahm und sie seiner SekretÄrin

Ñbertrug.

Als Belinda schlieÜlich zu mir kam, hielt

sie die Lage fÑr aussichtslos und war bereits

entschlossen, sich nach einer neuen Stelle

umzusehen. Sie fÑhlte sich Stacey nicht ge-

wachsen.

Ich schlage in solchen FÄllen vor: sich

dem Duo anzuschlieÜen und ein Team dar-

aus zu machen. Versuchen Sie herauszufin-

den, wo die Talente der Geliebten liegen, und

schlagen Sie Aufgaben fÑr sie vor, die so an-

spruchsvoll sind wie nur mÉglich. Kommen

Sie dem Chef zuvor: Bevor er seine Freun-

din befÉrdert, schlagen Sie selbst ihre BefÉr-

derung vor. WÄhrend andere Mitarbeiter die

Geliebte des Chefs vielleicht nur als BetthÄs-

chen betrachten, sollten Sie feststellen, was

wirklich mit ihr los ist. Wahrscheinlich kann

sie genausoviel wie andere Frauen in der

Firma. HÑten Sie sich davor, eine Frau im al-

lerschlechtesten Licht zu sehen, nur weil sie

eine AffÄre mit dem Chef hat. Belinda ging

auf meine Anregung ein, war jedoch ent-

tÄuscht, als es beim ersten Versuch nicht

gleich klappte. Aber sie hielt durch und be-

handelte Stacey weiterhin als Kollegin. Bei-

den, dem Chef und Stacey, schlug sie vor,

daÜ Stacey mehr Verantwortung Ñberneh-

men sollte. SchlieÜlich hÉrte Stacey auf, Be-

linda fÑr eine Bedrohung zu halten und sah

sie irgendwann sogar als VerbÑndete an. Der

InformationsfluÜ zwischen Belinda und ih-

rem Chef verÄnderte sich auffallend. Alle wa-

ren zufriedener, und die Leistung der Abtei-

lung verbesserte sich merklich.

Einige der Aufgaben, die Belinda fÑr Sta-

cey vorschlug, hÄtten eigentlich zu ihrem ei-

genen Job gehÉrt. Aber anstatt sich Gedan-

ken darÑber zu machen, daÜ sie an Terrain

verloren haben kÉnnte, nutzte sie die da-
durch gewonnene freie Zeit, um sich auf

noch anspruchsvollere Projekte zu stÑrzen.



Dadurch, daÜ sie positiv reagierte und nicht

vor der Bedrohung durch die unfaire Kon-

kurrenz zurÑckwich, gelang es ihr, eine sehr

unangenehme Situation in ein fruchtbares

ArbeitsverhÄltnis zu verwandeln, von dem

alle Beteiligten profitierten Ö der Chef, Sta-

cey, die ganze Abteilung und nicht zuletzt

Belinda selbst.

Elisabeths Geschichte

Die Finanzexpertin Elisabeth war vom

GeschÄftsfÑhrer einer aufstrebenden gemein-

nÑtzigen Organisation eingestellt worden,

um eine Abteilung aufzubauen, die sich um

finanzielle ZuschÑsse kÑmmern sollte. Eine

Woche, nachdem sie angefangen hatte, sagte

Hazel, die als Ehefrau des Chefs ehrenamt-

lich mitarbeiter: áIch mÉchte Ihnen zeigen,

wie die BuchfÑhrung gemacht wird.Ç Elisa-

beth spÑrte, daÜ Hazel, die bis dahin die

BuchfÑhrung gemacht hatte, diese unange-

nehme Detailarbeit auf sie abzuwÄlzen ver-

suchte. Aber wie konnte sie der Frau des

Chefs etwas abschlagen? WÑrde das nicht die

Beziehung zu ihr und dadurch zum Chef er-

schweren? Wie konnte sie sich weigern, die

gleiche Arbeit zu tun, die eine so wichtige

Person wie die Ehefrau des Chefs die ganze

Zeit gemacht hatte? Elisabeth geriet in Pa-

nik. Sie fÑhlte sich ohnmÄchtig, weil sie Ha-

zel und ihren Mann als ein und dieselbe Per-

son wahrnahm, mit gleichem Status und glei-

chen Rechten. Hazel sah das Ñbrigens ge-

nauso. Wir sind schlieÜlich gewohnt, Frauen

mit der Position und der Macht ihres Ehe-

mannes gleichzusetzen. Manche Frauen be-

trachten die Ehe ja immer noch als einen

Weg, indirekt EinfluÜ zu gewinnen.

Obwohl eine Ehefrau durch ihren Mann

manche Vorteile hat (und das sollten Sie

nicht vergessen), ist ihre AutoritÄt am Ar-

beitsplatz doch nicht die gleiche wie zu

Hause: Die Organisation des Familienlebens

sichert der Ehefrau automatisch zumindest

die Position des stellvertretenden Chefs, der

Stellenwert von Mitarbeitern im Berufsleben

aber wird durch die Funktion bestimmt, die

sie ausÑben.

Wenn die Ehefrau oder Freundin des

Chefs meint, sich aufgrund ihrer bevorzug-

ten Stellung als Ihre Vorgesetzte aufspielen

zu kÉnnen, mÑssen Sie sich dagegen weh-

ren.

Ich riet Elisabeth, zu sagen: áSie wollen

die BuchfÑhrung nicht weitermachen, das

kann ich verstehen; die Arbeit ist vermutlich

ziemlich langweilig. Ich werde mit Jeff reden

und sehen, was wir tun kÉnnen. Vielleicht

kann seine SekretÄrin das Ñbernehmen, oder

wir stellen eine Halbtagskraft ein. Haben Sie

irgendwelche VorschlÄge dazu?Ç

(Aus: Janice LaRouche und Regina Ryan: Erfolgreich
& zufrieden: Frauen im Beruf. MÑnchen, HumboldtTa-
schenbuchverlag, 1992, Seite 88-91.)

Peira Strehmel

Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Unsi-

cherheit scheinen den Kinderwunsch in be-

deutsamer Weise zu beeinflussen. Darauf

weist der dramatische GeburtenrÑckgang in

den neuen BundeslÄndern mit Nachdruck

hin. Dies wirft Fragen nach dem Zusam-

menhang zwischen Arbeitslosigkeit und

Kinderwunsch auf und fÑhrt zugleich auf

den Konflikt zwischen beruflichen und fa-

miliÄren Lebenszielen zurÑck. Junge

Frauen planen heute trotz vorhandener

KinderwÑnsche lebenslange BerufstÄtig-

keit, die durch eine Familienphase nur kurz

unterbrochen werden soll. Sie verbinden

mit ihrer BerufstÄtigkeit ein StÑck áeigenes

LebenÇ, als ErgÄnzung zu ihrem áDasein

fÑr andereÇ in der Familie (Beck-Gerns-

heim 1987). Was fehlt jungen Frauen, wenn

sie arbeitslos werden? Wie wirken sich ar-

beitslosigkeitsbezogene Belastungen auf

den Kinderwunsch aus?

Psychosoziale Auswirkungen

von Arbeitslosigkeit

Berufsbiographien sind in den letzten

Jahren insgesamt unruhiger geworden und

werden hÄufiger unterbrochen, es gibt eine

wachsende Zahl instabil BeschÄftigter. Zei-

ten der Arbeitslosigkeit wechseln sich im-

mer hÄufiger ab mit neuen ungesicherten

und oft nur geringfÑgigen BeschÄftigungen.

Die psychosozialen Folgen von Arbeitslosig-

keit werden daher eher bei einer prozessua-

len Betrachtungsweise deutlich. Der áAr-

beitslosigkeitsprozeÜÇ (BÑchtemann 1984a)

beginnt schon mit drohender Arbeitslosig-

keit. Die Phase des Einstiegs in die Arbeits-

losigkeit wird von der fortgesetzten (Lang-

zeit-) Arbeitslosigkeit unterschieden, da

hier unterschiedliche soziale und psychische

Folgen zu beobachten sind. ErhÄlt eine Per-

son dann z.B. wieder nur eine befristete

Stelle, so verbleibt sie im Arbeitslosigkeits-

prozeÜ, denn sie ist wieder von Arbeitslosig-

keit bedroht.

Arbeitslosigkeit zeigt sich also in vielfÄlti-

gen Formen und hat in verschiedenen Pha-

sen des Arbeitslosigkeitsprozesses verschie-

dene Auswirkungen. Die Betroffenen verfÑ-

gen auÜerdem Ñber unterschiedliche soziale

und persÉnliche Ressourcen zur BewÄlti-

gung ihrer Situation und sie setzen sich ak-

tiv und in unterschiedlicher Weise mit ihrer

Situation auseinander. Es ergibt sich daraus

kein einheitliches Belastungssyndrom von

ádem oder der ArbeitslosenÇ. In vielen Un-

tersuchungen wurde jedoch gezeigt, daÜ die

akute Situation der Erwerbslosigkeit gravie-

rende Auswirkungen auf alle Bereiche des

Lebens haben kann (vgl. Ulich u.a. 1985).

Am schlimmsten wird hÄufig die Unsicher-

heit empfunden: Die Zukunft ist nicht mehr

planbar, wichtige Lebensziele sind in Frage

gestellt. Die Betroffenen stellen sich infol-

gedessen auf ein áLeben mit kurzfristigem

DenkenÇ ein (vgl. Biermann et. al. 1987)

und geben es auf, langfristige PlÄne zu

schmieden. Im Alltag fehlt ihnen eine vor-

gegebene Zeitstruktur. Die Notwendigkeit,

jeden Tag ohne bedeutsame Aufgaben selbst

zu gestalten, ist fÑr viele mÑhsam und quÄ-

lend. Meistens ist die Suche nach einer Ar-

beitsstelle langwierig und zermÑrbend. Ab-

lehnungen sind bei einem ungÑnstigen Ar-

beitsmarkt hÄufig - so hÄufig, daÜ viele Be-

troffene nach wiederholten MiÜerfolgen re-

signieren. Finanziell ergeben sich unter-

schiedliche Belastungskonstellationen, je

nachdem, ob die Betroffenen auf Ressour-

cen zurÑckgreifen kÉnnen oder nicht. In

manchen FÄllen droht materielle Not, in an-

deren entsteht finanzielle AbhÄngigkeit,

z.B. vom Partner. Auch die sozialen Bezie-

hungen verÄndern sich durch die Arbeitslo-

sigkeit. Den Betroffenen fehlen die Kon-

takte zu Kollegen und auch die privaten so-

zialen Netzwerke verÄndern sich: Beziehun-

gen, die vorher durch Ähnliche Lebenssitua-

tionen und geteilte Erfahrungen getragen

wurden, lockern sich. Allzuoft treffen Ar-

beitslose auf UnverstÄndnis oder ziehen

sich selbst mehr und mehr zurÑck. Negative

gesundheitliche Folgen sind durch Dauerbe-

lastungen bei lÄngerer akuter Arbeitslosig-

keit verursacht, sind aber auch bei instabil

BeschÄftigten nach einem langen Arbeitslo-

sigkeitsprozeÜ (z.B. bei langandauernder

Unsicherheit) zu beobachten. Besondere

Risikofaktoren dafÑr sind: die Verantwor-

tung fÑr eine Familie, eine hohe subjektive

Bindung an den Beruf, geringe soziale Un-

terstÑtzung und ein schlechtes kÉrperliches

und psychisches Befinden schon zu Beginn

der Arbeitslosigkeit (WHO 1988).

Durch hÄufige MiÜerfolge bei Versuchen,

die Arbeitslosigkeit zu Ñberwinden, verlie-

ren die Betroffenen an Selbstvertrauen,

werden passiv und sind immer weniger mo-

tiviert, sich eine geeignete Stelle zu suchen.

Sie gehen immer weniger davon aus, durch

ihr Handeln ihre Situation verbessern zu

kÉnnen. Die Voraussetzungen zur BewÄlti-

gung der Situation verschlechtern sich da-



durch immer mehr (Strehmel 1993).

Auf lange Sicht verÄndert sich durch Ar-

beitslosigkeit das berufliche SelbstverstÄnd-

nis. Wacker (1980) beschrieb vier mÉgliche

Reaktionsmuster: Bisherige Orientierun-

gen verfestigen sich und der Beruf bleibt

zentraler Lebensbezug; die Betroffenen lÉ-

sen sich von den Wertmustern und es findet

eine Umzentrierung der Lebensinteressen

auf andere Lebensbereiche statt; das Ver-

hÄltnis von Arbeit und IdentitÄt wird ganz

neu gefaÜt oder es kommt zum psychischen

Zusammenbruch. Welches dieser Muster

bei welchen Arbeitslosen zu beobachten ist,

dÑrfte wiederum von der individuellen Si-

tuation der Betroffenen abhÄngen.

Bedingungen fÑr

den Kinderwunsch

Das Kinderhaben wird von jungen Er-

wachsenen immer seltener dem Zufall Ñber-

lassen. Die Entwicklungsaufgabe im frÑhen

Erwachsenenalter heiÜt nicht mehr áKinder

habenÇ, sondern áAuseinandersetzung mit

den verschiedenen MÉglichkeiten çgenerati-

ven VerhaltensÅÇ (Faltermaier et. al. 1991).

Der Kinderwunsch wird indessen nur selten

eindeutig formuliert, er umfaÜt beinahe im-

mer konflikthafte Anteile. Er ist sehr insta-

bil und verÄndert sich in AbhÄngigkeit von

individuellen BedÑrfnissen und Erfahrun-

gen, der Lebenssituation, Lebensphase und

Lebensplanung. HÄufig genannte Motive

fÑr Kinder sind zum Beispiel: Kinder sind

Teil des Lebensplans; durch ein Kind be-

komme man eine Aufgabe und einen neuen

Lebenssinn. ängste und Bedenken, Kinder

in die Welt zu setzen sind zum Beispiel das

GefÑhl, der Aufgabe und Verantwortung

nicht gewachsen zu sein oder die BefÑrch-

tung, durch ein Kind zu sehr eingeschrÄnkt

zu sein. Weitere situative Faktoren, die in

die àberlegungen einflieÜen, sind beispiels-

weise: die StabilitÄt und Sicherheit der be-
ruflichen und materiellen Situation, berufli-

che Ziele (vor allem bei den Frauen) oder

die Wohnsituation.

Der Kinderwunsch im

ArbeitslosigkeitsprozeÜ

Der ArbeitslosigkeitsprozeÜ und seine

psychischen Auswirkungen tangieren wich-

tige Aspekte des Kinderwunsches. Der Kin-

derwunsch entsteht sicherlich kaum aus der

Arbeitslosigkeit heraus, ein Kind kann nicht

ersetzen, was an WÑnschen mit der Berufs-

tÄtigkeit verknÑpft war. Situative Bedingun-

gen spielen eine groÜe Rolle dabei, ob der

Kinderwunsch realisiert, aufgeschoben

oder gar aufgegeben wird. Studien haben

gezeigt, daÜ die aktuelle materielle Situa-

tion bei der Entscheidung fÑr oder gegen

Kinder nur eine untergeordnete Rolle

spielt, bedeutsamer ist die Zukunftsper-

spektive: bei wirtschaftlicher Unsicherheit

schieben (oder geben?) junge Erwachsene

den Kinderwunsch eher auf (vgl. Ulrich

u.a. 1985). Langfristig dÑrften sich die Re-

aktionsformen auf Arbeitslosigkeitserfah-

rungen (Wacker 1980) in AbhÄngigkeit un-

terschiedlicher ProzeÜkonstellationen erge-

ben, und zwar je nach

Ö der Phase im Berufsbiographieverlauf

(z.B. ob die Frauen gleich nach ihrer Aus-

bildung arbeitslos werden oder erst nach

lÄngerer Berufserfahrung);

-Ö der Phase im ArbeitslosigkeitsprozeÜ

(z.B. bei drohender, beginnender, lÄnge-

rer oder wiederholter akuter oder dro-

hender Arbeitslosigkeit);

Ö der psychischen Verarbeitung dieser Pro-

zesse.

Der Kinderwunsch dÑrfte eher blockiert

werden, wenn durch die Arbeitslosigkeitser-

fahrung berufliche Ziele mehr denn je im

Vordergrund stehen. Dies dÑrfte der Fall

sein, wenn die ErwerbstÄtigkeit Existenz-

grundlage fÑr die Betroffenen ist, wenn sie

in ihrer bisherigen Berufserfahrung eine

starke Bindung an ihren Beruf entwickelt

haben oder berufliche Ziele und Lebensent-

wÑrfe momentan durch ein Kind bedroht er-

scheinen. Beispielsweise planen viele

Frauen, vor dem ersten Kind genÑgend Be-

rufserfahrungen zu sammeln, um nach ei-

ner Unterbrechung wieder problemloser in

ihren Beruf zurÑckkehren zu kÉnnen (vgl.

Biermann u.a. 1987).

Der Wunsch nach einer baldigen Realisie-

rung eines latent vorhandenen Kinderwun-

sches entsteht eher, wenn die Betroffenen

im Zuge ihrer Arbeitslosigkeitserfahrungen

ihre Interessen auf andere Lebensbereiche

verlagern. Dies ist bei Frauen wahrschein-

lich, die ihre bisherige BerufstÄtigkeit Ñber-

wiegend negativ erlebten oder die nach ei-

nem lÄngeren ArbeitslosigkeitsprozeÜ nach

Alternativen suchen. FÑr sie bedeutet ein

(vorlÄufiger) RÑckzug in Familie und Haus-

halt auch, daÜ sie sich von selbst- und

fremdgesetzten Erwartungen, die mit dem

Arbeitslosenstatus verbunden sind, entla-

sten (vgl. Heinemann, RÉhrig & Stadie

1983). Es gibt auch Frauen, die den Verlust

des Arbeitsplatzes nach lÄngerer Berufser-

fahrung als AnlaÜ nutzen, áeben jetztÇ ihre

Familie zu grÑnden und den vorhandenen

Kinderwunsch zu realisieren.

Frauen, die ihr berufliches Selbstver-

stÄndnis aufgrund der Arbeitslosigkeitser-

fahrung vÉllig neu Ñberdenken, haben hÄu-

fig negative oder ambivalente Berufserfah-

rungen gemacht und sind auf der Suche

nach neuen Lebens- und Arbeitsformen.

Die Auswirkungen auf den Kinderwunsch

dÑrften sich in diesen FÄllen am wenigsten

prognostizieren lassen. Eine denkbar un-

gÑnstige Situation fÑr eine Schwangerschaft

liegt sicher dann vor, wenn die Frauen

MÑhe haben, ihre Arbeitslosensituation zu

bewÄltigen. Ihre persÉnlichen und sozialen

Ressourcen sind durch die Arbeitslosigkeit

oft geschwÄcht und sie entwickeln

mÉglicherweise Symptome der gelernten

Hilflosigkeit und DepressivitÄt. Die beste-

henden Probleme wÑrden durch die Geburt

eines Kindes nicht gelÉst, sondern allenfalls

aufgeschoben und langfristig kÉnnen daraus

neue problematische Konstellationen fÑr

Mutter und Kind entstehen.
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Die Vorstellungen Ñber die gesundheitli-

chen Folgen des áStempelnsÇ sind noch

stark durch die Erfahrungen aus der Zeit

zwischen den Weltkriegen geprÄgt, als die

Suizidziffern parallel zu der Arbeitslosen-

quote steil nach oben schnellten. Auch in

den LÄndern der EuropÄischen Gemein-

schaft wird fÑr die Phase zwischen 1974 und

1985 noch eine schwach ausgeprÄgte, glo-

bale Korrelation zwischen beiden Werten of-

fenbar.

Bei gesonderter Betrachtung der Bundes-

republik zeigt sich jedoch, daÜ es seit

Kriegsende nicht einmal in den besonders

gefÄhrdeten Altersgruppen einen statisti-

schen Zusammenhang zwischen den beiden

SphÄren gibt. In manchen LÄndern, zum

Beispiel GroÜbritannien, entwickelte sich

die Selbstmordquote mal parallel zu, mal

entgegen dem Arbeitslosentrend. In einigen

Nationen sind lediglich spezielle Subgrup-

pen von UnbeschÄftigten durch eine er-

hÉhte Suizidrate gezeichnet.

Werden GefÄhrdete

eher entlassen?

Die Zahl der Selbstmordversuche, die

statistisch wesentlich schwieriger zu erfas-

sen ist, weist zwar nach internationalen Be-

funden eine gewisse àbereinstimmung mit

der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auf.

In der Bundesrepublik ist jedoch kein stati-

stiicher Zusammenhang zwischen beiden

Entwicklungen zu verzeichnen.

Es besteht natÑrlich immer die MÉglich-

keit, daÜ selbstmord- und krankheitsgefÄhr-

dete Individuen schon frÑh durch die Ma-

schen der Arbeitswelt fallen. Laut HÄfner

wird diese Hypothese durch verschiedene

Indizien gestÑtzt: arbeitslose Selbstmord-

versucher lassen gehÄuft bestimmte Risiko-

faktoren wie Unverheiratetsein und eine

psychiatrische Vorgeschichte erkennen. Ein

nicht exakt zu beziffernder Anteil der Neu-

Arbeitslosen bringt vorweg diverse gesund-

heitliche BeeintrÄchtigungen mit.

GehÄuft psychische

Erkrankungen

Es gibt zwarVerÉffentlichungen, nach de-

nen Arbeitslose mit einer ExzeÜmortalitÄt

von 20 bis 30 Prozent (GroÜbritannien)

oder gar 40 bis 50 Prozent (DÄnemark) zu

áGesundheit ist die Tochter der Ar-

beitÇ, stellt eine volkstÑmliche Redens-

art apodiktisch fest. Mit den der Wis-

senschaft zur VerfÑgung stehenden

Mitteln lÄÜt sich jedoch kein schlagen-

der Kausalzusammenhang zwischen

Arbeitslosigkeit und Krankheit demon-
strieren, wendet Professor Heinz HÄf-

ner, Direktor am Mannheimer Zentral-

institut fÑr Seelische Gesundheit ein.

kÄmpfen haben, die hauptsÄchlich durch

die Todesursachen Suizid, Unfall, Herz-

und Kreislauferkrankungen und Krebs ver-

ursacht wird. Allerdings geht keine dieser
Studien methodisch auf die Richtung des

Zusammenhanges ein, so daÜ die umge-

kehrte (Selektions-) Deutung sich nicht aus-

schlieÜen lÄÜt.

Mit der Vermutung, daÜ Erwerbslose sta-
tistisch gehÄuft unter psychischen StÉrun-

gen leiden, gehen sowohl in- als auch aus-

lÄndische Analysen konform. Den Angaben

aus Finnland zufolge sind besonders die

Quoten der Schizophrenen aber auch die

der Depressiven und der Alkoholiker er-

hÉht. Nun gibt es jedoch klare Hinweise

darauf, daÜ ein Gros der Schizophrenen

seine Stellung als Folge der Psychose ein-

bÑÜt. Die MÉglichkeit, daÜ Arbeitslosigkeit

den Menschen zum Wahnsinn treibt, findet

hingegen in den Daten keine BestÄtigung.

Was Alkoholismus und Depression angeht,

bleibt laut HÄfner vorerst offen, in welcher

Richtung (und in welchem AusmaÜ) die

KausalitÄt verlÄuft.

Ob und mit welcher Tragweite der Verlust

des Arbeitsplatzes an der gesundheitlichen

Substanz des Betroffenen zehrt, hÄngt na-

tÑrlich auch in hohem Grade von der sub-

jektiven Bedeutung der Arbeit ab. Wo eine

alternative Rolle (zum Beispiel als Haus-

frau) verfÑgbar ist, trifft die Belastung wo-

mÉglich nicht ganz so schlimm. In einer

áFreizeitgesellschaftÇ, wo die Arbeit ihren

zentralen Rang verliert, mildern sich die

Konsequenzen vermutlich ebenfalls. Die

Tatsache, daÜ der einstige Anstieg der

Selbstmordrate verschwunden ist, geht

hÉchstwahrscheinlich auf die deutlich ver-

besserte materielle Situation der Unbe-

schÄftigten im Sozialstaat zurÑck. Arbeits-

lose, die unter Geldmangel leiden, legen

daher auch hier und heute noch ein erhÉh-

tes Depressions-Quantum an den Tag.

Die Annahme, daÜ Arbeitslose ihre Ge-

sundheit durch den gehÄuften Konsum von

Alkohol, Nikotin und Drogen zugrunde

richten, erfÄhrt in den Daten kaum BestÄti-

gung: Zumindest der Alkoholverbrauch

bleibt anscheinend Ñber weite Phasen der

Erwerbslosigkeit stabil, und zu den anderen

Lastern liegen keine konsistenten Angaben

vor.

Trotz aller EinwÄnde lÄÜt sich die Hypo-

these nicht von der Hand weisen, daÜ ge-

rade die Langzeitarbeitslosigkeit mit einer

Zunahme psychischer Irritationen und ei-

ner Verschlechterung des (subjektiv wahrge-

nommenen) Gesundheitszustandes einher-

geht, obwohl diese Risiken nur ÄuÜerst

schwierig zu belegen sind, konzediert der

Forscher. Mit Sicherheit kann man nur zei-

gen, daÜ seelisch Kranke, die eine BeschÄf-

tigung dringend nÉtig hÄtten, besonders

hÄufig von einem Verlust der beruflichen

Stellung betroffen sind. Es sei unbedingt er-

forderlich, daÜ die Gesellschaft diesen Indi-

viduen ein geeignetes BetÄtigungsfeld zur
VerfÑgung stellt.

Rolf Degen

Aus: Zeitschrift fÑr Klinische Psychologie 19 (1990).

RedaktionsschluÜ fÑr

die nÄchsten Ausgaben

Die Redaktion freut sich Ñber je-

den Beitrag aus dem Kreis der Lese-

rinnen und Leser, auch Ñber Leser-

briefe (die sollten mÉglichst kurz ge-

halten sein, damit KÑrzungen nicht er-

forderlich sind).

Heft 3/93 zum Thema áBurnoutÇ er-

scheint Mitte Mai. Das Schwerpunkt-

thema ist redaktionell abgeschlossen.

Aktuelle Kurzberichte kÉnnen bis

zum 4. April eingeschickt werden.

Heft 4/93 zum Thema áGewaltÇ er-

scheint Anfang Juli 1993. Redaktions-

schluÜ fÑr BeitrÄge zum Schwerpunkt-

thema ist der 4. April, fÑr aktuelle

Kurzberichte ist es der 3. Juni 1993.



11

Kontrazeption und Sterilisation sind Me-

thoden der EmpfÄngnisregelung. Sie dienen

der Geburtenregelung, der Familienpla-

nung.

Umfang und Vielfalt empfÄngnisregulie-

render Methoden hÄngen nicht nur vom

wissenschaftlichen Fortschritt ab, sondern

auch von den diesbezÑglichen gesetzlichen

Regelungen eines jeden Landes. Jede Ge-

sellschaft hat ein starkes Interesse daran,

EinfluÜ auf die Geburtenregelung und da-

mit auf die demographische Situation eines

Landes zu nehmen.

Gleichzeitig werden damit Bedingungen

geschaffen, das individuelle GlÑck in der

Partnerschaft und Familie zu befÉrdern, Se-

xualitÄt angstfrei und lustvoll zu erleben.

Familienplanung heiÜt, bewuÜt auf die

Zahl der Kinder und damit auf die Fami-

liengrÉÜe EinfluÜ zu nehmen.

Familienplanung heiÜt insbesondere

auch, den Zeitpunkt der ersten Schwanger-

schaft zu bestimmen, also prophylaktisch

gegen unerwÑnschte Schwangerschaften zu

wirken. Damit ist der prÄventive Charakter

unterstrichen.

Dies ist durch die Anwendung verschie-

denster kontrazeptiver Mittel und Metho-

den gewÄhrleistet, da diese reversibel sind.

Die Sterilisation dagegen impliziert die

NichtrÑckgÄngigmachbarkeit.

Die FamiliengrÉÜe, die Geburtenab-

stÄnde und das Erstgeburtsalter hÄngen

aber nicht nur von den MÉglichkeiten der

EmpfÄngnisregelung ab, sondern vor allem

auch von den sozialen und wirtschaftlichen

Bedingungen, die fÑr das Wohlbefinden des

einzelnen und die Familie und das Gedei-

hen der Kinder notwendig sind.

Arbeitsplatz

Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs

aber, wie wir sie heute in den neuen Bun-

deslÄndern erleben, finden in dieser Hin-

sicht sofort ihren Niederschlag. Jeder weiÜ,

daÜ diese Zeit geprÄgt ist von sozialer Unsi-

cherheit bei nicht wenigen, bedingt durch

die Sorge um den Arbeitsplatz, durch beruf-

liche Neuorientierung, durch VerÄnderun-

gen des Wertesystems.

Andererseits wirken sich auch die neuen

Freiheiten aus, etwa jetzt Reisen zu kÉnnen

und neue Formen der Freizeitgestaltung.

Hans-Joachim Ahrendt

Eberhard Canzler

Kathrin Burgschweiger

In Ostdeutschland hat sich auch die

Familienplanungspraxis deutlich geÄn-

dert, wie dieser Bericht aus Magde-

burg belegt. Der Anstieg der Zahl der

Sterilisationen, besonders bei Frauen,

ist sehr auffÄllig. Es muÜ befÑrchtet

werden, daÜ Arbeitgeber von arbeits-

platzsuchenden Frauen vor ihrer Ein-

stellung eine Sterilisation erwarten.

Das ist quantitativ nicht leicht zu bele-

gen, mÑÜte Zwangssterilisation ge-

nannt werden, ein auch politisch wich-

tiger Aspekt des VerhÄltnisses von Be-

ruf und SexualitÄt.

Auch der MinisterprÄsident Bran-

denburgs Manfred Stolpe macht sich

dazu Sorgen, wie der im Kasten abge-

druckte Text nachweist.

Dies alles weckt nicht nur neue Interes-

sen, sondern schafft auch neue Probleme.

Paare mÑssen sich neu finden und neu

orientieren. Viele schweiÜt dies enger zu-

sammen, andere trennt es.

In solchen Zeiten steht das VerhÑten ei-

ner Schwangerschaft oft stÄrker im Vorder-

grund, als die Verwirklichung eines Kinder-

wunsches. Dies zeigt sich dann auch in den

drastisch zurÑckgegangenen Geburtenzah-

len in den neuen BundeslÄndern.

So ist die Zahl der Lebendgeborenen je

1000 der BevÉlkerung von 12,0 im Jahre

1989 auf 6,6 im Jahre 1991 in den neuen

BundeslÄndern zurÑckgegangen. In den al-

ten BundeslÄndern ist es dagegen um einen

Anstieg von 11,0 auf 11,3 im selben Zeit-

raum gegangen. Auch im laufenden Jahr

1992 hÄlt dieser Trend weiterhin an.

Gleichzeitig ist es aber auch in den neuen

BundeslÄndern zu einer Abnahme der Zahl

der SchwangerschaftsabbrÑche gekommen.

Von 73800 im Jahre 1989 ist die Zahl der

AbbrÑche auf 49284 im Jahre 1991 gesun-

ken.

In den alten BundeslÄndern wurde 1989

75297 und im Jahre 1991 74571 AbbrÑche

registriert. Allerdings muÜ hier gesagt wer-

den, daÜ die AbbrÑche in den alten Bundes-

lÄndern nicht kontinuierlich und vollstÄndig

registriert wurden. Es wird mit einer Dun-

kelziffer von 80000 bis 100000 pro Jahr ge-

rechnet.

Ursachen fÑr beide Trends sind in der

konsequenten Anwendung sicherer Kontra-

zeptiva und dem Ansteigen der Sterilisa-

tionshÄufigkeit zu sehen. Die Erfahrungen

der eigenen gynÄkologischen Praxis zeigen,

daÜ heute eindeutig bewuÜter, verantwor-

tungsbewuÜter mit der Kontrazeption um-

gegangen wird.

Hier findet sich die Diskussion um die ge-

setzliiche Neuregelung des vorzeitigen

Schwangerschaftsabbruchs und auch die des

Schutzes des ungeborenen Lebens wieder.

Den Frauen fÄllt es heute schwerer, das

Anliegen eines Schwangerschaftsabbruches

vorzutragen, und der Abbruch selbst wird

von ihnen nachhaltiger verarbeitet. So der

subjektive Eindruck aus der tÄglichen

frauenÄrztlichen Praxis.

änderungen

BezÑglich der Anwendung von sicheren

Kontrazeptiva stellen sich uns heute zwei

neue Tatsachen dar. Erstens hat sich ein Ein-

stellungswandel gegenÑber Kondomen voll-

zogen. Gab es vor Jahren noch eine groÜe

Ablehnung Kondomen gegenÑber, selbst

von denen, die sie nie gesehen oder benutzt

hatten. So werden Kondome, insbesondere

auch von Jugendlichen, heute positiver be-

urteilt und auch hÄufiger angewandt. Aber

nur wenige wenden Kondome kontinu-

ierlich als stÄndige Methode an.

Kondome werden Ñberwiegend zeitweise

angewandt

Ö von Jugendlichen, wenn keine oder noch

keine Pille genommen wird,

Ö bei nicht festen oder wechselnden Sexu-

alpartnern,

Ö bei Kontraindikationen oder Nebenwir-

kungen der Pilleneinnahme und noch

nicht gefaÜten EntschluÜ zur intrauteri-

nen Kontrazeption, also der Spirale oder

zur Sterilisation.

Und die zweite VerÄnderung bezieht sich

auf das kontrazeptive Verhalten von Teena-

gern. Waren es vor Jahren nur wenige Ju-

gendliche, die von Anfang an fÑr sichere

VerhÑtung gesorgt haben, so ist es heute die

Ñberwiegende Mehrzahl.



12

Waren es 1983 nur 21%, die sichere Kon-

trazeptiva anwandten (Pille oder Kon-

dome), so sind es heute mehr als 90%. Es

ist deutlich die Zunahme auch der Kondom-

anwender zu erkennen.

VÉllig zu vernachlÄssigen sind die her-

kÉmmlichen Verfahren bei Teenagern. WÄh-

rend die Methode nach Knaus-Ogino das

Errechnen der unfruchtbaren Tage aus dem

Regelkalender total verlassen wurde, findet

auch der Koitus interruptus keine Anwen-

dung mehr.

In frÑheren BeitrÄgen habe ich wieder-

holt darauf hingewiesen, daÜ es keine zu-

sÄtzlichen medizinischen Kontraindikatio-

nen fÑr die Anwendung hormonaler Kontra-

zeptiva durch Jugendliche gibt. Es kÉnnen

weder die WachstumsvorgÄnge gehemmt

werden, noch gibt es eine negative Beein-

flussung der Fruchtbarkeit junger MÄd-

chen, die ja noch alle Kinderwunsch haben.

Ebenso habe ich immer wieder betont,

durch eigene soziologische Studien belegt,

daÜ es keine negative moralische Beeinflus-

sung des sexuellen Verhaltens von Teena-

gern gibt, etwa im Sinne der PromiskuitÄt.

Auch dies kann heute wieder bestÄtigt wer-

den. Nicht selten kommen heute junge

MÄdchen zur gynÄkologischen Kontrollun-

tersuchung und haben trotz Pilleneinnahme

noch keinen Verkehr gehabt. Sie fÑhlten

sich nach eigenen Aussagen ánoch nicht so

weitÇ.

Und wie sieht es nun mit dem rechtlichen

Hintergrund der Ordination hormonaler

Kontrazeptiva bei Jugendlichen aus?

Im Jahre 1975 hatte die BundesÄrztekam-

mer LeitsÄtze aufgestellt, die prinzipiell un-

ter 16jÄhrigen keine Ordination oraler Kon-

trazeptiva gestattete. 16- bis 18jÄhrige soll-

ten diese nur mit ausdrÑcklicher Zustim-

mung der Eltern erhalten kÉnnen.

1984 jedoch hat die BundesÄrztekammer

ihre diesbezÑgliche restriktive Haltung aus

den Jahren 1975 korrigiert und die Verord-

nung hormonaler Kontrazeptiva an Jugend-

liche generell gestattet. Mit diesen Empfeh-

lungen hat die BundesÄrztekammer sowohl

dem wissenschaftlichen Kenntnisstand be-

achtet, den verÄnderten niedrigdosierten

PrÄparaten Rechnung getragen als vor al-

lem auch dem verÄnderten Sexualverhalten

der Jugendlichen.

Die MÉglichkeit der Verordnung der Pille

sagt jedoch noch nichts Ñber die Einwilli-

gungsfÄhigkeit der minderjÄhrigen MÄd-

chen aus. Da man allerdings selbst bei ope-

rativen Eingriffen die EinsichtsfÄhigkeit ei-

nes Jugendlichen bejaht, konnte man dies

im Falle der Verordnung oraler Kontrazep-

tiva erst recht annehmen. Die Empfehlung

der BundesÄrztekammer sagen generell fol-

gendes: bei 16- bis 18jÄhrigen Jugendlichen

wird man in aller Regel die EinsichtsfÄhig-

keit zugrunde legen kÉnnen. Bei 14- bis

16jÄhrigen MÄdchen sei dies von Fall zu Fall

durchaus mÉglich und individuell zu ent-

scheiden. Bei unter 14jÄhrigen kann die Ver-

ordnung der Pille grundsÄtzlich nur mit Zu-

stimmung der Eltern erfolgen. Erscheint

die Mutter mit der minderjÄhrigen Tochter

in der Praxis kann man generell auch von ei-

ner Zustimmung des Vaters ausgehen. Eine

gesonderte diesbezÑgliche Befragung

braucht nicht zu erfolgen.

Welche Gesetze sind hierbei zu beachten?

Von Wichtigkeit ist in dieser Hinsicht auch

die Schweigepflichtproblematik. Der Arzt

ist auch den minderjÄhrigen Patientinnen

gegenÑber an die Ärztliche Schweigepflicht

gebunden. Das heiÜt, eine Information der

Eltern gegen den Willen des Jugendlichen

scheidet aus. Im Einzelfall kann es jedoch

Konstellationen geben, wie auch bei Er-

wachsenen, in denen die SchutzwÑrdigkeit

anderer RechtsgÑter eine Offenbarung ge-

genÑber den Eltern rechtfertigt. Bei unter

l4jÄhrigen kann es in der Regel jedoch

keine Bindung an die Schweigepflicht ge-

ben. Aber auch in diesen FÄllen sollte der
Arzt nur stets das offenbaren, was zur

Handlung gehÉrt.

Sterilisation

Frauen in den neuen BundeslÄndern ma-
chen in auÜergewÉhnlich starkem MaÜe

Stolpe beklagt

Sterilisierungen

Potsdam (epd) - Als besorgniserre-

gend hat der brandenburgische Mini-

sterprÄsident Manfred Stolpe die

ámassenweise ZunahmeÇ von freiwil-

ligen Sterilisierungen arbeitsplatzsu-

chender Frauen in den neuen Bundes-

lÄndern bezeichnet. Es reiÜe ein, so

betonte Stolpe vor den Teilnehmerin-

nen einer Konferenz der Evangeli-

schen Frauenhilfe in Deutschland in

Potsdam, daÜ ärzte bei Bewerbun-

gen entsprechende Papiere ausstell-

ten. áDie zahlenmÄÜige Auswir-

kungÇ, sagte der MinisterprÄsident,

sei áweitaus grÉÜerÇ, als er vermutet

habe. Es sei allerdings in Branden-

burg bislang nicht gelungen, Unter-

nehmen zu benennen, die eine solche

Entscheidung von Frauen forderten.

Daher wÑrde jetzt nach Betrieben ge-

fahndet, die entsprechende Bescheini-

gungen bei der Bewerbung entgegen-

nehmen.

DIE TAGESZEITUNG, 21. September 1992

von der MÉglichkeit der irreversiblen Kon-

trazeption, der Sterilisation, gebrauch. In

der ehemaligen DDR war diese ja bekannt-

lich von der Genehmigung einer

BezirksfachÄrztekommission abhÄngig. Ei-

nem Antrag wurde nur dann stattgegeben,

wenn alle reversiblen Methoden aus ge-

sundheitlichen GrÑnden entweder nicht an-

wendbar waren oder versagt hatten oder

eine schwere Erkrankung vorlag. Vorausset-

zung war dabei, daÜ kein Kinderwunsch

mehr bestand.

Jetzt gibt es eine solche gesetzliche Rege-

lung nicht mehr. Zwar sind nach $6 der Mu-

sterberufsordnung Sterilisationen nur aus

medizinischen, genetischen und sozialen

GrÑnden zulÄssig, diese Standesregel wird

jedoch sehr groÜzÑgig ausgelegt.

Eine Sterilisation wird, so jetzt auch in

den neuen BundeslÄndern immer dann

durchgefÑhrt, wenn die Frau ernsthaft die-

sen Wunsch vortrÄgt. Eine Einwilligung des

Ehemannes ist nicht notwendig. Auch das

Alter und die Anzahl der Kinder sind nicht

von primÄrer Bedeutung. Der jeweils

durchfÑhrende Arzt ist lediglich den guten

Sitten verpflichtet.

Die Zahl der Sterilisationen ist seit 1990

in den neuen BundeslÄndern erheblich an-

gestiegen. Wurden frÑher an einer Frauen-

klinik etwa 10 bis 15 Sterilisationen pro Jahr

durchgefÑhrt, so wird diese Zahl heute be-

reits in ein bis zwei Wochen erreicht. Und
nun zu einigen Zahlen: Beispiel im Fried-

rich-Walter-Krankenhaus.

So wurden allein vom 1. 1. bis zum 30. 9.

1992 im Walter-Friedrich-Krankenhaus in

Magdeburg, einem Krankenhaus der

Grundversorgung, bereits 220 Sterilisatio-
nen durchgefÑhrt.

Das Alter der meisten dieser Frauen,

nÄmlich 61%, liegt zwischen dem 30. und

40. Lebensjahr.

73% dieser Frauen hatten 2 und mehr

Kinder, 19% sogar 3 und mehr Kinder. Bei

den drei Frauen die keine eigenen Kinder

haben, handelt es sich um schwere Erkran-

kungen, die das Austragen einer eigenen

Schwangerschaft aus medizinischem

Grunde nicht zulieÜen.

Die HÄlfte der Frauen mit Begehren nach

Sterilisation hatte bereits einen vorzeitigen

Schwangerschaftsabbruch hinter sich. 18%

von ihnen sogar mehr als einen.

Die Mehrzahl der Frauen gab durchweg

an, daÜ dies in Abstimmung mit dem Ehe-

partner geschah.

Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen

kÉnnen wir keine Tendenz verzeichnen, daÜ

der Wunsch nach Sterilisation, insbesondere

in krisengeschÑttelten oder -zerrÑttelten Fa-

milienbeziehungen hÄufiger auftreten.

81% der Frauen mit dem Wunsch nach

Sterilisation waren berufstÄtig, 15% arbeits-

los, 4% Hausfrau.



Die Ursachen und GrÑnde fÑr den

Wunsch nach Sterilisation sind schr viel-

schichtig. Das Hauptmotiv bei all diesen

Frauen war natÑrlich die abgeschlossene Fa-

milienplanung. In der Regel kamen hinzu

Kontraindikationen oder Nebenwirkungen

der reversiblen Kontrazeptiva.

89% der Frauen gaben Nebenwirkungen

oder Kontraindikationen bei der Pillenein-

nahme an und 58% bei der Anwendung ei-

nes Intrauterinpessars. Zu den sonstigen zu-

kommenden angegebenen GrÑnden kom-

men die des fortgeschrittenen Lebensalters,

des eigenen Gesundheitszustandes, des Vor-

handenseins schwerstgeschÄdigter Kinder

und Schwangerschaftskomplikationen

hinzu. Es finden sich sowohl unter den Pa-

tientinnen dieser Klinik als auch in der eige-

nen gynÄkologischen Praxis keine Frauen,

die angaben, durch den Arbeitgeber zu die-

ser Entscheidung gedrÄngelt worden zu sein

oder durch die àberlegung der Sicherung

des Arbeitsplatzes sich dazu gezwungen zu

sehen.

Im gleichen Zeitraum, nÄmlich von Ja-

nuar bis Ende September 1992 sind an die-

ser Klinik 647 Kinder geboren. FÑr 56%

dieser Frauen war es das erste Kind, fÑr

28% das zweite Kind und fÑr 16% das

dritte oder sogar vierte und fÑnfte Kind.

Im gleichen Zeitraum sind aber auch 244

SchwangerschaftsabbrÑche vorgenommen

worden. Das heiÜt, jede vierte Schwanger-

schaft wurde abgebrochen.

Vergleichen wir nun Geburten, Schwan-

gerschaftsabbrÑche und Sterilisationen

bzgl. des Alters, so stellt sich uns folgendes

dar. Die Mehrzahl der Frauen (82% be-

kommt ihre Kinder zwischen dem 21. und

30. Lebensjahr). Knapp die HÄlfte sogar

zwischen dem 21. und 25. Lebensjahr.

Hier zeigt sich aber eine deutliche Ten-

denz zum hÉheren Lebensalter ab. Das Al-

ter der Frauen beim vorzeitigen Schwanger-

schaftsabbruch liegt Ñberwiegend zwischen

dem 26. und 35. Lebensjahr, 55%.

Aber es ist deutlich zu erkennen, daÜ bis

zum 20. Lebensjahr die HÄufigkeit des Ab-

bruchs vor dem der Geburtenrate liegt. Ste-

rilisationen werden hauptsÄchlich von

Frauen jenseits des 30. Lebensjahres bean-

tragt und das Hauptlebensalter liegt, wie

schon erwÄhnt, bei 60% zwischen dem 31.

und 40. Lebensjahr.

ptn. WIESBADEN, 16. Februar. Das
rot-grÑne Regierungskabinett in Hessen

hat am Dienstag den Entwurf eines
áGleichberechtigungsgesetzesÇ vorgelegt,

um dessen Ausgestaltung es in den vergan-

genen Monaten auch regierungsintern

Auseinandersetzungen gegeben hatte. Ziel

des Gesetzes ist die FrauenfÉrderung im

Éffentlichen Dienst Hessens. Durch die be-

rufliche FÉrderung von Frauen auf der

Grundlage von sogenannten FrauenfÉr-

derplÄnen mit verbindlichen Zielvorgaben

sollen die Zugangs- und Aufstiegs- sowie

die Arbeitsbedingungen fÑr Frauen ver-

bessert werden. Die Umsetzung des Geset-

zes soll durch Frauenbeauftragte sicherge-

stellt werden, die in allen Dienstellen mit
mehr als zwanzig BeschÄftigten einzurich-
ten sind. Im Unterschied zu dem Bonner

Gesetzentwurf zur FrauenfÉrdung sieht
das hessische Gesetz unterschiedliche
Sanktionen vor. Das Gesetz gilt nicht nur
fÑr die engere Landesverwaltung, sondern
auch fÑr Kommunen, Sparkassen, Kran-
kenkassen, Stiftungen sowie fÑr den Hessi-
schen Rundfunk. Es gilt nicht fÑr die
SelbstverwaltungskÉrperschaften der
Wirtschaft und der freien Berufe; diese sol-
len jedoch bei Personalentscheidungen die
GrundsÄtze des Gesetzes eigenverantwort-
lich anwenden.

MinisterprÄsident Eichel Åund die zu-
stÄndige Ministerin Pfarr (beide SPD) be-
anspruchten, bei der FrauenfÉrderung
áneue WegeÇ zu gehen. Eichel sah voraus,
daÜ es um das Gesetz und seine Umset-
zung zu Konflikten kommen werde. Das
Gesetz berÑhre Traditionen, ádie Jahrhun-
derte, Jahrttausende altÇ seien. Was sich
die Landesregierung vorgenommen habe,
sei ein áProzeÜ von JahrzehntenÇ. Doch
letztlich werde sich ádie SelbstverstÄnd-
lichkeit durchsetzen, daÜ die HÄlfte der
Menschheit aus Frauen bestehtÇ. Der Mi-
nisterprÄsident kÑndigte an, zu dem Ge-
setzentwurf werdees noch eine AnhÉrung
geben. Er hofft, daÜ das Gesetz Anfang
1994 in Kraft treten kÉnne.
Nach Darstellung der Ministerin Pfarr

haben sich die herkÉmmlichen FrauenfÉr-
dergesetze als wenig erfolgreich erwiesen.
Der Hauptgrund sei die in ihnen vorgese-
hene áEntscheidungsquoteÇ. Danach wer-
den Frauen bei gleicher Qualifikation be-
vorzugt. Nach Ansicht von Frau Pfarr
greift die Entscheidungsquote zu spÄt.
Eine spÑrbare ErhÉhung des Frauenan-
teils im Éffentlichen Dienst werde nur ein
Gesetz bringen, das diejenigen, die Perso-
nalentscheidungen zu treffen haben, zu ei-
ner gezielten frauenfÉrdernden Planung
verpflichtet. Kernpunkt des hessischen
Gesetzes sei daher die áErgebnisquoteÇ,
die durch verbindliche Zielvorgaben in ei-

nem festen Zeitrahmen verwirklicht werde.
Dabei werde die effektive ErhÉhung des
Frauenanteils an einzelnen Positionen als
Ergebnis verlangt. Die verbindlichen Ziel-
vorgaben sollen von den jeweiligen Dienst-
stellen in FrauenfÉrderplÄnen selbst ent-
wickelt werden. Durch diese áSelbstbin-
dungÇ, so hofft Frau Pfarr, werde es zu
hÉheren Frauenquoten kommen. An die
FrauenfÉrderplÄne sollen gesetzliche Min-
destanforderungen gestellt werden. So sol-
len grundsÄtzlich dort, wo Frauen unterre-
prÄsentiert seien, mehr als die HÄlfte der
zu besetzenden Stellen an Frauen vergeben
werden. Soweit spezifische Gegebenheiten
der Dienststellen Ausnahmen erfordern,
seien diese eingehend zu begrÑnden. Sol-
che Ausnahmen seien nur zulÄssig, wo es
auf dem Arbeitsmarkt (noch) nicht genÑ-
gend Frauen gebe oder wo eine Stelle nicht
von Frauen ausgefÑhrt werden kÉnne.

Die Wirksamkeit der FrauenfÉrderplÄ-
ne soll auf unterschiedliche Weise abgesi-
chert werden. So muÜ den FÉrderplÄnen,
je nach Gebiet, von der Ñbergeordneten
oder vorgesetzen BehÉrde zugestimmt
werden. In den Kommunen muÜ die Ge-
meindevertretung oder der Kreistag dar-
Ñber beschlieÜen. Soweit von den FÉrder-
plÄnen abgewichen wird, muÜ darÑber ein
Bericht angefertigt und die Zustimmung
eingeholt werden. Bei der Ausbildung sind
besondere Regelungen vorgesehen: Minde-
stens die HÄlfe der AusbildungsplÄtze je
Vergaberunde und Beruf soll an Frauen
gehen. Bei Einstellungen und BefÉrderun-
gen soll die tatsÄchliche Gleichberechti-
gung von Frauen und MÄnnern durch be-
sondere Vorschriften gewÄhrleistet wer-
den. Schon zu VorstellungsgespÄchen fÑr
Bereiche, in denen Frauen unterreprÄsen-
tiert sind, sollen sie grundsÄtzlich minde-
stens zur HÄlfe eingeladen werden. Einstel-
lungen und BefÉrderungen. sollen sich
nicht mehr vorrangig nach Dienstalter und
Zeitpunkt der letzten BefÉrderung richten.
Erfahrungen auÜerhalb des Berufs in der
áFamilienarbeitÇ sollen ápositivÇ bei der
Qualifikationsbewertung berÑcksichtigt
werden.

áFamilienarbeitÇ soll nach Darstellung

von Frau Pfarr kein Hindernis fÑr eine

berufliche Entwicklung mehr sein. Des-

halb wÑrden die Dienststellen zum Ange-

bot familiengerechter Arbeitszeiten ver-
pflichtet. AuÜerdem soll AntrÄgen auf
Beurlaubung oder zur Reduzierung der
Arbeitszeit zur Betreuung von Kindern
unter zwÉlf Jahren und pflegebedÑrftigen
AngehÉrigen áin der RegelÇ stattgegeben
werden. Auch Angestellte sollen bei fami-
lienbedingter Teilarbeitszeit einen An-
spruch auf RÑckkehr zur VollzeittÄtigkeit
erhalten.
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gegenÑber an die Ärztliche Schweigepflicht

gebunden. Das heiÜt, eine Information der

Eltern gegen den Willen des Jugendlichen

scheidet aus. Im Einzelfall kann es jedoch

Konstellationen geben, wie auch bei Er-

wachsenen, in denen die SchutzwÑrdigkeit

anderer RechtsgÑter eine Offenbarung ge-

genÑber den Eltern rechtfertigt. Bei unter

l4jÄhrigen kann es in der Regel jedoch

keine Bindung an die Schweigepflicht ge-

ben. Aber auch in diesen FÄllen sollte der
Arzt nur stets das offenbaren, was zur

Handlung gehÉrt.

Sterilisation

Frauen in den neuen BundeslÄndern ma-

chen in auÜergewÉhnlich starkem MaÜe

Stolpe beklagt

Sterilisierungen

Potsdam (epd) - Als besorgniserre-

gend hat der brandenburgische Mini-

sterprÄsident Manfred Stolpe die

ámassenweise ZunahmeÇ von freiwil-

ligen Sterilisierungen arbeitsplatzsu-

chender Frauen in den neuen Bundes-

lÄndern bezeichnet. Es reiÜe ein, so

betonte Stolpe vor den Teilnehmerin-

nen einer Konferenz der Evangeli-

schen Frauenhilfe in Deutschland in

Potsdam, daÜ ärzte bei Bewerbun-

gen entsprechende Papiere ausstell-

ten. áDie zahlenmÄÜige Auswir-

kungÇ, sagte der MinisterprÄsident,

sei áweitaus grÉÜerÇ, als er vermutet

habe. Es sei allerdings in Branden-

burg bislang nicht gelungen, Unter-

nehmen zu benennen, die eine solche

Entscheidung von Frauen forderten.

Daher wÑrde jetzt nach Betrieben ge-

fahndet, die entsprechende Bescheini-

gungen bei der Bewerbung entgegen-

nehmen.

DIE TAGESZEITUNG, 21. September 1992

von der MÉglichkeit der irreversiblen Kon-

trazeption, der Sterilisation, gebrauch. In

der ehemaligen DDR war diese ja bekannt-

lich von der Genehmigung einer

BezirksfachÄrztekommission abhÄngig. Ei-

nem Antrag wurde nur dann stattgegeben,

wenn alle reversiblen Methoden aus ge-

sundheitlichen GrÑnden entweder nicht an-

wendbar waren oder versagt hatten oder

eine schwere Erkrankung vorlag. Vorausset-

zung war dabei, daÜ kein Kinderwunsch

mehr bestand.

Jetzt gibt es eine solche gesetzliche Rege-

lung nicht mehr. Zwar sind nach $6 der Mu-

sterberufsordnung Sterilisationen nur aus

medizinischen, genetischen und sozialen

GrÑnden zulÄssig, diese Standesregel wird

jedoch sehr groÜzÑgig ausgelegt.

Eine Sterilisation wird, so jetzt auch in

den neuen BundeslÄndern immer dann

durchgefÑhrt, wenn die Frau ernsthaft die-

sen Wunsch vortrÄgt. Eine Einwilligung des

Ehemannes ist nicht notwendig. Auch das

Alter und die Anzahl der Kinder sind nicht

von primÄrer Bedeutung. Der jeweils

durchfÑhrende Arzt ist lediglich den guten

Sitten verpflichtet.

Die Zahl der Sterilisationen ist seit 1990

in den neuen BundeslÄndern erheblich an-

gestiegen. Wurden frÑher an einer Frauen-

klinik etwa 10 bis 15 Sterilisationen pro Jahr

durchgefÑhrt, so wird diese Zahl heute be-

reits in ein bis zwei Wochen erreicht. Und

nun zu einigen Zahlen: Beispiel im Fried-

rich-Walter-Krankenhaus.

So wurden allein vom 1. 1. bis zum 30. 9.

1992 im Walter-Friedrich-Krankenhaus in
Magdeburg, einem Krankenhaus der

Grundversorgung, bereits 220 Sterilisatio-

nen durchgefÑhrt.

Das Alter der meisten dieser Frauen,

nÄmlich 61%, liegt zwischen dem 30. und
40. Lebensjahr.

73% dieser Frauen hatten 2 und mehr

Kinder, 19% sogar 3 und mehr Kinder. Bei

den drei Frauen die keine eigenen Kinder

haben, handelt es sich um schwere Erkran-

kungen, die das Austragen einer eigenen

Schwangerschaft aus medizinischem

Grunde nicht zulieÜen.

Die HÄlfte der Frauen mit Begehren nach

Sterilisation hatte bereits einen vorzeitigen

Schwangerschaftsabbruch hinter sich. 18%

von ihnen sogar mehr als einen.

Die Mehrzahl der Frauen gab durchweg

an, daÜ dies in Abstimmung mit dem Ehe-

partner geschah.

Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen

kÉnnen wir keine Tendenz verzeichnen, daÜ

der Wunsch nach Sterilisation, insbesondere

in krisengeschÑttelten oder -zerrÑttelten Fa-

milienbeziehungen hÄufiger auftreten.

81% der Frauen mit dem Wunsch nach

Sterilisation waren berufstÄtig, 15% arbeits-

los, 4% Hausfrau.



Die Ursachen und GrÑnde fÑr den

Wunsch nach Sterilisation sind sehr viel-

schichtig. Das Hauptmotiv bei all diesen

Frauen war natÑrlich die abgeschlossene Fa-

milienplanung. In der Regel kamen hinzu

Kontraindikationen oder Nebenwirkungen

der reversiblen Kontrazeptiva.

89% der Frauen gaben Nebenwirkungen

oder Kontraindikationen bei der Pillenein-

nahme an und 58% bei der Anwendung ei-

nes Intrauterinpessars. Zu den sonstigen zu-

kommenden angegebenen GrÑnden kom-

men die des fortgeschrittenen Lebensalters,

des eigenen Gesundheitszustandes, des Vor-

handenseins schwerstgeschÄdigter Kinder

und Schwangerschaftskomplikationen

hinzu. Es finden sich sowohl unter den Pa-

tientinnen dieser Klinik als auch in der eige-

nen gynÄkologischen Praxis keine Frauen,

die angaben, durch den Arbeitgeber zu die-

ser Entscheidung gedrÄngelt worden zu sein

oder durch die àberlegung der Sicherung

des Arbeitsplatzes sich dazu gezwungen zu

sehen.

Im gleichen Zeitraum, nÄmlich von Ja-
nuar bis Ende September 1992 sind an die-

ser Klinik 647 Kinder geboren. FÑr 56%

dieser Frauen war es das erste Kind, fÑr

28% das zweite Kind und fÑr 16% das
dritte oder sogar vierte und fÑnfte Kind.

Im gleichen Zeitraum sind aber auch 244

SchwangerschaftsabbrÑche vorgenommen

worden. Das heiÜt, jede vierte Schwanger-

schaft wurde abgebrochen.

Vergleichen wir nun Geburten, Schwan-

gerschaftsabbrÑche und Sterilisationen

bzgl. des Alters, so stellt sich uns folgendes

dar. Die Mehrzahl der Frauen (82% be-

kommt ihre Kinder zwischen dem 21. und

30. Lebensjahr). Knapp die HÄlfte sogar

zwischen dem 21. und 25. Lebensjahr.

Hier zeigt sich aber eine deutliche Ten-

denz zum hÉheren Lebensalter ab. Das Al-

ter der Frauen beim vorzeitigen Schwanger-

schaftsabbruch liegt Ñberwiegend zwischen

dem 26. und 35. Lebensjahr, 55%.

Aber es ist deutlich zu erkennen, daÜ bis

zum 20. Lebensjahr die HÄufigkeit des Ab-

bruchs vor dem der Geburtenrate liegt. Ste-

rilisationen werden hauptsÄchlich von

Frauen jenseits des 30. Lebensjahres bean-

tragt und das Hauptlebensalter liegt, wie

schon erwÄhnt, bei 60% zwischen dem 31.

und 40. Lebensjahr.

ptn. WIESBADEN, 16. Februar. Das
rot-grÑne Regierungskabinett in Hessen

hat am Dienstag den Entwurf eines
áGleichberechtigungsgesetzesÇ vorgelegt,

um dessen Ausgestaltung es in den vergan-

genen Monaten auch regierungsintern

Auseinandersetzungen gegeben hatte. Ziel

des Gesetzes ist die FrauenfÉrderung im

Éffentlichen Dienst Hessens. Durch die be-

rufliche FÉrderung von Frauen auf der

Grundlage von sogenannten FrauenfÉr-

derplÄnen mit verbindlichen Zielvorgaben

sollen die Zugangs- und Aufstiegs- sowie

die Arbeitsbedingungen fÑr Frauen ver-

bessert werden. Die Umsetzung des Geset-

zes soll durch Frauenbeauftragte sicherge-

stellt werden, die in allen Dienstellen mit

mehr als zwanzig BeschÄftigten einzurich-

ten sind. Im Unterschied zu dem Bonner
Gesetzentwurf zur FrauenfÉrdung sieht

das hessische Gesetz unterschiedliche
Sanktionen vor. Das Gesetz gilt nicht nur
fÑr die engere Landesverwaltung, sondern
auch fÑr Kommunen, Sparkassen, Kran-
kenkassen, Stiftungen sowie fÑr den Hessi-
schen Rundfunk. Es gilt nicht fÑr die
SelbstverwaltungskÉrperschaften der
Wirtschaft und der freien Berufe; diese sol-
len jedoch bei Personalentscheidungen die
GrundsÄtze des Gesetzes eigenverantwort-
lich anwenden.

MinisterprÄsident Eichel Åund die zu-
stÄndige Ministerin Pfarr (beide SPD) be-
anspruchten, bei der FrauenfÉrderung
áneue WegeÇ zu gehen. Eichel sah voraus,
daÜ es um das Gesetz und seine Umset-
zung zu Konflikten kommen werde. Das
Gesetz berÑhre Traditionen, ádie Jahrhun-
derte, Jahrttausende altÇ seien. Was sich
die Landesregierung vorgenommen habe,
sei ein áProzeÜ von JahrzehntenÇ. Doch
letztlich werde sich ádie SelbstverstÄnd-
lichkeit durchsetzen, daÜ die HÄlfte der
Menschheit aus Frauen bestehtÇ. Der Mi-
nisterprÄsident kÑndigte an, zu dem Ge-
setzentwurf werdees noch eine AnhÉrung
geben. Er hofft, daÜ das Gesetz Anfang
1994 in Kraft treten kÉnne.
Nach Darstellung der Ministerin Pfarr

haben sich die herkÉmmlichen FrauenfÉr-
dergesetze als wenig erfolgreich erwiesen.
Der Hauptgrund sei die in ihnen vorgese-
hene áEntscheidungsquoteÇ. Danach wer-
den Frauen bei gleicher Qualifikation be-
vorzugt. Nach Ansicht von Frau Pfarr
greift die Entscheidungsquote zu spÄt.
Eine spÑrbare ErhÉhung des Frauenan-
teils im Éffentlichen Dienst werde nur ein
Gesetz bringen, das diejenigen, die Perso-
nalentscheidungen zu treffen haben, zu ei-
ner gezielten frauenfÉrdernden Planung
verpflichtet. Kernpunkt des hessischen
Gesetzes sei daher die áErgebnisquoteÇ,
die durch verbindliche Zielvorgaben in ei-

nem festen Zeitrahmen verwirklicht werde.
Dabei werde die effektive ErhÉhung des
Frauenanteils an einzelnen Positionen als
Ergebnis verlangt. Die verbindlichen Ziel-
vorgaben sollen von den jeweiligen Dienst-
stellen in FrauenfÉrderplÄnen selbst ent-
wickelt werden. Durch diese áSelbstbin-
dungÇ, so hofft Frau Pfarr, werde es zu
hÉheren Frauenquoten kommen. An die
FrauenfÉrderplÄne sollen gesetzliche Min-
destanforderungen gestellt werden. So sol-
len grundsÄtzlich dort, wo Frauen unterre-
prÄsentiert seien, mehr als die HÄlfte der
zu besetzenden Stellen an Frauen vergeben
werden. Soweit spezifische Gegebenheiten
der Dienststellen Ausnahmen erfordern,
seien diese eingehend zu begrÑnden. Sol-
che Ausnahmen seien nur zulÄssig, wo es
auf dem Arbeitsmarkt (noch) nicht genÑ-
gend Frauen gebe oder wo eine Stelle nicht
von Frauen ausgefÑhrt werden kÉnne.

Die Wirksamkeit der FrauenfÉrderplÄ-
ne soll auf unterschiedliche Weise abgesi-
chert werden. So muÜ den FÉrderplÄnen,
je nach Gebiet, von der Ñbergeordneten
oder vorgesetzen BehÉrde zugestimmt
werden. In den Kommunen muÜ die Ge-
meindevertretung oder der Kreistag dar-
Ñber beschlieÜen. Soweit von den FÉrder-
plÄnen abgewichen wird, muÜ darÑber ein
Bericht angefertigt und die Zustimmung
eingeholt werden. Bei der Ausbildung sind
besondere Regelungen vorgesehen: Minde-
stens die HÄlfe der AusbildungsplÄtze je
Vergaberunde und Beruf soll an Frauen
gehen. Bei Einstellungen und BefÉrderun-
gen soll die tatsÄchliche Gleichberechti-
gung von Frauen und MÄnnern durch be-
sondere Vorschriften gewÄhrleistet wer-
den. Schon zu VorstellungsgespÄchen fÑr
Bereiche, in denen Frauen unterreprÄsen-
tiert sind, sollen sie grundsÄtzlich minde-
stens zur HÄlfe eingeladen werden. Einstel-
lungen und BefÉrderungen. sollen sich
nicht mehr vorrangig nach Dienstalter und
Zeitpunkt der letzten BefÉrderung richten.
Erfahrungen auÜerhalb des Berufs in der
áFamilienarbeitÇ sollen ápositivÇ bei der
Qualifikationsbewertung berÑcksichtigt
werden.

áFamilienarbeitÇ soll nach Darstellung
von Frau Pfarr kein Hindernis fÑr eine
berufliche Entwicklung mehr sein. Des-
halb wÑrden die Dienststellen zum Ange-
bot familiengerechter Arbeitszeiten ver-
pflichtet. AuÜerdem soll AntrÄgen auf
Beurlaubung oder zur Reduzierung der
Arbeitszeit zur Betreuung von Kindern
unter zwÉlf Jahren und pflegebedÑrftigen
AngehÉrigen áin der RegelÇ stattgegeben
werden. Auch Angestellte sollen bei fami-
lienbedingter Teilarbeitszeit einen An-
spruch auf RÑckkehr zur VollzeittÄtigkeit
erhalten.
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Das MilitÄr mag keine Schwulen. Diese

Regel hÄtte General GÑnther KieÜling vor

bald 10 Jahren beinahe unehrenhaft den

Dienstkragen gekostet. Nachdem sich her-

ausgestellt hatte, daÜ die Ermittlungen ge-

gen den hohen Offizier schlampig gefÑhrt

worden waren und den Vorwurf der Homo-

sexualitÄt nicht belegen konnten, schickte

Verteidigungsminister WÉrner den General

áin allen militÄrischen EhrenÇ in den vorzei-

tigen Ruhestand.

Der Dezernatsleiter âffentlichkeitsarbeit

bei der Bundeswehr, Oberstleutnant Hein-

rich Lebek, rechtfertigt die Ablehnung von

Homosexuellen in der deutschen Armee

mit SicherheitsgrÑnden: áWer nach gesell-

schaftlichen Werthaltungen durch Verschul-

dung, Alkoholneigung oder sexuelle Nei-

gung als auÜer der Norm betrachtet wird,

droht in die Gefahr der AbhÄngigkeit, der

ErpreÜbarkeit abzurutschen. Deshalb ist

LebensfÑhrung ein Teil der persÉnlichen

Eignung fÑr eine TÄtigkeit.Ç (Dieses und

alle nachfolgenden Zitate aus: SiegessÄule

1/93) Im Berliner Schwulenzentrum

Schwutz, schilderte ein ehemaliger Bundes-

wehroffizier, was das konkret bedeuten

kann. Nach sechs Jahren im Vorgesetzten-

rang hatte der Offizier seine Homosexuali-

tÄt einem Truppenarzt mitgeteilt. Dieser

brach daraufhin seine Schweigepflicht und

informierte die Vorgesetzten. Dem schwu-

len Offizier wurde zunÄchst mit der Zuwei-

sung unattraktiver Aufgaben bedeutet, daÜ

sein Platz nicht mehr in der Truppe sei. Als

dies nicht fruchtete, entlieÜen ihn die Vorge-

setzten. Seine Klage gegen den Rauswurf

blieb erfolglos.

Eine Entlassung aus der Bundeswehr we-

gen homosexueller Neigungen ist eigentlich

seit den 70er Jahren rechtlich nicht mehr zu-

lÄssig. Das 1973 verabschiedete Vierte Ge-

setz zur Reform des Strafrechts revidiert die

Tauglichkeitskriterien fÑr Soldaten. Den-

noch kann HomosexualitÄt zum KÑndi-

gungsgrund werden. Dies ist der Fall bei

áausgeprÄgten sexuellen Deviationen (Ab-

weichungen; bela) mit BeeintrÄchtigung

der GemeinschaftsfÄhigkeitÇ. Unter diese

verklausuliertte EinschrÄnkung fallen

Schwule, deren áganzes Denken und Stre-

ben so von ihrer HomosexualitÄt ausgefÑllt

ist, daÜ in (!) ihnen gleichsam (?) kein aus-

reichender Spielraum mehr fÑr andere zwi-

schenmenschliche Beziehungen bleibt.Ç

Die Bundeswehr schlieÜt eine Eignung

von Schwulen zu Vorgesetzten grundsÄtzlich

aus. Das Verteidigungsministerium hÄlt den

Homosexuellen vor, als hÉhere Dienstgrade

von den Untergebenen nicht genÑgend ak-

zeptiert zu werden und diese mÉglicher-

weise als potentielle Sexualpartner anzuse-

hen. ZwischenmÄnnlicher Geschlechtsver-

kehr unter Soldaten sei generell geeignet,

den Dienstbetrieb zu stÉren und werde da-

her disziplinarisch geahndet. Dieser Auffas-

sung schlieÜt sich das Bundesverwaltungs-

gericht an. Seiner Rechtsprechung zufolge

beeintrÄchtigt HomosexualitÄt den Dienst-

betrieb. bereits dann, wenn die Partner in

derselben Einheit dienen oder einfach An-

gehÉrige der Bundeswehr sind. Auch

schwule Beziehungen zwischen Soldaten

und Zivilisten kÉnnen disziplinarische Kon-

sequenzen zeitigen: wenn sie bekannt wer-

den und den Dienstbetrieb stÉren.

(bela)

Quelle: Antimilitarismus-Information 2/93.

Homosexuelle fordern

gleiche Rechte

Der Bundesverband Homosexuali-

tÄt hat Verteidigungsminister RÑhe

aufgefordert, gegen die Diskriminie-

rung homosexueller Soldaten in der

Bundeswehr vorzugehen. In einem

PressegesprÄch sagte Verbandsspre-

cher Meyer, daÜ es bislang homosex-

uellen AngehÉrigen der Bundeswehr

unmÉglich sei, Vorgesetzte zu werden.

Insgesamt seien rund fÑnf bis zehn

Prozent, also 30000 bis 40000 Solda-

ten, homosexuell. Immer wieder wÑr-

den Mitarbeiter in hÉheren Positio-

nen disziplinarisch verfolgt, wenn be-

kannt werde, daÜ sie homosexuell

seien. áSie werden disziplinarisch ver-

folgt bis hin zum Wehrgericht und

mÑssen gegebenenfalls den Dienst

quittierenÇ, sagte Meyers. Der Vertei-

digungsminister solle eine Weisung

herausgeben, nach der die sexuelle

Orientierung eines Vorgesetzten kein

AnlaÜ sei, ein Disziplinarverfahren

einzuleiten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung

28. Januar 1993

Untersuchung nach

erotisch-sexuellem

Kontakt

In den Jahren 1988 bis 1992 hat eine orientie-
rende Untersuchung unter Fachleuten bezÑglich
kÉrperlich-erotischem Kontakt in ihrer Arbeit
stattgefunden. TeilnehmerInnen an verschiede-
nen Weiterbildungs-Veranstaltungen des áZen-
trum fÑr agogikÇ (zak) wurden gebeten, einen
Fragebogen auszufÑllen.

Die Auswertung ergab folgende Resultate:
- KÉrperliche BerÑhrungen nehmen in der

(nicht-medizinischen) Arbeit von Fachleuten
einen wichtigen Platz ein (u.a. bei Ehe- und
Familienberaterinnen und -beratern, Psycholo-
ginnen und Psychologen, Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern, SozialpÄdagoginnen- und
-pÄdagogen).

Ö Viele Fachleute fÑhlen sich ab und zu bis oft zu
Klienten sexuell hingezogen.
Diese GefÑhle finden die Fachleute akzepta-
bel.

Ö TatsÄchlicher erotisch-sexueller Kontakt zwi-
schen Fachleuten und Klienten kommt regel-
mÄÜig vor: 16% der mÄnnlichen und 12% der
weiblichen Fachleute gibt an, schon erotischer
Kontakt mit Klienten gehabt zu haben.

Ö Es kann von einer reellen Not unter Fachleu-
ten gesprochen werden; viele haben das Ge-
fÑhl, schon einmal zu weit gegangen zu sein.
36% der mÄnnlichen Fachleute haben deswe-
gen Hilfe gesucht.

Ö Es besteht ein groÜes BedÑrfnis, diesem
Thema in Aus- und Weiterbildung mehr Auf-
merksamkeit zu schenken. 80-90% mÉchten,
daÜ darauf mehr eingegangen wird. Wenn es ei-
nen Platz in Aus- und Weiterbildungsprogram-
men hat, profitieren die Fachleute davon.

Ö Das zak Basel hat Empfehlungen formuliert,
wie dieses Thema behandelt werden kÉnnte.
Dabei muÜ an folgende Ebenen gedacht wer-
den:
Ö Beratung und Hilfe von Opfern,
Ö Aus- und Weiterbildung,
Ö Berufsvereinigungen,
Ö Beratungsstellen,
Ö BehÉrden.
Die Untersuchung wurde von zwei Dozenten

des zak ausgefÑhrt (Willeke Bezemer, Bert
Lam). Sie kann gegen àberweisung von Fr. 25,-
auf das Postscheck-Konto 40-2868-6 bestellt wer-
den.

Sie enthÄlt:
Ö eine Zusammenfassung der Untersuchungs-Er-

gebnisse
Ö Unterschiede zwischen einer Ähnlichen Unter-

suchung in Holland
Ö Internationale Forschungsergebnisse
Ö Risikogruppen von Fachleuten
Ö Risikogruppen von Klienten
- Folgen des àbergriffes
Ö Konsequenzen fÑr die Fachleute, fÑr BehÉr-

den, Berufsvereinigungen und die Aus- und
Weiterbildung

zak Ö zentrum fÑr agogik, Gundeldingerstr.
173, 4053 Basel, Tel. 061-353315, Fax O061-
352894.

Ebenfalls ist beim zak Basel die Zusammenfassung
einer internationalen Untersuchung Ñber diese Pro-
blematik, Ñber Risikogruppen unter Fachleuten und
Klienten und den schÄdlichen Folgen von sexuellem
MiÜbrauch erhÄltlich.
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Es ist nicht mÉglich, auf kleinem Raum

einen guten àberblick Ñber die vielfÄltigen

VerÉffentlichungen in BÑchern und Zeit-

schriften zu diesem Themenkomplex zu lie-

fern; daher hier eine etwas zufÄllige Aus-

wahl. Das VerhÄltnis von Frauen und MÄn-

nern zu ihrer BerufstÄtigkeit ist ein konflikt-

reiches Thema und hat groÜe Bedeutung in

den Bereichen der Bildungspolitik, Be-

schÄftigungspolitik und Familienpolitik.

Unsere Fachzeitschrift hat Aspekte dieses

Themenkomplexes schon gelegentlich be-

handelt; besonders hinzuweisen ist auf die

Ausgabe 5/84 mit dem Schwerpunktthema

áSexualitÄt und ArbeitslebenÇ. Darin sind

BeitrÄge Ñberschrieben: áDas Geschlecht

der ArbeitÇ; áAuswirkungen der Arbeitslo-

sigkeit in der FamilieÇ, áFrauen zwischen

Beruf und FamilieÇ; áSexismus am Arbeits-

platzÇ; áDiskriminierungserfahrungen jun-

ger Frauen in der AusbildungÇ; áAuswir-

kungen von Arbeitsbedingungen auf die Se-

xualitÄtÇ; áZur Situation von Homosexuel-

len in der ArbeitsweltÇ. In der Ausgabe 5/88

zur SexualÉkologie ist ein Text Ñberschrie-

ben: áUnfruchtbarkeit und FruchtschÄden

durch Schadstoffe am ArbeitsplatzÇ.

Das VerhÄltnis von und fÑr Frauen zur

Berufsarbeit hat eine lange leidvolle Ge-

schichte. In einem BÑchlein dazu steht am

Anfang: áDen VorkÄmpferinnen fÑr Gleich-

berechtigung und Frauenerwerbsarbeit ge-

widmetÇ. Es handelt sich um:

Gertrud Megerle
und Rita Fromm: áWir
wollen unser Theil ver-
dienenÇ AuszÑge aus
Briefen, Protokollen,
Denkschriften und Re-
den zur Geschichte der
Frauenerwerbsarbeit

aus dem 19. und begin-
nenden 20. Jahrhun-
dert. Verlag der Ju-
gendwerkstatt âstrin-
gen, 1992. 75 Seiten,
DM 19,80.

Dieses kleine Buch mit aufschluÜreichen

Originaldokumenten und einigen Abbildun-

gen kann beim áVerein zur FÉrderung be-

áWir wollen

unser Theil

verdienenå

Verlag der Jugendwarkstett âstringen e.V.

nachteiligter JugendlicherÇ, GartenstraÜe

8, 7524 âstringen bestellt werden.

Der Themenbereich hat nicht nur seine

historische, sondern auch eine globale Di-

mension. Dazu sei auf mehrere BÑcher hin-

gewiesen.

Claude Meillassoux
Claude Meillassoux: èDiewilden FrÑchte der FrauA . u hÄusliche Produktion

áDie wilden FrÑchte und kapitalistischeWirtschaft
der FrauÇ àber hÄusli- Ç4;

che Produktion und

kapitalistische Wirt-
schaft. (Aus dem Fran-

zÉsischen von Eva

Moldenhauer) Frank-
furt am Main: Syndi-
kat, 1976. 208 Seiten

(vergriffen).

Dieses Buch des bekannten franzÉsischen

Anthropologen ist eine anthropologisch-

Ékonomische Theorie der hÄuslichen Pro-

duktion, die auch die Reproduktionsarbeit

der Frauen berÑcksichtigt und die verschie-

denen Formen ihrer Ausbeutung, darunter

auch die koloniale. Das VerhÄltnis von Ar-

beit und SexualitÄt kommt deutlich zum

Ausdruck. Zur Funktion der Familie heiÜt

es: áDie kapitalistische Produktionsweise

hÄngt fÑr ihre Reproduktion von einer Insti-

tution ab, die ihr fremd ist, die sie jedoch

bislang aufrechterhalten hat, da sie dieser

Aufgabe am besten gerecht wird und, bis-

her, die wirtschaftlichste ist, aufgrund der

kostenlosen Mobilisierung der Arbeit - ins-

besondere der weiblichen Arbeit Ö sowie

durch die Ausbeutung der affektiven Ge-

fÑhle, welche die Eltern-Kind-Beziehungen

noch immer beherrschen.Ç (S. 161.)

Ein anderes Buch ist eine wichtige ErgÄn-

zung dazu:

Frauen,die _

letzte Kolonie
Claudia v. Werlhof, Maria Mies

Claudia v. Werlhof,

Maria Mies und

Veronika Bennhold-

Thomsen: Frauen, die

letzte Kolonie. Rein-

bek: Rowohlt Taschen- B

buch Verlag, 1983. 215

Seiten, DM 11,80. Technologie uni Politik 20

Die Autorinnen greifen auf ihre mehrjÄh-

rigen Arbeitserfahrungen in Indien, Vene-

zuela und Mexiko zurÑck. BeitrÄge sind

Ñberschrieben: áGeschlecht und Klasse Ö

Die Politik des Kapitals und die KÄmpfe

der FrauenÇ; áWer das Land besitzt, besitzt

die Frauen des LandesÇ; áDie stumme Auf-

lehnung der BauersfrauenÇ; áNeue Formen

staatlich verordneter Geschlechterpolarisie-

rungÇ; áGesellschaftliche UrsprÑnge der ge-

schlechtlichen ArbeitsteilungÇ.

Diese Fachfrauen haben inzwischen auch

andere wichtige Publikationen der âffent-

lichkeit vorgelegt. Dazu gehÉren:

Maria Mies: Patriar-

chat und Kapital.

Frauen in der interna-

tionalen Arbeitstei-

lung. ZÑrich: Rot-

punktverlag, 1992. 320

Seiten, DM 29,80.

Mana Min
WIDER DIE
INDUSTRIALISIERUNG
DES LEBENS

Maria Mies: Wider

die Industrialisierung

Lebens. Pfaffenweiler:

Centaurus, 1992. 139

Seiten, DM 24,80.

In dem ersten der beiden BÑcher handelt

ein Kapitel von der Frauenbefreiung, haupt-

sÄchlich in den LÄndern Sowjetunion,

China, Vietnam. Unter der Perspektive

áAuf dem Weg zu einer neuen GesellschaftÇ

schreibt die Autorin von áGrundprinzipien

der Entkolonialisierung von Natur, Frauen

und Dritter WeltÇ. Unter dem Titel áHaus-

frauisierung international: Frauen und die

neue internationale ArbeitsteilungÇ wird

die Frage áWarum Frauen?Ç diskutiert.

Dort heiÜt es: áIm Gegensatz zur allgemei-

nen Meinung sind Frauen und nicht MÄnner
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die optimale Arbeitskraft fÑr den kapitalisti-

schen (und sozialistischen) Akkumulations-

prozeÜ auf Weltebene. ..... ihre Arbeit...

kann zu einem viel tieferen Preis als die

mÄnnliche Arbeit gekauft werden.Ç (S.

146). DaÜ sexuelle Ausbeutung von Frauen

und Vergewaltigung zur Arbeitsteilung ge-

hÉren, wird auch deutlich dargestellt.

Das Berufsleben von Frauen muÜ nicht

immer so finster aussehen, wie aus zwei an-

deren BÑchern hervorgeht, auf die hier hin-

gewiesen sei: FRAUEN

MACHEN

KARRIERE
Beate Henes-Kar-

nahl: Frauen machen

Karriere. Berlin: Ull-

stein Sachbuch, 1992.

440 Seiten, DM 16,80.

Janice LaRouche

und Regina Ryan: Er-

folgreich & zufrieden:

Frauen im Beruf. MÑn-

chen: Humboldt-Ta-

schenbuchverlag,

1992. 331 Seiten, DM
13,80.

" Brigitte

In beiden BÑchern werden konkret Er-

fahrungen einzelner Frauen im Berufsleben

dargestellt.

JÑrgen Heinrichs

Ende des ZÉlibats?

MÄnner, die in der katholischen

Kirche den Beruf des Priesters beklei-

den, sind zur Ehelosigkeit verpflichtet

und sollen sexuell enthaltsam leben.

Diese Regeln sind schon seit Jahrhun-

derten umstritten und fÑhren zu inner-

kirchlichen Konflikten.

Inzwischen wird die Forderung

áWeg mit dem ZÉlibat!Ç auch Éffent-

lich von KirchenmÄnnern verkÑndet;

auch BischÉfe sehen im ZÉlibat kein

unumstÉÜliches Dogma. In einem Do-

kument der Bayerischen Bischofskon-

ferenz heiÜt es: áFÑr viele Priester

wird der PflichtzÉlibat immer unbe-

greiflicher. Viele von ihnen haben im

Lauf der Jahre gespÑrt, wie sehr Le-

ben, SexualitÄt und Ehe mit der Frei-

heit zu tun haben.Ç Auch fÑr diese Be-

rufsgruppe kÉnnte es bald mehr Frei-

heiten geben.

JÑrgen Heinrichs

Bettina Schuhrke:

KÉrperentdecken und
psychosexuelle Ent-
wicklung. Theoretische

àberlegungen und
eine LÄngsschnittun-

tersuchung an Kindern
im zweiten Lebens-
jahr. Regensburg, Ro-
derer, 1991, 665 S.,
78,- DM.

Fundierte Auseinandersetzungen mit

dem Thema áfrÑhkindliche SexualitÄtÇ sind

selten. Bei einer Vielzahl handgestrickter

Elternratgeber fragt man sich, ob die Auto-

ren von mehr als von ihrem eigenen Erfah-

rungshintergrund her argumentieren.

Gleichzeitig wird die BeschÄftigung mit

dem Thema von der (lÄngst ÑberfÄlligen)

Besorgnis um den sexuellen MiÜbrauch von

Kindern Ñberschattet.

Bettina Schuhrke ist zunÄchst Anerken-

nung fÑr ihren Mut auszusprechen, sich

auch im Rahmen einer entwicklungspsycho-

logischen (empirischen) Studie mit diesem

noch immer tabuisierten Thema zu beschÄf-

tigen. In dem grÑndlich recherchierten

Werk findet sich zunÄchst ein àberblick

Ñber theoretische AnsÄtze und vorliegende
Studien zu kindlicher SexualitÄt und zum

KÉrperentdecken. Dann wird auf der
Grundlage einer eigenen Untersuchung be-
schrieben, wie Kinder Geschlechtsmerk-

male bei sich und anderen Personen ken-

nenlernen. Zu empfehlen ist das Buch al-

len, die an einer ausfÑhrlichen und fundier-

ten Auseinandersetzung mit dem Thema in-

teressiert sind. PÄdagogische àberlegungen

finden sich nur in geringem Umfang, da das

Buch eher als wissenschaftliche Grundlage

denn als Erziehungsratgeber gedacht ist. Ist

es in seinem nÑchtern wissenschaftlich ge-

haltenen Stil und seiner AusfÑhrlichkeit fÑr

die eher praktisch orientierte LeserlIn viel-

leicht etwas anstrengend zu lesen, so er-

leichtern Zusammenfassungen diesem Le-

serkreis die LektÑre. Wegen seines differen-

ziert gegliederten Inhaltsverzeichnisses eig-

net es sich auch zum Nachschlagen speziel-

ler Fragestellungen.

Die Autorin betrachtet SexualitÄt, insbe-

sondere genitale SexualitÄt nicht losgelÉst

von der BeschÄftigung mit dem KÉrper ins-

gesamt, sondern will diese zunÄchst als ei-

nen Teil des kindlichen KÉrperentdeckens

sehen und erst in zweiter Linie die Beson-

derheiten des genitalen Entdeckens im Ver-

gleich mit dem anderer Regionen untersu-

chen. Kinder mÑssen sich, so Schuhrke,

ihre KÉrperlichkeit erst im Laufe der Zeit

aneignen und sie innerlich reprÄsentieren.

Dies geschieht aber nicht nur Ñber die Aus-

einandersetzung mit dem eigenen KÉrper,

sondern vom ersten Lebensmoment an in

der Interaktion mit Bezugspersonen: wich-

tig ist, wie diese mit dem kindlichen KÉrper

umgehen und wie sie sich mit ihrem eigenen

KÉrper dem Kind prÄsentieren.

Im ersten Teil des Buches findet eine kri-

tische Auseinandersetzung mit der Psycho-

analyse statt. Dann folgen AnsÄtze der Se-

xualforschung, der Entwicklungspsycholo-

gie und PÄdagogik, Kenntnisse Ñber den

Grad der biologischen vs. psychosozialen

Bestimmtheit sexuellen Verhaltens und eine

kulturvergleichende und historische Be-

trachtung kindlicher SexualitÄt. Abschlie-

Üend prÄsentiert die Autorin ein Modell des

áSexualwesens MenschÇ. SexualitÄt als

komplexes PhÄnomen, das sich Definitions-

versuchen entzieht, wird darin durch acht

BestimmungsstÑcke besser faÜbar gemacht:

sexuelles Verhalten im engeren Sinn,

KÉrpererfahrung, Zulassen von IntimitÄt,

bedeutsame Bezugspersonen, Geschlechts-

rolle, GeschlechtsidentitÄt, sexuelles Skript

und kognitive Geschlechtsunterschiede.

Diese Facetten sollen die individuelle

Form, in der eine Person ihre SexualitÄt zu

einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwick-

lung lebt, besser beschreibbar machen.

FÑr ihre sorgfÄltig dokumentierte Unter-

suchung hat Schuhrke 26 Familien mit Kin-

dern im zweiten Lebensjahr regelmÄÜig be-

sucht. Aufzeichnungen der Eltern von Epi-

soden der GenitalbeschÄftigung des Kindes

bei sich und anderen werden von der Auto-

rin ausgewertet. Geachtet wird dabei auf

AktivitÄten (z.B. Manipulationen, Kennt-

nisse, Kommentare usw.) des Kindes und

anderer Personen, Rahmensituationen,

AuslÉser, Beendigungsformen und beglei-

tende Emotionen bzw. KÉrperempfindun-

gen. DarÑber hinaus wurden in Interviews

die mÑtterlichen Alltagstheorien zur kindli-

chen SexualitÄt und die generelle Regelung

von Intimsituationen in der Familie genauer

beleuchtet.

Auf Ergebnisse kann hier nicht im Detail

eingegangen werden. Ein ProzeÜ des Geni-
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talentdeckens lÄÜt sich aus Schuhrkes Da-

ten jedenfalls bestÄtigen. Die VerlÄufe bei

den einzelnen Kindern stellen sich aller-

dings individuell sehr verschieden dar, sei es

hinsichtlich des Interesses, sei es hinsicht-

lich der VielfÄltigkeit der Auseinanderset-

zung. Generell ist im zweiten Lebensjahr

das Genitalentdecken noch weitgehend an

aktuelle Nacktheit gebunden. Die wichtig-

ste Situation ist fÑr die Kinder selbst das

Wickeln, bzgl. anderer Personen der Gang

zur Toilette. Das Interesse an den eigenen

Genitalien geht dabei entwicklungsmÄÜig

dem an anderen Personen voraus. In den

Berichten Ñberwiegt die Auseinanderset-

zung mit dem mÄnnlichen (vor allem dem

vÄterlichen) Geschlechtsteil. Schuhrke

fÑhrt dies auf die grÉÜere AuffÄlligkeit des

mÄnnlichen Geschlechtsteils zurÑck, ver-

weist aber auch auf komplexe Zusammen-

hÄnge mit dem Geschlecht des Kindes.

Einige zentrale Ergebnisse, die Auf-

schluÜ im Hinblick auf die AusprÄgung ei-

ner GeschlechtsidentitÄt von MÄdchen und

Jungen geben, seien hier ebenfalls ange-

sprochen. Zu den Kenntnissen der meisten

untersuchten Kinder gehÉrt ein Wort fÑr die

Genitalien des eigenen Geschlechts. Keiner

der Jungen jedoch zahlreiche der MÄdchen

verfÑgen auch Ñber einen Namen fÑr die ge-

gengeschlechtlichen Genitalien. Die Ursa-

chen sind unklar: liegt es an der Scheu der

MÑtter, das weibliche Geschlechtsteil ihren

SÉhnen gegenÑber zu benennen? Interesse

fÑr das Geschlechtsteil der MÑtter ist bei

den meisten Jungen jedenfalls vorhanden.

NatÑrlich gibt es Geschlechtsunterschiede

bzgl. der AktivitÄten der Kinder an ihren ei-

genen Genitalien, die sich weitgehend aus

deren Form erklÄren lassen. Mit Nachdruck

verweist die Autorin auf die Bedeutung be-

gleitender Emotionen und KÉrperempfin-

dungen: Sie findet im Ausdruck der Kinder

zahlreiche Hinweise auf positive KÉrper-

empfindungen, wie sie auch aus Orgasmus-

beschreibungen bei Älteren Kindern be-

kannt sind. Positive Emotionen wie Freude,

Begeisterung usw. werden allerdings nur bei

Jungen berichtet. Deutet dies darauf hin,

daÜ eingangs kritisierte Aussagen neuerer

psychoanalytischer Autoren hier ihre BestÄ-

tigung finden? Empfinden sich schon zwei-

jÄhrige MÄdchen als ákastrierte MÄngelwe-

senÇ und haben deshalb keine Freude an ih-

ren Genitalien? Die elterlichen Berichte be-

stÄtigen diese Annahme keineswegs. Mit

Recht stellt die Autorin darÑber hinaus die

Frage nach dem EinfluÜ der Bezugsperso-

nen. UnterstÑtzen bzw. verstÄrken sie diese

positiv-genitalbezogenen Emotionen nur

beim mÄnnlichen Geschlecht? In den Be-

richten Ñber Jungen sind die positiven geni-

talbezogenen Emotionen vielfÄltiger als die

bzgl. aller anderen KÉrperteile. Bei den

MÄdchen gilt das gleiche dagegen fÑr das

Gesicht.

Auf einer grundsÄtzlichen Ebene plÄdiert

Schuhrke fÑr eine Berichtigung des psycho-

analytischen Phasenmodells der Sexualent-

wicklung: Mit welcher Berechtigung wird

vom zweiten Lebensjahr als der analen

Phase gesprochen, wenn doch nachweislich

die Genitalien (und auch andere Organe)

bereits derart positiv besetzt sind? Auch die

Annahme einiger Autoren, daÜ die Phasen

nicht durch einen sich relativ autonom ent-

wickelnden Trieb festgelegt sind, sondern

auf SozialisationseinflÑsse basieren, ent-

hebt nach Schuhrkes Ansicht nicht davon

nachzuweisen, daÜ abgrenzbare Phasen exi-

stieren und daÜ diese unter dem Primat der

Empfindungen einer KÉrperzone stehen.

Die Autorin vertritt ein interaktives Mo-

dell der Sexualentwicklung: neben dem

Faktor Umwelt (d.h. Erziehung, Erfah-

rungschancen) betont sie vor allem auch die

kognitiv-emotionale EigenaktivitÄt der Kin-

der. Bereits seltene Gelegenheiten werden

von den Kindern aufgegriffen, wenn sie in

ihrer Allgemeinentwicklung dafÑr áreifÇ

sind. Die Bedeutung hormoneller Faktoren

bewertet sie gering, da die IndividualitÄt

der Entwicklung und die geringen zwischen

Jungen und MÄdchen vorgefundenen Un-

terschiede nicht den Ergebnissen Ñber Hor-

monkonzentrationen im ersten und zweiten

Lebensjahr entsprechen. Eine solche Sicht

darf aber keineswegs als Alibi fÑr eine re-

pressive Erziehung verstanden werden: Je

vielfÄltiger die Gelegenheiten, desto siche-

rer kommt es zum entwicklungsrelevanten

Zusammentreffen von Umweltangebot und

kindlicher AuffassungsmÉglichkeit.

Astrid SchÑtz

Bach, K. R., H.

Stumpe, K. Weller
(Hrsg.): Kindheit und
SexualitÄt. Gerd |).
Holtzmeyer Verlag,
Braunschweig 1993.
133 S., DM 24,80.

Das vielfach noch immer mit zahlreichen

Tabus belegte Thema kindliche SexualitÄt

gehen die Autoren aus multidisziplinÄrer

Sicht an: Biologisch-medizinische BeitrÄge,

soziologische und philisophische sowie pÄd-

agogische und psychologische versuchen,

aus der Vielfalt der fachspezifischen Per-

spektiven ein Gesamtbild zu zeichnen. Das

ist weitgehend gelungen. Es wird deutlich,

daÜ sich die Individualentwicklung immer
unter historisch-konkreten Bedingungen, in

AbhÄngigkeit von diesen und in definierba-

ren sozialen Mikrogruppen vollzieht. Nicht

selten kollidieren die Sexualwissenschaften

in Geschichte und Gegenwart mit ideologi-

schen und tradierten kulturellen Wertvor-

stellungen. Besonders hinsichtlich der syste-

matischen Erforschung der kindlichen Se-

xualitÄt haben sich von je her Schwierigkei-

ten aufgetÑrmt. Ein Beitrag von Bach ist

der Darstellung von Konfliktbereichen ge-

widmet, ein anderer geht am Beispiel Al-

bert Molls, der zu Unrecht im Schatten Sig-

mund Freuds steht, auf dessen richtungwei-

sende Erkenntnisse Ñber kindliche Sexuali-

tÄt ein und zugleich auf die ihm von der Ge-

sellschaft gesetzten Schranken (Stumpe).

Bosinski analysiert aus philosophischer

Sicht das VerhÄltnis zwischen Naturgegebe-

nem und Kulturgewordenem. Dabei geht es

ihm nicht um die Vertiefung des áewigen

StreitesÇ, sondern um die Erweiterung des

interdisziplinÄren VerstÄndnisses fÑr das

Konzept vom Menschen als bio-psycho-so-

ziale Einheit. Als klinischer Psychologe kri-

tisiert BÉttcher den bestehenden Wider-

spruch zwischen dem Ganzheitsanspruch

der Kinderpsychologie bei gleichzeitiger

weitgehender Ignoranz gegenÑber kindli-

cher SexualitÄt und deren Erforschung. Er

gibt Anregungen fÑr die àberwindung der

Diskrepanzen und gibt an Fallbeispielen

Einblicke in die Beratungspraxis. Klein

packt ein áheiÜes EisenÇ der SexualpÄdago-

gik an, Ö die Masturbation. Richter infor-

miert Ñber seine langjÄhrigen Forschungen

zum Akzelerationsgeschehen. Ahrendt und

Eckart informieren anhand empirischer Un-

tersuchungen Ñber Auswirkungen des Me-

narchegeschehens auf die Sexualentwick-

lung. Einen umfassenden àberblick Ñber

die soziosexuelle Entwicklung im Kindes-

und Jugendalter gibt Weller anhand der re-

prÄsentativen Daten, die 1990 in Ost-

deutschland gewonnen wurden, er ver-

gleicht sie mit denen aus dem Jahre 1980.

Da erste Erfahrungen bereits im ájuristi-

schen KindheitsalterÇ nicht selten sind, sind

die Mitteilungen Ñber das Kontrazeptions-

verhalten (Weller) und die Verordnungs-

mÉglichkeiten der Pille an junge MÄdchen

(Ahrendt) fÑr alle LeserInnen, nicht nur fÑr

Professionelle, von Bedeutung. Verschie-

denheit und àbereinstimmungen sexual-

pÄdagogischer Theorie und sexualerzieheri-

scher Praxis resumieren GlÑck (fÑr die

áalteÇ BRD) und Bach (fÑr die DDR).

Auch fÑr die Gegenwart gilt, daÜ nur dort

erfolgreich erzogen werden kann, wo das

nÉtige Engagement und der erforderliche

Freiraum vorhanden sind. Der Problematik

áSexueller MiÜbrauchÇ widmen sich zwei
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BeitrÄge: Koch faÜt die umfangreichen Er-

fahrungen aus den alten BundeslÄndern zu-
sammen und benennt MÉglichkeiten der
PrÄvention durch emanzipatorische Sexual-
erziehung; Bach geht von dem dringenden
Beratungs- und Therapiebedarf aus, erlÄu-

tert Strategien des Vorgehens, um Folge-

schÄden fÑr die Betroffenen zu minimieren,

und geht auf die gesetzlichen Bestimmun-

gen nÄher ein.

Diesem Buch wÑnsche ich, ebenso wie

die Herausgeber, viele kritische LeserlIn-

nen, die ihre Erfahrungen in die Diskussion

einflieÜen lassen zum Wohle der Ziel-

gruppe: Unsere Kinder und Jugendlichen.

Ich empfehle es den Mitarbeitern aller so-

zialen Berufe, den StudentInnen und nicht

zuletzt den Eltern.

Edith Heinsch

Neuerscheinungen

In dieser Rubrik teilt die Redaktion mit,

welche Neuerscheinungen ihr zugesandt wur-

den. Eine Beurteilung ist mit dem Abdruck

nicht verbunden.

Christoph Kranich/Clemens MÑller

(Hrsg.): Der mÑndige Patient - eine Illu-

sion? Mabuse Verlag, Frankfurt 1993. 132

Seiten, DM 19,80.

Norbert Kluge: Wann beginnt menschli-

ches Leben? Academia Verlag, St. Augustin

1992. 150 Seiten, DM 38,-.

ParitÄtisches Bildungswerk (Hrsg.):

FrÑhgeborene Kinder Ö áFrÑhgeborene EI-

ternÇ. Mit Scheck Ñber DM 18,- zu bestel-

len beim ParitÄtischen Bildungswerk, Lyo-

ner Str. 34, 6000 Frankfurt.

Autonomes Frauen-Archiv (Hrsg.): Zur

Geschichte des $218 seit Beginn der Neuen

Frauenbewegung bis Juni 1992. 200 Seiten.

FÑr DM 10,- zu bestellen beim Autonomen

Frauen-Archiv, Postfach 1324, 6200 Wiesba-

den.

Dialog zwischen

und Arbeitswelt

Familie

Das Hessische MÑtterbÑro in Langen/

Kreis Offenbach, das im vergangenen

Herbst unter dem Titel áMÑtter besuchen

BetriebeÇ ein neues Projekt zur Vereinbar-

keit von Familie und Beruf durchgefÑhrt

hat, legt jetzt dazu eine Dokumentation

vor. Auf 60 Seiten werden Erfahrungen und

Ergebnisse sowie Kommentare aus der

Sicht von Teilnehmerinnen verÉffentlicht

und die Familienprogramme der drei be-

suchten GroÜbetriebe dargestellt.

Wichtiger Bestandteil der Projekt-Kon-

zeption war die gegenseitige Beratung, der

Erfahrungsaustausch zwischen Erwerbsar-

beitswelt und MÑttern. Eine Teilnehmerin:

áWir sind nicht als Bittstellerinnen hinge-

gangen, da gab es keinen Zugzwang sich bei

den Personalabteilungen darzustellen, ich

konnte mit denen reden, ganz locker, ohne

Druck ... . Ç DaÜ der Erfahrungsaustausch

zwischen Betrieben und MÑttern rar ist, ver-

deutlicht die Aussage einer anderen Teilneh-

merin: áIch dachte, GroÜunternehmen dre-

hen alle Bewerber durch die Testmaschine.

Jetzt weiÜ ich, das lÄuft viel persÉnlicher.Ç

Eine weitere meinte, sie habe noch nie ei-

nen GroÜbetrieb von innen gesehen, jetzt

habe sie die Angst davor verloren.

Anderseits hÄtten die Betriebsbesuche

nicht darÑber hinwegtÄuschen kÉnnen, so

Margrit Jansen, Sprecherin des MÑtterbÑ-

ros, daÜ Unternehmen zunÄchst nur an je-

nen Wiedereinsteigerinnen interessiert sind,

die bereits vor der Familienphase bei ihnen

gearbeitet haben. Ein Personalchef dazu:

áIn jede Mitarbeiterin haben wir viel in Aus-

bildung und Einarbeitungszeit investiert.

Das ist verlorenes Geld, wenn die Frauen

nicht wiederkommen.Ç

Betriebsfremde Bewerberinnen haben

auch wenig Chancen, Teilzeitarbeit zu be-

kommen. Obwohl alle drei besuchten Un-

ternehmenmit Teilzeit gute Erfahrungen ge-

macht haben, reicht das Angebot nicht. Per-

sonalabteilungen meinen: áTeilzeit ist Ver-

trauenssacheÇ. Anderseits, so brachten die

MÑtter in Erfahrung, gibt es lÄngst wesent-

lich mehrTeilzeit-Modelle als die klassische

Form von acht bis 12 Uhr. Allein bei der

Dresdner Bank werden mehr als 40 Teilzeit-

varianten praktiziert. Teilzeit in FÑhrungs-

positionen ist jedoch weiter einTabuthema.

Neben dem Wunsch nach mehr Teilzeit

regten die MÑtter an, fÑr Frauen und MÄn-

ner nicht nur wÄhrend der Familienphase

WeiterbildungsmÉglichkeiten mit Kinderbe-

treuung zu organisieren. Als positiv wurden

in diesem Zusammenhang die Seminare fÑr

SekretÄrinnen gewertet, die die Hoechst

AG wÄhrend der Familienphase durchfÑhrt.

Bei Projektende war den MÑttern klar,

wie wichtig es ist, zu Unternehmen Kontakt

zu halten: áNur wenigen MÑttern ist be-

wuÜt, wie schnell der Zug abgefahren ist Ö

wenn meine Kinder Älter sind, dann werde

ich etwas unternehmen Ö das kann oft zu

spÄt sein.Ç

Fazit des Hessischen MÑtterbÑros: áDer

Dialog zwischen MÑttern und Erwerbsar-

beitswelt muÜ intensiviert werden, nur

dann wird sich die Arbeitswelt so verÄn-

dern, daÜ Familie und Beruf wirklich ver-

einbar sind.Ç

Insgesamt haben 138 Teilnehmerinnen

(Mehrfachnennungen) das Angebot des

Hessischen MÑtterbÑros genutzt. An der

DurchfÑhrung waren neben den drei Betrie-

ben (Dresdner Bank, Hoechst, Hertie) sie-

ben Projekte und Institutionen beteiligt Ö

von der Gewerkschaft âTV Ñber das Bil-

dungswerk der Hessischen Wirtschaft bis zu

den Frankfurter Frauenbetrieben. Das Pro-

jekt hatte eine Laufzeit von drei Monaten

(Oktober bis Dezember 1992) und wurde

vom Hessischen Ministerium fÑr Frauen,

Arbeit und Sozialordnung gefÉrdert.
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SÄmtlichen 364 Mitgliedern der Gesell-

schaft fÑr Reproduktive Endokrinologie

wurden anonyme FragebÉgen zugesandt,

um festzustellen, ob sie dafÑr oder dagegen

waren, daÜ mit Spendersamen gezeugte

Kinder erfahren sollten, daÜ sie auf diese

Weise gezeugt wurden.

Von den 174 ärzten, die den Fragebogen

ausgefÑllt zurÑckgeschickt hatten, waren

56% der Ansicht, daÜ es nicht notwendig

ist, Kinder, die durch kÑnstliche Befruch-

tung mit Spendersamen gezeugt wurden,

darÑber zu informieren, 22% sprachen sich

dafÑr aus, die Kinder entsprechend zu infor-

mieren, 22% bezogen eine neutrale Posi-

tion. Trotz ihrer unterschiedlichen Auffas-

sungen gaben die ärzte vielfach als wichti-

gen Grund fÑr ihre Entscheidung, ob ein

Kind erfahren sollte, daÜ es mit Spendersa-

men gezeugt wurde, das Wohlergehen des

Kindes an. Die Ergebnisse der vorliegen-

den Studie zeigen, daÜ empirische Untersu-

chungen von Familien, die sich fÑr eine

kÑnstliche Befruchtung mit Spendersamen

entschieden haben, angebracht sind und

von praktischen ärzten begrÑÜt wÑrden.

Die dabei gewonnenen nÑtzlichen Informa-

tionen kÉnnten die Grundlage fÑr entspre-

chende Empfehlungen bilden.

Einleitung

KÑnstliche Befruchtung mit Spendersa-

men (Assisted insemination with donor se-

men = AID) ist eine anerkannte Reproduk-

tionsmÉglichkeit, die zu schÄtzungsweise

15000 Geburten pro Jahr in den Vereinigten

Staaten fÑhrt; man schÄtzt, daÜ bereits eine

halbe Million Menschen in den Vereinigten

Staaten durch AID gezeugt wurden. Frauen

wÄhlen eine Zeugung mittels AID aus einer

Reihe von GrÑnden, etwa um bei Unfrucht-

barkeit eines mÄnnlichen Partners Abhilfe

zu schaffen, um die EmpfÄngnis eines Kin-

des zu vermeiden, bei dem dieVererbung ei-

ner ernsthaften genetischen Fehlentwick-

lung zu befÑrchten ist, um eine EmpfÄngnis

zu vermeiden, wenn ein mÄnnlicher Partner

einer mÉglichen GenverÄnderung aufgrund

von Bestrahlung oder Chemotherapie aus-

gesetzt war, um die Risiken im Zusammen-

hang mit schwerwiegender Rhesus-Faktor-

UnvertrÄglichkeit zu vermeiden oder um als

allein lebende Frau oder innerhalb einer les-

Sandra R. Leiblum

S. E. Hamkins

Auch in Deutschland wird seit Jah-

ren darÑber diskutiert, ob Kinder es er-

fahren sollen, daÜ ihre Geburt das Er-

gebnis einer heterologen Insemination

(Befruchtung mit Spendersamen) ist.

Viele Samenspender legen Wert auf

ihre AnonymitÄt, um unter anderem

UnterhaltsansprÑche zu vermeiden;

auch Aspekte des Familien- und des

Erbrechts kÉnnen wichtig werden. Um

der Diskussion eine bessere Basis zu

vermitteln, geben wir hier den Bericht

Ñber eine Untersuchung in den U.S.A.

wieder.

bischen Beziehung ein Kind zu bekommen.

Obwohl die technischen Aspekte von AID

offenkundig sind, bleiben die psychosozia-

len ZusammenhÄnge relativ unbeachtet.

Eines der strittigeren Probleme in bezug

auf AID ist die Frage, ob ein auf dieser

Weise gezeugtes Kind die Art seiner Zeu-

gung erfahren soll oder nicht. Sokoloff

spricht sich fÑr Offenheit aus und weist auf

die zerstÉrerische Wirkung von Geheimnis-

sen auf ein Familiensystem hin. Er stellt

fest, daÜ Geheimnisse doch einmal áheraus-

kommenÇ und daÜ ihre Aufdeckung zum

falschen Zeitpunkt fÑr ein Kind schÄdlich

sein kann. Andererseits erklÄrt Waltzer, daÜ

die meisten Eltern ihre PrivatsphÄre vor-

zugsweise bewahren wollen und daÜ die
mÉglichen schÄdlichen Wirkungen der Of-

fenheit die begreiflichen Vorteile Ñberwie-

gen.

Die meisten Artikel, die dies Thema be-

handeln, diskutieren die àberlegungen, ob

Ñber die AID informiert werden soll oder

nicht, sowohl aus der Sicht des Kindes als

auch der Eltern. Da langfristige Folgestu-

dien Ñber die Konsequenzen der Informa-
tion fehlen, nehmen die meisten Autoren

keine bestimmte Position ein.

Die wenigen Studien, die diese Informa-

tion zum Thema haben, geben an, daÜ El-
tern unterschiedliche Absichten haben, ih-
ren Kindern von ihrer Zeugung mittels AID

zu erzÄhlen. Amuzu und ihre Kollegen in-

terviewten per Telefon und befragten mit

per Post versandten Fragebogen 427

Frauen, die in ihrer Ehe in den vorausge-

gangenen ZwÉlf Jahren mittels AID be-

fruchtet worden waren. 13% der Befragten

gaben an, daÜ sie die Absicht hÄtten, ihre

Kinder Ñber die AID zu unterrichten, und

47% gaben an, daÜ sie keine Absicht hÄt-

ten, darÑber zu sprechen. 5% sagten, daÜ

sie áwahrscheinlich darÑber sprechen wÑr-

denÇ, wÄhrend 14% áwahrscheinlich nicht

darÑber sprechen wÑrdenÇ, und 22% waren

unentschieden. Viele der Paare fragten in

der Tat die Interviewpartner um Rat, ob

oder wann sie ihre Kinder Ñber die Befruch-

tung mit Spendersamen informieren soll-

ten.

Interessanterweise hatten die meisten

Paare (71,7%) ihren die Entbindung durch-

fÑhrenden Geburtshelfer informiert, und

50% hatten zumindest mit einer weiteren

Person darÑber gesprochen. Die groÜe

Mehrheit (97,2%) hatte keine psychologi-

sche Beratung im Zusammenhang mit der

Insemination in Anspruch genommen.

In einer Ähnlichen Studie interviewten

Clayton und Kovacs 50 verheiratete Paare,

die mittels AID in Melbourne, Australien,

befruchtet wurden. Von diesen Paaren beab-

sichtigten 64%, die Art der Zeugung vor

dem Kind geheimzuhalten, 16% beabsich-

tigten, ihr Kind zu informieren, und 13%

waren unentschlossen. In ihrer Folgestudie

von 1991 fanden Klock und Maier heraus,

daÜ 86,5% der 35 Paare, die sie befragten,

beabsichtigten, ihre Kinder nicht Ñber die

Befruchtung mit Spendersamen zu unter-

richten.

Auf der Basis einer kleinen, 1991 durch-

gefÑhrten Pilotstudie fanden Hamkins und

Leiblum heraus, daÜ allein lebende Frauen

und lesbische Paare sich von verheirateten

Frauen dadurch unterscheiden, daÜ sie ge-

wÉhnlich die Absicht haben, die Tatsache ei-

ner Befruchtung mit Spendersamen ihren

Kindern mitzuteilen (unverÉffentlichte Er-

gebnisse).

Angesichts des Mangels an gut recher-

chierten Studien Ñber die Folgen der Auf-

deckung oder Geheimhaltung der Befruch-

tung mit Spendersamen, ist der Spezialist

fÑr InfertilitÄt fast gebotenermaÜen fÑr den

Patienten eine wichtige Informationsquelle

Ñber die psychosozialen Auswirkungen der

AID. Dies ist insbesondere der Fall fÑr ver-

heiratete Frauen, da es offenkundig ist, daÜ
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sie wahrscheinlich keine psychologische Be-

ratung vor oder nach der Befruchtung mit

Spendersamen bekommen. Unsere Studie

wurde durchgefÑhrt, um die gegenwÄrtigen

Haltungen und Meinungen von reprodukti-

ven Endokrinologen darÑber festzustellen,

ob Kinder, die auf diese Weise gezeugt wur-

den, von der AID erfahren sollen. Man

hoffte, daÜ wir dadurch, daÜ wir die Mei-

nungen und Empfehlungen von Speziali-

sten fÑr InfertilitÄt verstehen, besser die ge-

genwÄrtige Haltung verstehen kÉnnten, die

die Forschung und klinische Praxis im Zu-

sammenhang mit der Information von Kin-

dern Ñber die Befruchtung mit Spendersa-

men bestimmt.

Methoden

Ein von den Autoren entwickelter anony-

mer 12-Punkte-Fragebogen wurde zusam-

men mit einem frankierten und adressierten

RÑckumschlag im Sommer 1990 an alle

ärzte geschickt, die in der Mitgliederliste

der Society of Reproductive Endocrinology

aufgefÑhrt waren. Von den 364 versandten

Fragebogen wurden 175 innerhalb von vier

Monaten zurÑckgeschickt und zwei weitere

Fragebogen gingen nach AbschluÜ der Da-

tensammlung ein.

Im Fragebogen wurde Auskunft darÑber

erbeten, ob die Befragten empfehlen oder

nicht empfehlen, daÜ AID-gezeugte Kinder

Ñber die Art der Zeugung informiert wer-

den. Eine Liste mÉglicher GrÑnde sowohl

fÑr die Geheimhaltung als auch die Nichtge-

heimhaltung wurde beigefÑgt und die Be-

fragten wurden gebeten, jeden Grund als

ásehrÇ, ámÄÜigÇ, áwenigÇ oder ánicht be-

deutsamÇ fÑr eine Empfehlung einzustufen.

Es wurde Raum gelassen, um zusÄtzliche

GrÑnde aufzufÑhren, die den EntschluÜ,

ein Kind Ñber die AID zu informieren oder

nicht, beeinflussen kÉnnten. Die Befragten

wurden aufgefordert anzugeben, unter wel-

chen UmstÄnden ihre Empfehlungen in be-

zug auf die Information Ñber die AID an-

ders ausfallen kÉnnten. SchlieÜlich wollten

wir von den Befragten wissen, ob sie eine

Patientin unter Verwendung eines Spenders

ihrer Wahl statt Spermas von einer Samen-

bank behandelt haben.

Ergebnisse

Die groÜe Mehrheit (98,3%) der repro-

duktiven Endokrinologen, die auf den Fra-

gebogen antworteten, hatte in dem voran-

gegangenen Jahr AID aktiv angewendet

und eine bis zu 150 Frauen pro Jahr (Mittel-

wert 20,4) behandelt. Im Durchschnitt

schÄtzten die Befragten, daÜ 94% ihrer

AID-Patientinnen verheiratet waren, 4,6%

heterosexuelle allein lebende Frauen und

1,6% lesbische Frauen waren.

Einstellungen zur Information

Knapp Ñber die HÄlfte der Befragten

(56%) empfahlen, die Kinder nicht Ñber

die AID zu informieren, und der Rest teilte

sich nahezu zu gleichen Teilen auf in diejeni-

gen, die die Information empfahlen (22%),

und die, die sich neutral verhielten (21%),

wie aus Tabelle 1 ersichtlich. Empfehlungen

zur Information unterschieden sich nicht er-

heblich nach der Anzahl der jÄhrlich mit

AID behandelten Patientinnen.

Die Befragten, die sich fÑr die Informa-

tion aussprachen, bewerteten vier GrÑnde

als mÄÜig bedeutsam fÑr ihre Empfehlung:

daÜ Geheimnisse inhÄrent zerstÉrerisch

sind, daÜ das Kind ein Recht hat, Bescheid

zu wissen, und daÜ die genetische oder me-

dizinische Geschichte von Bedeutung sein

kann (siehe Tabelle 2). Zu den weniger

hoch bewerteten GrÑnden gehÉrt die Be-

sorgnis, daÜ die UmstÄnde der Zeugung

Tabelle 1: Empfehlungen von reproduktiven En-
dokrinologen zu der Information von Kindern
Ñber ihre AID-Zeugung

Anzahl %

Geheimhaltung empfehlen 98 56,0
Information empfehlen 39 22,3
Weder Information noch
Geheimhaltung empfehlen 37 21,1
Keine Antwort 1 0,6
Insgesamt 175

letztendlich bekannt werden, daÜ Befruch-

tung mit Spendersamen sich im Wesen nicht

von einer Adoption unterscheidet und daÜ

ein gesellschaftlicher Druck besteht, offen

zu sein. Die Besorgnis, daÜ Fragen wegen

der fehlenden ähnlichkeit zwischen Kind

und Vater gestellt wÑrden, wurde als am we-

nigsten bedeutsam eingestuft. Wie Tabelle 2

zeigt, werden vier der GrÑnde als erheblich

bedeutsamer als die anderen bewertet.

BegrÑndung Mittelwert*

Die genetische Geschichte kann bedeutsam sein 2,00
Die medizinische Geschichte kann bedeutsam sein 1,97
Geheimnisse sind inhÄrent zerstÉrerisch 1,78
Das Kind hat ein Recht auf Information 197
Die UmstÄnde der Zeugung werden letztendlich doch bekannt werden 1,20
Befruchtung mit Spendersamen unterscheidet sich nicht wesentlich
von einer Adoption, in welchem Falle die Kinder
routinemÄÜig Ñber ihre Abstammung informiert werden 1,18
Es besteht gegenwÄrtig gesellschaftlicher Druck, offen zu sein 0,90
Es werden unvermeidlich Fragen gestellt werden Ñber die
fehlende ähnlichkeit zwischen Kind und Vater 0,75

Gegner der Information bewerten die

folgenden GrÑnde als mÄÜig bedeutsam fÑr

ihre Empfehlungen: es gibt keinen Grund,

daÜ das Kind Bescheid weiÜ, das Wissen

kÉnne fÑr das Kind psychologisch beunru-

higend oder mÉglicherweise schÄdlich sein,

der Wunsch der Eltern nach Geheimhal-

tung ist vorrangig gegenÑber dem Informa-

tionsbedÑrfnis des Kindes, die Information

kÉnnte fÑr den Vater oder das Kind stigma-

tisierend sein, die Information kÉnnte dem

Kind Nachteile innerhalb der Familie brin-

gen, und die Information kÉnnte die Vater-

Kind Zuneigung beeintrÄchtigen (siehe Ta-

belle 3).

Diejenigen ärzte, die eine neutrale Hal-

tung zur Information einnahmen, gaben ih-

rer Meinung Ausdruck, daÜ es ausschlieÜ-

lich die Entscheidung der Eltern ist, ob sie

darÑber sprechen oder nicht, und daÜ auf-

Mittelwert*

Es gibt keinen wirklichen Grund, daÜ das Kind Bescheid weiÜ 1,91
Es wÄre psychologisch beunruhigend oder mÉglicherweise
schÄdlich fÑr das Kind, Bescheid zu wissen 1,90
Der Wunsch der Eltern nach Geheimhaltung hat Vorrang
vor dem InformationsbedÑrfnis des Kindes 1,75
Information kÉnnte fÑr Vater oder Kind stigmatisierend sein 1,67
Information kÉnnte dem Kind Nachteile gegenÑber biologischen
Kindern der Eltern bringen 1,62
Information kÉnnte die Vater-Kind-Bindung beeintrÄchtigen 1,61
Eltern wÄhlen Befruchtung mit Spendersamen um die
Unfruchtbarkeit des Mannes geheimzuhalten 1,14
Die Geheimhaltung bewahrt die Selbstachtung des Vaters 1,08

* Auf der Grundlage der Skala: 0 = nicht bedeutsam, 1 = wenig bedeutsam, 2 = mÄÜig bedeutsam, 3 = sehr bedeut-
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grund fehlender empirischer Daten Emp-

fehlungen von medizinischen Spezialisten

unberechtigt sind.

Besondere àberlegungen

Die HÄlfte (51 %) der Befragten, die im

allgemeinen die Information ablehnten, ga-

ben an, daÜ sie unter besonderen UmstÄn-

den die Information befÑrworten wÑrden,

und nannten dabei die folgenden Situatio-

nen als Beispiele: wenn AID durchgefÑhrt

wurde, um die àbertragung einer geneti-

schen Fehlentwicklung des Mannes zu ver-

meiden, wenn die Eltern es vorziehen, ihr

Kind zu informieren, wenn andere Perso-

nen auÜer den Eltern Ñber die AID-Be-

scheid wissen, wenn die Mutter allein lebt,

wenn eine Organspende notwendig wurde,

wenn das Kind 18 war und wenn bedeut-

same genetische Informationen Ñber den

Samenspender aufgedeckt wurden. Ebenso

gaben 28% der Befragten, die im allgemei-

nen die Information empfehlen, an, daÜ sie

bisweilen die Information nicht empfehlen

wÑrden, und nannten dabei den Wunsch

der Eltern, nicht darÑber zu sprechen, oder

das Vermeiden eines vorhersehbaren ge-

sellschaftlichen Stigmas als mildernde Um-

stÄnde.

Verwendung von bekannten Spendern

58 Befragte (34%) hatten zumindest ein-

mal in ihrer Praxis einen bekannten Spen-

der fÑr die Insemination verwendet. 31 Be-

fragte hatten ein Familienmitglied des Ehe-

mannes als Spermaspender verwendet, dar-

unter 22, die den Bruder des Mannes, und

vier, die den Vater des Mannes verwendet

hatten. Zwei ärzte schrieben, daÜ sie nega-

tive Erfahrung mit Familienmitgliedern als

Spermaspender gemacht hatten. Ein Be-

fragter erwÄhnte, daÜ áeine Schwanger-

schaft wegen des Unbehagens der Frau ab-

gebrochen werden muÜteÇ. Zwei Befragte

gaben an, daÜ sie bekannte Spender ver-

wendet haben, wenn es schwierig war,

durch eine Samenbank das passende ethni-

sche Pendant zu finden. Ein anderer Be-

fragter schrieb, daÜ die Kosten einer Be-

fruchtung mit anonymem Spender fÑr man-

che Patientinnen unbezahlbar waren und

daÜ somit nach Diskussion Ñber die medizi-

nischen, gesellschaftlichen und gesetzlichen

Risiken bekannte Spender verwendet wur-

den.

Diskussion

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen ei-

nen fehlenden Konsens unter den repro-

duktiven Endokrinologen in bezug auf die

Information von Kindern Ñber die AID.

WÄhrend die Mehrheit der Befragten sich

fÑr die Geheimhaltung aussprechen, befÑr-

wortet nahezu ein Viertel der Betroffenen

die Information, wÄhrend mehr als 20%

eine neutrale Haltung zu diesem Thema be-

vorzugen.

Diejenigen ärzte, die sich fÑr die Ge-

heimhaltung aussprechen, weisen auf die

Risiken fÑr das Kind hin, wenn es die Fak-

toren seiner Zeugung erfÄhrt. Die Auswir-

kungen der Information auf den Sinn des

Kindes fÑr Sicherheit und Wohlergehen

werden ebenso bedacht wie die Auswirkun-

gen auf das Kind, wenn es Ñber die HÄlfte

seines genetischen Hintergrundes im unkla-

ren gelassen wird. AuÜerdem erklÄrten sich

die Befragten besorgt darÑber, daÜ das

Wissen Ñber die AID sich auf das Kind oder

die Eltern als stigmatisierend erweisen

kÉnnte. In ihren Kommentaren gaben man-

che ärzte an, daÜ die Information die An-

onymitÄt des Samenspenders gefÄhrden

wÑrde, was zu dem Verlust oder der uner-

wÑnschten BekrÄftigung von vÄterlichen

Rechten und Verantwortungen fÑhre.

Besonders relevant fÑr diejenigen ärzte,

die die Geheimhaltung befÑrworteten, war

die Meinung, daÜ das Recht der Eltern auf

ihre PrivatsphÄre Vorrang habe vor dem

Recht der Kinder auf Information. Insge-

samt Ñber die AID ablehnen, daÜ sie Ñber

die psychosozialen Auswirkungen fÑr das

Kind, den Vater, die Mutter und den Sa-

menspender besorgt sind und daÜ sie durch

ihre Empfehlung der Geheimhaltung die

Schadensrisiken zu minimieren versuchen.

Andererseits betonen diejenigen ärzte,

die die Information der Kinder Ñber die

AID befÑrworten, daÜ die Kinder ein Recht

darauf haben, ihren genetischen und medi-

zinischen Hintergrund zu kennen. Als

Gruppe sind sie der Ansicht, daÜ die Infor-

mation des Kindes Ñber die Wahrheit seiner

Zeugung sich sowohl fÑr das Kind als auch

die Familie gÑnstig auswirken wÑrde. Zu-

dem tendieren sie dazu, Geheimnisse als

zerstÉrerisch fÑr die Familienbeziehungen

anzusehen. Sie geben ihrer Besorgnis Aus-

druck, daÜ es schÄdlicher fÑr Kinder wÄre,

wenn ein Geheimnis durch Zufall heraus-

kÄme, als wenn sie Ñber ihre Zeugung in

verstÄndiger Weise und zu einem passenden

Zeitpunkt informiert wÑrden. Im allgemei-

nen neigten diese ärzte zu der Meinung,

daÜ die AID wichtige psychosoziale Bedeu-

tung fÑr das Kind und die Eltern habe, was

am besten in einer offenen Diskussion be-

handelt werden kÉnne.

Alle ärzte, die die Befruchtung durch

Spendersamen von allein lebenden oder les-

bischen Frauen erwÄhnten, empfahlen, daÜ

sie ihre Kinder darÑber informieren sollten,

und eine Pilotstudie auf diesem Gebiet gibt

an, daÜ die meisten unverheirateten Frauen

beabsichtigen, ihre Kinder Ñber die AID zu

informieren (Hamkins und Leiblum, unver-

Éffentlichte Resultate). Die Offenheit al-

lein lebender Frauen hat zu einer grÉÜeren

Diskussion Ñber die AID in meinungsbil-

denden Medien beigetragen, was sich auch

als bedeutsam fÑr die Einstellungen von ver-

heirateten Paaren erweisen kÉnnte.

In ihren individuellen Kommentaren ga-

ben mehrere Befragte an, daÜ sie eine áal-

les oder nichtsÇ-Haltung zur Information

befÑrworteten: wenn Eltern mit irgendje-

mandem Ñber die AID sprÄchen, sollten sie

auch das Kind informieren, da das Risiko

einer Information, die zum unpassenden

Zeitpunkt geschehe und daher mÉglicher-

weise unglÑcklich mache, erheblich erhÉht

wÑrde. AuÜerdem war eine Reihe von ärz-

ten der Ansicht, daÜ Kinder Ñber die AID

unter UmstÄnden erfahren sollten, unter

denen sie ohne Vorwarnung ihre Abstam-

mung entdecken oder sich Ñber ihren gene-

tischen Hintergrund beunruhigen kÉnnten,

wenn etwa der Vater behindert ist oder

wenn bekannt ist, daÜ er eine Vasektomie

oder genetische Fehlentwicklung hatte.

Angesichts der Tatsache, daÜ die meisten

Paare, die mittels Spendersamen befruch-

ten lassen, zumindest eine weitere Person

darÑber informieren, wÑrde dies bedeuten,

daÜ nach diesen Empfehlungen wenigstens

die HÄlfte der mit Spendersamen befruchte-

ten Frauen schlieÜlich ihre Kinder darÑber

informieren wÑrden.

MÉglicherweise befinden sich diejenigen

Paare, die Ñber ihre Unfruchtbarkeits-

schwierigkeiten und die Anwendung einer

Befruchtung mit Spendersamen nicht mit

anderen sprechen, in einer isolierten Posi-

tion. Wie sich die Wahrung eines streng ge-

hÑteten langfristigen Geheimnisses auf die

Beziehung zwischen Mann und Frau und

die zwischen Eltern und Kind auswirkt und

mit welchen psychologischen Kosten ge-

rechnet wird, ist unbekannt. AuÜerdem

kann die weitverbreitete Praxis, die AID ge-

heimzuhalten, ihr wie der Unfruchtbarkeit

im allgemeinen weiterhin eine Art Stigma

verleihen. Dennoch ist es mangels langfri-

stiger Folgestudien Ñber das psychologische

Wohlergehen von Kindern, die Ñber die

UmstÄnde ihrer Zeugung informiert oder

nicht informiert wurden, unbegrÑndet, sich

fÑr irgendeine spezielle Position stark zu

machen.

Die vorliegende Studie beschrÄnkt sich

darauf, daÜ die reproduktiven Endokrinolo-

gen nur Ñber ihre Meinung zur Information

befragt wurden, und der Fragebogen bot

den Befragten keine Gelegenheit, die Kom-

plexitÄt und SubtilitÄt ihrer Ansichten Ñber

AID zu diskutieren. AuÜerdem haben wir

das Ergebnis mÉglicherweise verÄndernde

Variablen nicht ÑberprÑft, wie beispiels-
weise das Geschlecht der Befragten, seine
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oder ihre persÉnliche Erfahrung mit AID

oder seinen Status als frÑherer Samenspen-

der.

Trotz dieser EinschrÄnkung zeigen die Er-

gebnisse dieser Studie, daÜ gegenwÄrtig

keine àbereinstimmung unter den repro-

duktiven Endokrinologen herrscht, ob Kin-

der Ñber die AID informiert werden sollen.

Es wÄre dann nicht Ñberraschend, daÜ AID-

EmpfÄnger Ñber das sensible Thema, ob,

wann und wie sie ihre Kinder Ñber die AID

informieren sollen, in gleicher Weise unsi-

cher sind. Es ist daher nÉtig, die Erfahrun-

gen von Familien zu erforschen, die sich

entschlossen haben, die Art der Zeugung

mitzuteilen oder nicht mitzuteilen, um EI-

tern zu helfen, informierte Entscheidungen

Ñber die Information ihrer Kinder Ñber die

AID-Zeugung zu treffen.

(Aus: Journal of Psychosomotic Obstetrics and
Gynaecology, Volume 13, December 1992. Der
Beitrag hat auch Anmerkungen mit Literaturan-
gaben. àbersetzung aus dem amerikanischen
Englisch: Meike Loth-Kraemer.)
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Dieser Bericht einer Fachfrau mit

langjÄhriger eigener Arbeitserfahrung

in afrikanischen LÄndern macht deut-

lich, daÜ das VerhÄltnis von Arbeit und

SexualitÄt in den verschiedenen Regio-

nen der Welt von unterschiedlichen

kulturellen und rechtlichen Traditio-

nen beeinfluÜt ist, daÜ es aber auch er-

staunliche ähnlichkeiten in Afrika und

Europa geben kann. In beiden Konti-

nenten mÑssen Frauen viel arbeiten

und sich gegen eine MÄnnervorherr-

schaft durchsetzen.

Afrika und SexualitÄt, fÑr manche in Eu-

ropa ist das fast ein Synonym; Assoziatio-

nen: Beschneidung, Polygamie, Trommeln,

Tanz, Potenz, AIDS. Unser Bild spiegelt

Furcht und Faszination. Das Dunkle, Unbe-

kannte zieht an, verstÉrt, lÄdt ein zu Projek-

tion und àberbewertung. Die Beziehungen

zwischen afrikanischen Frauen und MÄn-

nern sind Thema zahlreicher Berichte und

Gedichte, Romane und Filme, deren zu-

meist afrikanische Autoren/innen weit kom-

petenter sind als ich.

Bei der Betrachtung afrikanischer Zu-

sammenhÄnge fÑhren mitteleuropÄische

MaÜstÄbe nicht weit. Zwar ist heute wohl

Ñberall in Afrika die europÄisch geprÄgte

Moderne gegenwÄrtig. Doch weder christli-

che Erziehung noch KonsumgÑter haben

bisher die variationsreichen afrikanischen

Traditionen ganz. verdrÄngen kÉnnen. Ge-

sellschaftliche Wirklichkeit sind oft sich wi-

dersprechende Normen und Werte. Ein Bei-

spiel: moderne Rechtsvorschriften sind in

einigen afrikanischen LÄndern nur dann

bindend, wenn ihnen rechtswirksam von

den an einem Vertrag beteiligten Personen

zugestimmt wird. Rechtsempfinden und

Rechtsprechung richten sich jedoch oft

noch an Ñberlieferten Vorschriften der fami-

liÄren FÑrsorge und sozialen Kontrolle aus,

die neue persÉnliche und Ékonomische Be-

ziehungen zwischen den Geschlechtern

nicht berÑcksichtigen. So kommt es bei

EheschlieÜungen vor, daÜ der BrÄutigam in

letzter Minute sein Ja zur vereinbarten Re-

gelung nach modernem Recht verweigert

und die Braut nicht mehr Nein zur Heirat

sagen kann.

In einigen Jahren Arbeit in Afrika habe

ich manches zum Themenbereich áBeruf

und SexualitÄtÇ erfahren. Ich will in diesem

Beitrag Geschichten weitergeben, die sich

auf eigene Beobachtungen und Erfahrun-

gen stÑtzen; denn GeschichtenerzÄhlen ist

in Afrika ein Ñberliefertes Lehrmittel. An-

spruch auf wissenschaftliche Fundierung

wird hier nicht erhoben. Obwohl sozio-kul-

turelle Forschung dringend nottut, bildet

sie doch noch viel zu wenig die Grundlage

adÄquater EntwicklungsfÉrderung, die der

vielfÄltigen afrikanischen RealitÄt entsprÄ-

che. Die folgenden Geschichten haben sich

in den so unterschiedlichen LÄndern Bu-

rundi, Niger und Simbabwe zugetragen ....

Beispiele

B., 24 Jahre, Hausangestellte in einer

afrikanischen Hauptstadt, geschieden, zwei

Kinder, die bei den GroÜeltern auf dem

Lande leben. B. verdient ihr eigenes Geld,

von dem sie ihre Kinder versorgen und in

die Schule schicken kann, mit dem sie aber

auch ihre Eltern und die arbeitslosen BrÑ-

der unterstÑtzen muÜ. B. hat seit einigen

Monaten einen Freund, der in einer nahe

gelegenen MilitÄr-Kaserne arbeitet und

wohnt. Er bleibt oft Ñber Nacht bei ihr,

schlieÜlich mÉchte er sie heiraten. B. liebt

ihn, bittet ihn aber, noch nicht mit ihrem Va-

ter zu sprechen. Er fÄhrt mit ihr zu seinen

Eltern, um sie dort vorzustellen. Als die bei-

den zurÑckkommen, ist B. entschlossen,

ihn nicht zu heiraten, aller Zuneigung zum

Trotz - und auch entgegen dem DrÄngen ih-

rer eigenen Eltern auf Wiederheirat.

Sie hat gesehen, wie arm die Familie ihres

Freundes ist und wie trocken der Boden in

seiner Heimat. Die Tradition gebietet es,

daÜ der Ehemann die Schwiegertochter zu

seiner Mutter schickt, damit sie dort lebt

und mitarbeitet, so lange er es will. Dann

hÄtte sie nicht nur kein eigenes Geld mehr,

sondern mÑÜte kÄrgste LebensumstÄnde er-

tragen. Heiratet sie den Geliebten, wird sie

von seiner Entscheidung abhÄngig. Seine

Familie wÑrde ihn unter Druck setzen, und

selbst eine nach modernem Recht gÑltige

Abmachung mit ihm wÑrde seine traditio-

nellen Rechte nicht einschrÄnken.

K., 22 Jahre, Verwaltungsassistentin, un-

verheiratet, arbeitslos. K. weiÜ nicht mehr

weiter. Die Schule hat sie mit vielverspre-

chenden Ergebnissen verlassen und an-

schlieÜend eine Verwaltungsausbildung in

internationalen Konzernen, und sie kann
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ihre Eltern und die schulpflichtigen jÑnge-

ren Geschwister unterstÑtzen. Nach einigen

Monaten wurde K. jedoch mit der BegrÑn-

dung entlassen, sie erreiche in ihrer Arbeit

nicht die erforderlichen Standards. K. weiÜ

es besser: sie hat dem DrÄngen ihres Chefs

nicht nachgegeben.

K. bewirbt sich bei zahllosen Firmen und

Institutionen, um immer wieder, mehr oder

weniger offen, zu erfahren, daÜ der Chef

selbstverstÄndlich das nicht sehr Ñppige Ge-

halt einer AnfÄngerin mit groÜzÑgigen Zu-

wendungen aufbessern werde, wenn sie...

K. hat Freundinnen, die Kleider tragen, die

mit einem SekretÄrinnengehalt allein nicht

bezahlbar sind. Bei einer Party in einem

hÑbschen Apartment in der Innenstadt wird

K. Zeugin, wie der Vorgesetzte der Gastge-

berin deren Freunde hinauswirft. Er finan-

ziert die Wohnung und duldet keine Neben-

buhler. K. liest, daÜ eine BÑroangestellte

aus dem Fenster eines solchen Apartments

in den Tod gesprungen ist. Diese war von

der Ehefrau ihres Chefs mit SÄure verun-

staltet worden. Arbeitslos kehrt K. zu ihrer

Familie in die entfernte Kleinstadt zurÑck.

Doch ihr finanzieller Beitrag wird dringend

gebraucht, da das kleine GeschÄft der EI-

tern nicht genug einbringt, um den jÑngeren

Geschwistern die Ausbildung zu finanzie-

ren.

T., 27 Jahre, landwirtschaftliche Berate-

rin, unverheiratet, ein Sohn. TT. lebt bei Ver-

wandten in einer Stadt, die Mittelpunkt fÑr

die Kleinbauern der Umgebung ist. T. ist bei

einem Ministerium angestellt, um Frauen in

landwirtschaftlichen Fragen zu beraten. T.

macht ihre Arbeit nicht schlechter als an-

dere. Die Landfrauen reden gern mit ihr

und freuen sich Ñber das Saatgut, das sie

manchmal mitbringt. Ihre Hinweise auf bes-

sere Anbaumethoden sind interessant, doch

nicht immer praktikabel, weil die MÄnner

nicht zustimmen. Als Dienstfahrzeug steht

T. ein Moped zur VerfÑgung, mit dem sie die

Landfrauen besuchen kann. Wenn T. mor-

gens das Haus verlÄÜt, das Verwaltungsge-

bÄude betritt, an der Tankstelle tankt und

bei der Bank Geld holt, Ñber die schwieri-

gen SchotterstraÜen fÄhrt, eine Frauenver-

sammlung leitet und nachher noch Ein-

kÄufe erledigt, alle schauen hinter ihr her

und reden Ñber sie. Und das ist ihren Vorge-

setzten wie ihren Verwandten ein Dorn im

Auge. T. schert sich nicht um die Konven-

tion, als Frau in gehobener Stellung einer

gewissen Kleiderordnung zu folgen. Sie

trÄgt nicht Kleider mit PlusterÄrmeln und

engem Rock oder traditionell gebundene

TÑcher. T. ertrÄgt alle Abmahnungen und

Pfiffe und erscheint jeden Morgen wieder in

ihren praktischen langen Hosen.

O., ca. 45 Jahre, Kleinbauer, verheiratet

mit zwei Frauen, viele Kinder, die nicht

mehr alle leben. O. ist der traditionelle FÑh-

rer seines Dorfes, der sich in Abstimmung

mit dem ältestenrat um die Belange der

Dorfbewohner zu kÑmmern hat. O. weiÜ

um die Probleme, denen die JÑngeren ge-

genÑberstehen. Die Landwirtschaft gibt

nicht genug fÑr alle her. Schulbildung ist mit

hohen Kosten verbunden, bezahlte Arbeits-

plÄtze sind schwer zu bekommen. Und O.

sieht, daÜ die Lebensweise sich auch in sei-

nem abgelegenen Dorf rapide Ändert. àber-

lieferte Verhaltensvorschriften werden nicht

mehr beachtet, der EinfluÜ der älteren

schwindet. Die Älteste Tochter des reichsten

Bauern im Dorf wird aus dem Schulinternat

entlassen, weil sie schwanger ist. ë. und

seine Nachbarn kennen die um sich greifen-

den Krankheiten, von denen sie im Radio

hÉren. Sie wissen, daÜ diese besonders die

schlecht ernÄhrten Kinder groÜer Familien

gefÄhrden.

Auf BeschluÜ des ältestenrats nimmt O.

schlieÜlich an einer Kurzausbildung zum

Dorfgesundheitshelfer teil. Sein Auftrag ist

es nun, die DorfbevÉlkerung aufzuklÄren

und bei der Vermeidung von Krankheiten

zu unterstÑtzen. Auch Ñber moderne Emp-

fÄngnisverhÑtung hat O. Informationen er-

halten. Einige Arzneimittel gehÉren zu sei-

ner Grundausstattung, dazu auch Kon-

dome. Sein Auftrag bringt ë. jedoch in

Konflikte. Alle wissen, daÜ er Kondome

hat, doch O. hÄlt sie unter VerschluÜ. Die

jungen MÄnner wagen es nicht, ihn offen

danach zu fragen. Nur ein AnstoÜ von au-

Ben bringt zutage, daÜ O. sich gefangen

sieht zwischen der Notwendigkeit, junge

Leute vor verfrÑhten Kindern oder vor Aids

zu schÑtzen, und seinen Bedenken, sie

durch Information und VerhÑtungsmittel ge-

rade erst zum Sex aufzufordern. Er, der

FÑhrer, ist es gewohnt, sein Wissen im

Dienst der Gemeinschaft anzuwenden, je-

doch nicht, es mit ihr zu teilen. Ebensowe-

nig wÑrde dies ein traditioneller Heiler tun,

dessen Berufsethos O. vor Augen hat.

Tradition

E., 43 Jahre, ausgebildete Kranken-

schwester, Abteilungsleiterin in einer staatli-

chen Gesundheitseinrichtung,Witwe, 2 Kin-

der. E. hat eine sehr gute Berufsausbildung,

ihr Vater hat die berufliche Entwicklung sei-

ner TÉchter wie die seiner SÉhne gefÉrdert.

Auch nach ihrer Heirat arbeitet E. und un-

terbricht nur kurz nach der Geburt ihrer

Tochter. Ihr Mann und sie sind sehr glÑck-

lich Ñber die Tochter. Doch die Familie ihres

Mannes drÄngt alsbald auf ein weiteres

Kind. E. gibt schlieÜlich nach und bringt ei-

nen Sohn zur Welt. Da E. keinesfalls mehr

Kinder haben will, freut sie sich Ñber den

mÄnnlichen Nachwuchs ganz besonders:

denn nun hat die Familie ihres Mannes kei-

nen triftigen Grund mehr, Druck auf sie
auszuÑben. Durch das gemeinsame Ein-

kommen kÉnnen sich E. und ihr Mann ein
eigenes Haus kaufen und einen gehobenen

Lebensstandard leisten.

E.ãs Mann stirbt, als der Sohn fÑnf Jahre

alt ist. Nach dem geltenden Recht geht der

Besitz in die Familie des Mannes Ñber. FÑr

die Witwe wird gesorgt, indem sie von ei-

nem Bruder ihres verstorbenen Mannes

oder einem anderen Mann aus seiner Fami-

lie geheiratet wird. E. sieht keine MÉglich-

keit, das von ihr mit erarbeitete Eigentum

zu behalten. Doch einen Mann aus der Fa-

milie will sie auf keinen Falll heiraten. Zu-

sammen mit ihrem Sohn erscheint sie zur

Auswahlzeremonie. Dem Brauch entspre-

chend wÄscht sie allen MÄnnern der Familie

des verstorbenen Ehemannes die FÑÜe. Sie

hat das Recht, dabei ihren neuen Mann aus-

zuwÄhlen. Als letztes kommt sie zu ihrem

fÑnfjÄhrigen Sohn und erklÄrt der verblÑff-

ten Verwandtschaft, daÜ sie diesen Sohn

zum áMannÇ nehmen wolle. Diese Ent-

scheidung wird widerwillig akzeptiert, doch

E. kann ja fÑr sich und ihre Kinder selber

Luise Lehmann, 44 J., Psychologin, Medien-

spezialistin. Freie SachverstÄndige: Konzeption,

Beratung, Gutachten fÑr Kommunikationspro-

gramme und Medien. TÄtig in Erwachsenenbil-

dung, AV-Medienproduktion, Entwicklungszu-

sammenarbeit (u.a. 4 J. Familienplanung/Ge-

sundheitserziehung in Simbabwe).
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Termine

In dieser Rubrik vermelden wir in Kurz-

form Hinweise auf Veranstaltungen. Nach ei-

nem hÉchstrichterlichen Urteil dÑrfen wir

ausfÑhrlichere Hinweise nur als bezahlte An-

zeigen verÉffentlichen. Interessenten wenden

sich daher bitte an die angegebenen Adres-

sen.

Institut fÑr Partner- und Sexualtherapie

(Seinsheimstr. 9, 8700 WÑrzburg): LÉsungs-

orientierte Kurztherapie bei Partner- und

Sexualproblemen (3./4. April).

Frauensicht e.V. (Holbeinstr. 32, 5000

KÉln 60): Rhetorik fÑr Frauen - Argumen-

tation und KÉrpersprache (26.-29. April).

EinfÑhrung in die MÄdchenberatung am

Beispiel sexueller Gewalt (27.-29. April und

5.-7. Juli). Zeitplanung und StreÜbewÄlti-

gung fÑr Frauen (4.-7. Mai). Gruppen ju-

gendlicher MÄdchen mit sexuellen Gewalt-

erfahrungen leiten (19.-21. Mai).

ParitÄtisches Bildungswerk (Lyoner Str.

34, 6000 Frankfurt): Eltern von frÑhgebore-

nen Kindern (19.-21. Mai). Medition - ein

Weg zur Gestaltung eines positiven VerhÄlt-

nisses zwischen MÑttern, VÄtern und Kin-

dern nach der Scheidung (12.-14. Mai).

Fortbildungswerk im ParitÄtischen (Hein-

rich-Hoffmann-Str. 3, 6000 Frankfurt 71):

Berufsbegleitende Weiterbildung zur Sexu-

alpÄdagogik und psychosozialen Beratung:

Konflikte und Krisen im Sexualleben (Vier

Seminarwochen ab Oktober 1993).

NiedersÄchsische Akademie fÑr Gesund-

heitsfÉrderung (Kleestr. 1, 3000 Hannover

61): Ausbildung zum/zur ReferentIn fÑr Ge-

sundheitsfÉrderung.

Leserbriefe

In Heft 5/92 erschien im pro familia magazin eine An-
zeige fÑr das ZEGG-Magazin. Dazu erschien in Heft 6/
92 ein Leserbrief des Pro-Familia-Teams KÉln-Chorwei-
ler.

Das ZEGG-Extra-Magazin Ñber den
áMiÜbrauch mit dem MiÜbrauchÇ hat ein

heftiges FÑr und Wider ausgelÉst, das sich

auch in Form eines Leserbriefes im pro fa-

milia magazin ÄuÜerte.

In ZEGG-Extra wurden an keiner Stelle

die Tatsachen oder die Zahlen des Kindes-

miÜbrauchs bezweifelt oder ihre Bedeutung

heruntergespielt. Die Redaktion vertritt die

Ansicht, daÜ SexualitÄt mit Kindern absolut

abzulehnen ist und daÜ KindesmiÜbrauch

eines der schlimmsten Verbrechen ist. Aller-
dings sind wir auch zu der Ansicht gekom-
men, daÜ die Methoden der psychologi-

schen KindesverhÉre, der Kriminalisierung

des Alltags von Angeklagten, der Trennung

von Kindern und Eltern oder Bezugs-

personen auf einen Verdacht hin dieses un-

sÄgliche Elend noch verschlimmern. Viele

der Beratungsstellen, gerade solche, die aus

der feministischen Szene entstanden sind,

schieÜen Ñber ihr Ziel hinaus und tun mehr,

als fÑr die Kinder ein wirkliches Wohl wÄre.

So gilt hier etwa das Dogma, Kinder wÑr-

den nicht lÑgen, wenn es um MiÜbrauch

ging. VerdÄchtige werden grundsÄtzlich

nicht angehÉrt. Dogmen, die von Pro Fami-

lia Ñbrigens nicht geteilt werden. Um her-

auszufinden, ob ein MiÜbrauch stattgefun-

den hat, werden von manchen Beratungs-

stellen psychologische Methoden (das Spiel

mit den berÑchtigten Puppen, die Explora-

tion sogar kleinster Kinder u.a.) durchge-
fÑhrt, die in Expertenkreisen seit Jahrzehn-

ten als unbrauchbar gelten. (Wie auch am
25. 1. 93 in der ARD-Sendung Kontraste
unter dem Titel áDer MiÜbrauch mit dem
MiÜbrauchÇ ausgefÑhrt.)

Reaktionen auf ZEGG-Extra gaben uns
recht: wir erhielten zahlreiche Briefe von

betroffenen VÄtern oder MÑttern, die we-
gen einem Verdacht des KindesmiÜbrauchs

von ihren Kindern getrennt wurden. Die
sich nicht mehr trauen, eine normale Geste
der Zuneigung oder ZÄrtlichkeit auszudrÑk-
ken, aus Angst, das kÉnne ihnen als sexu-
elle AnnÄherung ausgelegt werden. Die in
der Presse, in der Nachbarschaft und auf
der Arbeitsstelle regelrecht verfolgt wer-
den, weil ihre FÄlle von Beratungsstellen

bekannt gemacht wurden und weil die Ge-

sellschaft nach Skandalen und Kindersex

giert.

Es braucht eine neue, unvorbelastete Dis-

kussion, die nicht in der Emotion und im

Vorurteil steckenbleibt. Die wollen wir mit

unserer Zeitschrift anregen. Pro Familia hat

fÑr diese Diskussion wertvolle Arbeit gelei-

stet, deshalb lag es fÑr uns nahe, im pro fa-

milia magazin fÑr die Zeitung zu werben.

Zum Versand von ZEGG-Extra an Pro-

Familia-Beratungsstellen: TatsÄchlich wur-

den wir, nach dem wir dem Landesverband

NRW ein Probeheft zugesandt hatten, von

ihm beauftragt, ZEGG-Extra allen Bera-

tungsstellen zuzusenden, was auch vom

Landesverband bezahlt wurde.

O-Belzig Christa Dregger
Herausgeberin des
ZEGG-Magazin

Mehrfach hat das pro familia magazin Ñber die BemÑ-
hungen berichtet, das Werk Magnus Hirschfeld zu wah-
ren.

Mit einem Federstrich sperrt das Arbeits-

amt Prenzlauer Berg die FÉrdermittel fÑr

ein verheiÜungsvolles ABM-Projekt. Ein

Jahr lang hatten neun engagierte Frauen

und MÄnner, sÄmtlich hochqualifizierte Wis-

senschaftlerInnen, versucht, Spuren zu si-

chern - die Geschichte des vor 75 Jahren

von Magnus Hirschfeld gegrÑndeten und

vor 60 Jahren von den Nazis geplÑnderten

Berliner Instituts fÑr Sexualwissenschaft

aufzuarbeiten. Was bisher vorgelegt wurde,

kann sich sehen lassen: ein international be-

setztes Kolloquium, diverse wissenschaftli-

che Originalarbeiten, eine FÑlle neuer Er-

kenntnisse als Ergebnis intensiver Archiv-

recherchen. FÑr 1994 war eine umfassende

Ausstellung geplant, VerÉffentlichungen wa-

ren vereinbart. Aus alledem wird nun

nichts. Ab sofort sind alle MitarbeiterInnen

arbeitslos. Eine drittel Million FÉrdermittel

wurden in den Sand gesetzt.

Bleibt die Frage: Was ist der grÉÜere

Skandal Ö die Verschleuderung von Steuer-

mitteln oder die Tatsache, daÜ wiederum in

Berlin vereitelt wird, Werk und Wirken ei-

nes Mannes zu erschlieÜen und zu ehren,

der zu den Pionieren der Sexualwissen-

schaft gezÄhlt wird. In fast 50 Jahren deut-

scher Nachkriegsgeschichte war es nicht

mÉglich, sein VermÄchtnis zu erfÑllen. We-

der Freie UniversitÄt noch Humboldt-Uni-

versitÄt zeigten Interesse, seine Idee aufzu-

greifen und ein Institut fÑr Sexualwissen-

schaft zu begrÑnden. Noch nicht einmal ein

Platz oder eine StraÜe in Berlin wurden

nach dem jÑdischen Gelehrten benannt,

den der HaÜ der Nazis in die Emigration

trieb. Per scientiam ad iustitiam, durch Wis-

senschaft zur Gerechtigkeit, lautete sein

Wahlspruch. Das Arbeitsamt Prenzlauer

Berg sollte sich ihn hinter den Spiegel stek-

ken: Ohne finanzielle Mittel lÄÜt sich Ver-

gangenheit nicht aufarbeiten!

O-Berlin Dr. Rainer Herrn
Leiter der Forschungsstelle

zur Geschichte der Sexualwissenschaft
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Die IPPF stellt fest, daÜ in den letzten

vier Jahrzehnten Familienplanung zu einer

weltweiten Bewegung wurde und daÜ der

Bedarf an Methoden der Familienplanung

von derzeit circa 300 Millionen Anwendern

bis zum Jahr 2000 auf mehr als 600 Millio-

nen zunehmen wird.

Wir erkennen, daÜ die FÉrderung der Fa-

milienplanung sowie der sexuellen und re-

produktiven Gesundheit der WeltbevÉlke-

rung die IPPF iin den neunziger Jahren vor

groÜe Herausforderungen stellt. Es geht

darum, die Menschen weltweit dabei zu un-

terstÑtzen, ein sozial und wirtschaftlich pro-

duktives wie selbstbestimmtes Leben fÑh-

ren zu kÉnnen.

Neben der Sorge um die sexuelle und re-

produktive Gesundheit von Frauen und

MÄnnern ist die IPPF besonders Ñber das

Problem gesundheitsgefÄhrdender Abitrei-

bungspraktiken beunruhigt. Die IPPF und

ihre Mitgliedsorganisationen kÉnnen zu die-

sem Aspekt, der die Gesundheit und das

Leben von Millionen Frauen in hohem

MaÜe bedroht, nicht lÄnger schweigen.

Die Tatsache, daÜ Frauen auf allen gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Ebenen

weiterhin benachteiligt sind, ist eines der

gravierendsten Hindernisse, das der FÉrde-

rung ihrer sexuellen und reproduktiven Ge-

sundheit, und damit auch dem Wohlbefin-

den ihrer Familien, im Wege steht.

Die Zahl der sexuell aktiven jungen Men-

schen nimmt zu, doch haben sie keinen an-

gemessenen Zugang zu Informationen, Auf-

klÄrung oder Einrichtungen zur FÉrderung

der sexuellen Gesundheit. Dies liegt daran,

daÜ die meisten LÄnder, aber auch IPPF-

und FamilienplanungsverbÄnde, sich noch

immer scheuen, diese Fragen aufzugreifen.

Der erfolgreiche Einsatz fÑr eine qualita-

tiv hochwertige Versorgung ist zentral fÑr

die LebensnÄhe und GlaubwÑrdigkeit der

IPPF und ihrer Mitgliedsorganisationen ih-

rer Rolle als Gewissen der Familienpla-

nungsbewegung.

Die Zunahme sexuell Ñbertragener

Krankheiten einschlieÜlich Aids nimmt eine

Zum 40. Bestehen der International

Planned Parenthood Federation

(IPPF) fand im Oktober letzten Jahres

die Mitgliederversammlung der 40jÄh-

rigen IPPF in Neu Delhi statt. Gleich-

zeitig wurde ein internationaler Kon-

greÜ zu Themen der Familienplanung

veranstaltet. Wir berichteten darÑber

im pro familia magazin 1/93.

Wir verÉffentlichen im folgenden die

ErklÄrung von Delhi, die zusammen

mit dem strategischen Plan der IPPF

von allen Delegierten auf der Miitglie-

derversammlung einstimmig verab-

schiedet wurde.

Mitgliederver-

sammlung 1993

Die diesjÄhrige Mitgliederver-

sammlung des Pro Familia-Bundes-

verbands findet am 8. und 9. Mai 1993

in Halle-PeiÜen statt.

Sie wird um 15.00 Uhr mit dem

Schwerpunktthema áPro Familia im

Zeichen der SparpolitikÇ eingeleitet.

Weitere Schwerpunkte werden die

Strukturreform des Bundesverbands

und die Neuwahlen zum Bundesvor-

stand sein. Die Mitgliederversamm-

lung endet am Sonntag um 13.00 Uhr

mit dem Mittagessen.

Wer Interesse hat, an der Mitglie-

derversammlung auf eigene Kosten

teilzunehmen, kann sich montags bis

freitags zwischen 15 und 17 Uhr wen-

den an: Michael Altmann in der Bun-

desgeschÄftsstelle, Telefon: (069)

550901. ma

besorgniserregende Entwicklung.

Als Vertreter der Familienplanungsver-

bÄnde, die zum 40jÄhrigen Bestehen der

IPPF auf der 6. Mitgliederversammlung in

Neu Delhi zusammengekommen sind, ver-

abschieden wir den folgenden Aufruf:

Wir fordern die Familienplanungsver-

bÄnde auf, mit ihren jeweiligen Regierun-

gen und allen interessierten Gruppen zu-

sammenzuarbeiten, um den vorstehend ge-

nannten BedÑrfnissen aller Menschen, ins-

besondere der benachteiligten gesellschaft-

lichen Gruppen, zu entsprechen.

Wir fordern die Familienplanungsver-

bÄnde auf, Familienplanung sowie sexuelle

und reproduktive Gesundheit fÑr alle Teile

der Gesellschaft in den Mittelpunkt ihrer

Arbeit zu stellen.

Wir fordern die Familienplanungsorgani-

sationen auf, sich aktiv fÑr die Verbreitung

von Informationen Ñber Art und AusmaÜ

der GefÄhrdung durch gesundheitsschÄdi-

gende Abtreibungspraktiken sowie Ñber de-

ren Folgen fÑr das Leben und die sexuelle

und reproduktive Gesundheit von Frauen

einzusetzen, wirksame LÉsungsstrategien

zu entwickeln und diese umzusetzen.

Wir fordern die IPPF und ihre Mitglieds-

verbÄnde auf, sich energisch in allen Ar-

beitsbereichen der IPPF fÑr die Gleichbe-

rechtigung der Frau einzusetzen.

Wir fordern die Familienplanungsver-

bÄnde auf, sich fÑr die Aufhebung institutio-

neller Barrieren bei Programmen fÑr junge
Menschen einzusetzen. Hierdurch lÄÜt sich

nicht nur die HÄufigkeit ungewollter

Schwangerschaften bei jungen MÄdchen,

die Zahl der Abtreibungen sowie das Auf-

treten sexuell Ñbertragener Erkrankungen

reduzieren, sondern jungen Menschen wird

so auch geholfen, mit ihrer SexualitÄt posi-
tiv und verantwortlich umzugehen.

Wir fordern die FamilienplanungsverbÄnde

auf, qualitativ hochwertige und angemessene

Programme zur Familienplanung und zur FÉr-

derung der sexuellen und reproduktiven Ge-

sundheit zu entwickeln und zu sichern.

Als Vertreter der assoziierten Familien-

planungsverbÄnde der IPPF, die seit 40 Jah-

ren fÑr das Wohlbefinden der Familie ein-

tritt, verpflichten wir uns, die vorgenannten

MaÜnahmen als Kern des strategischen

Plans des Verbandes engagiert umzusetzen

und unsere BemÑhungen auf internationa-

ler, regionaler und nationaler Ebene zu ver-

stÄrken. Dabei erkennen wir unsere indivi-

duelle und kollektive Verantwortung als Ge-

wissen und fÑhrende Organisation der Fa-

milienplanungsbewegung im nicht-staatli-

chen Sektor an.
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Herr Vorsitzender, werte Abgeordnete,

Nur ungern ergreife ich heute wieder das

Wort, um meine Meinung zur Abtreibungs-

frage und zu der diesbezÑglichen Volksbe-

fragung darzulegen. Mein ZÉgern folgt aus

der Erkenntnis der ungeheuren Diskre-

panz, die zwischen dem besteht, was wir

hier im Parlament tun, und dem, was die

Menschen drauÜen wirklich bewegt und wo-

mit sie in ihrem tÄglichen Leben zu kÄmp-

fen haben. Die BefÑrworter des Abtrei-

bungsgesetzes tun so, als wÑÜten sie nicht,

welche Folgen ein solches Gesetz haben

und wen es vor allem treffen wird. Denn

dieses Gesetz wird in erster Linie fÑr

Frauen der niederen Einkommensgruppen

negative Folgen haben. Wohlhabende

Frauen hingegen wird es bei der Entschei-

dung Ñber den Ausgang einer Schwanger-

schaft nicht beeinflussen. Diese reichen

Frauen werden sich immer eine Reise fÑr

eine Abtreibung im Ausland leisten kÉnnen

Ö oder das exorbitante Honorar fÑr einen

polnischen Arzt (welches das mit dem Ein-

griff verbundene Risiko deckt).

Diese Tatsache wird durch die Erfahrun-

gen westeuropÄischer LÄnder bestÄtigt. Mit

Ausnahme Irlands und Luxemburgs lassen

sie heute alle (in unterschiedlichem Um-

fang) Abtreibungen zu, obwohl sie noch vor

20 oder 25 Jahren ebenso restriktive Ge-

setze hatten wie jenes, das wir nun polni-

schen Frauen auferlegen wollen. In Westeu-

ropa wurden diese restriktiven Gesetze all-

mÄhlich gelockert - in manchen LÄndern

frÑher, in anderen spÄter. Als GroÜbritan-

nien ungefÄhr 1970 als erstes Land libera-

lere gesetzliche Normen einfÑhrte, wurde

es umgehend zum Ziel des Abtreibungstou-

rismus von Zehntausenden von Frauen. Ich

zitiere die offiziellen britischen Statistiken

Ñber die aufeinanderfolgenden Wellen von

Frauen, die nach England reisten, um dort

eine Abtreibung durchfÑhren zu lassen. Im

Jahre 1972 hatten 17500 deutsche Frauen

eine Abtreibung in England. Im Jahre 1974

gab es 36500 franzÉsische Frauen und im

Jahre 1982 21000 spanische. Jedes Jahr ka-

men 8000 italienische und 4000 irische

Frauen zu diesem Zweck nach England.

Diese hohe Zahl von Frauen, die sich im

Ausland Abtreibungen unterzogen, zeigt,

daÜ selbst die schÄrfsten Gesetze wohlha-

bende Frauen nicht zwingen kÉnnen, recht-

Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland ist die gesetzliche Regelung des

Schwangerschaftsabbruchs erneut in Bewegung geraten. In der irischen BevÉlkerung

zeigt sich mit dem Referendum vom November 1992 ein deutlicher Meinungsum-

schwung seit der letzten Volksabstimmung vor zehn Jahren. So befÑrworteten die

WÄhler mehrheitlich Informationsfreiheit Ñber AbbruchmÉglichkeiten im Ausland

und Reisefreiheit fÑr zum Abbruch entschlossene Frauen. Zwar wurde die Regie-

rungsvorlage zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Irland bei Gefahr

fÑr das Leben der Mutter klar abgelehnt, doch geht dies auch auf Teile der BevÉlke-

rung zurÑck, denen dieser Vorschlag nicht liberal genug ist. Die allmÄhliche Abkehr

vom ausnahmelosen Verbot des Schwangerschaftsabbruchs hin zu einer Indikations-

regelung zeichnet sich in Irland ab.

Auch in den USA ist ein Umschwung festzustellen. PrÄsident Bill Clinton hob eine

Reihe von EinschrÄnkungen auf, wie z.B. das Verbot fÑr staatlich finanzierte Klini-

ken, Ñber die MÉglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs zu informieren, die es

vor allem Ärmeren Frauen und Teenagern aus lÄndlichen Gebieten oft praktisch un-

mÉglich gemacht hatten, das geltende Recht der Abtreibungsfreiheit wahrzunehmen.

GegenlÄufig ist allerdings die Entwicklung in Polen. Ende Januar dieses Jahres hat

der polnische Senat einer Gesetzesvorlage des Abgeordnetenhauses Sejm zuge-

stimmt, die der relativ liberalen Indikationsregelung seit 1956 ein Ende setzt.

SchwangerschaftsabbrÑche sind demnach kÑnftig nur noch erlaubt, wenn Leben oder

Gesundheit der Mutter bedroht ist, die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung

ist oder dem Kind unheilbare SchÄden drohen. Eine soziale Indikation ist nicht mehr

vorgesehen. Das Gesetz muÜ noch vom PrÄsidenten Lech Walesa unterzeichnet wer-

den. Dieser hat allerdings bereits im Vorfeld erklÄrt, daÜ er kein Gesetz unterschrei-

ben wÑrde, das SchwangerschaftsabbrÑche zulÄÜt.

Ein Veto des PrÄsidenten mÑÜte das Abgeordnetenhaus mit einer Zweidrittelmehr-

heit Ñberstimmen, die jedoch kaum zustande kommen wÑrde. Der vorliegende Ge-

setzentwurf stellt bereits einen ungeliebten KompromiÜ dar, dem langwierige Debat-

ten vorausgegangen waren. Sollte der PrÄsident sein Veto einlegen, wÑrde das Ge-

setzgebungsverfahren erneut eingeleitet werden mÑssen. Damit kÉnnten die Chan-

cen der Gegner einer VerschÄrfung des Abtreibungsgesetzes steigen, sich mit ihren

Argumenten auch fÑr eine Volksbefragung zu diesem Thema doch noch wirksames

GehÉr zu verschaffen.

Aus aktuellem AnlaÜ ist im folgenden eine Rede des Abgeordneten Prof. Dr.

Mikolaj Kozakiewicz vor dem polnischen Parlament im Dezember 1992 abgedruckt.

Diese Rede ist in Polen bislang nicht verÉffentlicht worden. Mikolaj Kozakiewicz ist

Fraktionsmitglied der Polnischen Bauernpartei und langjÄhriger Vorsitzender der

polnischen Familienplanungsorganisation Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR).

liche Vorschriften zu befolgen. Ganz anders

ist die Lage wirtschaftlich benachteiligter

Frauen, die ihr Problem mit risikoreicheren

Mitteln zu lÉsen suchen Ö zum Beispiel ille-

galen, unprofessionellen Abtreibungen

oder sogar mit kriminellen Handlungen wie

dem Kindes- oder SÄuglingsmord.

Lassen sie uns jedoch zu den britischen

Statistiken zurÑckkehren. In den Jahren bis

1989 kam es in England zu einem bemer-

kenswerten RÑckgang der an auslÄndischen

Frauen vorgenommenen Abtreibungen. Die

Zahl deutscher Frauen fiel von 17500 auf

140, die der spanischen von 21400 auf 3188

und die der franzÉsischen von 36000 auf

3047. Dies war die Folge neuer liberaler Ge-

setze, die Abtreibungen - unter bestimmten

Voraussetzungen - in den HeimatlÄndern le-

galisierten. Wenn das vorgeschlagene Ab-

treibungsgesetz verabschiedet wird, werden

wir in Polen Ähnliche VorgÄnge erleben. In

den Tschechischen und Slowakischen Repu-

bliken und einigen Republiken der ehemali-

gen UdSSR stehen bereits Kliniken bereit,

um weibliche Patienten aus Polen aufzuneh-

men, und solche Kliniken werden in KÑrze

auch in Deutschland in der NÄhe der polni-

schen Grenze eingerichtet. Ist das unser
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Ziel? KÉnnen wir unsere Augen schlieÜen

und so tun, als verschwinde das ganze Pro-

blem durch die Verabschiedung eines Geset-

zes? Die Heuchelei, die bei der Auseinan-

dersetzung mit diesem Thema immer wie-

der zu beobachten ist, hat zur Folge, daÜ

das erzkatholische Irland jÑngst in einem

Referendum Auslandsreisen zum Zwecke

der Abtreibung fÑr rechtmÄÜig erklÄrte. Ist

es nicht der Gipfel der Unaufrichtigkeit,

wenn man erklÄrt, eine bestimmte Sache zu

tun sei im Ausland rechtmÄÜig, aber im ei-

genen Land streng verboten?

Das einzige wirklich wirksame Mittel, die

Zahl der Abtreibungen zu vermindern und

sie schlieÜlich gÄnzlich abschaffen zu kÉn-

nen, ist eine systematische, moderne Se-

xualaufklÄrung und die Entscheidungsfrei-

heit bezÑglich der VerhÑtungsmethoden,

einschlieÜlich des allgemeinen Zugangs zu

allen Arten von VerhÑtungsmitteln. áEnt-

scheidungsfreiheitÇ heiÜt die Freiheit, be-

wuÜt unter den verschiedenen Methoden

mit deren jeweils unterschiedlicher Effekti-

vitÄt und verschiedenartigen Nebenwirkun-

gen auswÄhlen zu kÉnnen. Indessen er-

wÄhnt das nun dem Sejm vorliegende Ge-

setz den Begriff áSexualaufklÄrungÅÇ Ñber-

haupt nicht. Es wurde von der Kommission

abgelehnt und durch die Formulierung áEr-

ziehung zum Familienleben und verantwort-

licher ElternschaftÇ ersetzt. Da die Geset-

zesvorlage gleichzeitig unsere Bildungsein-

richtungen verpflichtet, áRespekt vor dem

menschlichen Leben vom Augenblick der

EmpfÄngnis anÇ zu lehren, ist es offensicht-

lich, daÜ dieser Teil des Gesetzes mit dem,

der gegen die Abtreibung gerichtet ist, eine

kohÄrente Einheit bildet. Keine kohÄrente

Einheit bildet er hingegen mit dem tatsÄch-

lichen Sexualverhalten der Menschen am

Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Der

gesamte Bereich des vorehelichen Ge-

schlechtsverkehrs zwischen jungen Men-

schen Ö der bekanntlich weitverbreitet ist Ö

wird aus dem Blickfeld der Lehrerschaft

ausgeklammert. Junge Menschen werden

nicht angeregt, Ñber ihr Sexualleben nach-

zudenken und ihren eigenen Weg zu finden.

SchlieÜlich vernachlÄssigt das Gesetz die

Probleme von Minderheiten wie den Ho-

mosexuellen. Dies bedeutet eine enorme

EinschrÄnkung des Umfangs und der In-

halte des Unterrichts und dessen Unterord-

nung unter ein einziges Bild der SexualitÄt

in der Ehe, obwohl wissenschaftlich erwie-

sen ist, daÜ das Sexualleben wesentlich rei-

cher und vielfÄltiger ist.

Die BefÑrworter des Abtreibungsgesetzes

berufen sich oft auf das Argument, der

Mensch sei ávom Moment der EmpfÄngnis

an ein menschliches WesenÇ und Abtrei-
bung, unter welchen UmstÄnden auch im-
mer, sei áMordÇ. Dies ist angeblich die
volle, allgemeinverbindliche Wahrheit. Ich

frage mich daher immer wieder: HeiÜt das,

daÜ die Parlamente der USA, GroÜbritan-

niens, Frankreichs, Deutschlands, Schwe-

dens, Norwegens, DÄnemarks, Finnlands,

âsterreichs, Italiens, Hollands, Belgiens

und viele andere Parlamente diese angeb-

lich áunanfechtbare WahrheitÇ nicht kennen

und daÜ sie deswegen, unter verschiedenen

Voraussetzungen und in verschiedenen Sta-

dien der Schwangerschaft, Abtreibungen

zulassen? Haben alle diese Parlamente nur

den polnischen Sejm gebraucht, um Ñber

die Wahrheit unterrichtet zu werden und zu

erkennen, daÜ sie áMordÇ legalisiert ha-

ben? Ich bezweifle, daÜ in Europa irgend je-

mand solche Belehrung benÉtigt.

Das derzeit geltende Recht in Polen wird

manchmal als ástalinistischÇ bezeichnet.

Lassen Sie mich daher daran erinnern, daÜ

RumÄnien unter Ceausescu ein Gesetz be-

saÜ, das wesentlich restriktiver war als das

uns vorliegende, denn es untersagte Abtrei-

bungen, bevor eine Frau fÑnf Kinder gebo-

ren hatte, und der Verlauf jeder Schwanger-

schaft wurde durch ärzte strengstens kon-

trolliert, die regelmÄÜig prÑften, ob die

Frau nicht heimlich abgetrieben hatte. Au-

Üerdem war in Ceausescus RumÄnien der

Verkauf und der Import aller VerhÑtungs-

mittel verboten. Frauen muÜten einfach ge-

bÄren. Nur fÑr hohe ParteifunktionÄre galt

dieses Verbot nicht. Sie hatten Zugang zu

zwei Familienplanungs-Kliniken, die ich be-

sichtigen konnte, da sie auslÄndischen Besu-

chern prÄsentiert wurden.

Das Argument, Abtreibung sei Mord, ist

auch aus einem weiteren Grund fragwÑrdig.

Die Gesetzesvorlage gibt in dieser Hinsicht

AnlaÜ zu ernsten Zweifeln. Wenn es immer

um Mord geht, warum wird die Frau dann

nicht rechtlich zur Verantwortung gezogen?

Warum soll der Arzt ein MindeststrafmaÜ

von ázwei Jahren GefÄngnisÇ erhalten, und

warum kann, unter bestimmten UmstÄn-

den, ádas Gericht die VerbÑÜung der Strafe

aussetzenÇ?

Es handelt sich also doch nicht einfach

um Mord, sondern um eine besondere

Form der TÉtung, denn die Bestrafung ist

nicht die gleiche. ähnliche Zweifel erweckt

die Anwendung des Begriffs áKindÇ oder

ámenschliches WesenÇ vom Augenblick der

EmpfÄngnis an. SchlieÜlich wird im Falle ei-

ner normalen Fehlgeburt ohne medizini-

schen Eingriff der Foetus menschenunwÑr-

dig behandelt - ohne Recht auf eine Toten-

messe und BegrÄbnis in geweihter Erde.

Aus diesen GrÑnden erscheint das ganze Ar-

gument unaufrichtig, heuchlerisch und un-

glaubwÑrdig. Sehr eindeutig und drama-

tisch werden hingegen die Folgen fÑr die

Frauen sein.

Vor wenigen Tagen lehnten die Kommis-

sionen gemeinsam einen Antragsentwurf

fÑr ein Referendum ab. Dies geschah inner-

halb von 15 Minuten, obwohl viele Mei-

nungsumfragen zeigen, daÜ 70 bis 80 Pro-

zent der Polen ein solches Referendum be-

fÑrworten und die Kampagne fÑr das Refe-

rendum bereits 850000 Unterschriften ge-

sammelt hat.

Es ist nicht wahr, daÜ ein Referendum

keine moralischen Fragen entscheiden

kann. Solche Volksbefragungen haben in

Belgien und jÑngst in Irland sowie in Ita-

lien, dem Land des Vatikan, stattgefunden.

Die parlamentarische Kommission be-

schloÜ, sich Ñber die Éffentliche Meinung

hinwegzusetzen. Wird der Sejm ihr darin

folgen? Die Behauptung, es gÄbe jeman-

den, eine Gruppe von Menschen oder eine

Institution, die áam besten weiÜÇ, wie die

Dinge sein sollten, und daÜ alle anderen

diese Meinung zu akzeptieren haben, ruft

unweigerlich eine Epoche in Erinnerung,

die wir alle zu vergessen suchen.

SchlieÜlich noch ein allgemeinerer

Aspekt. Die Abtreibungsfrage hat unsere

Gesellschaft schon in zwei Lager gespalten.

Morgen wird jeder erfahren, wer in der

Frage der Abtreibung und zum Referendum

dafÑr oder dagegen gestimmt hat. Daher

wird schon morgen der Ausgang der nÄch-

sten Parlamentswahlen entschieden. Die

WÄhler werden sich erinnern, wie ihre Abge-

ordneten abstimmten und werden die ent-

sprechenden Konsequenzen ziehen. Wir

werden daran schuld sein, wenn bei der

Wahl zum nÄchsten Sejm die Einstellung der

Abgeordneten zur Abtreibung und nicht

ihre FÄhigkeit, andere, viel wichtigere Pro-

bleme zu lÉsen, den Ausschlag geben wird.

Und hierauf haben wir leider keinen Ein-

fluÜ. Daher befÑrworte ich den Antrag des

Abgeordneten Bujak, diese Gesetzesvor-

lage abzulehnen.

Bedauern Ñber

Abtreibungs-

Entscheidung

Zur Entscheidung des polnischen

Parlaments, das Abtreibungsgesetz zu

verschÄrfen, hier auch eine Stellung-

nahme der stellvertretenden Vorsitzen-

den und frauenpolitischen Sprecherin

der FDP-Bundestagsfraktion Uta WÑr-

fel:

Ich bedaure die Entscheidung des polni-

schen Parlaments, die bisherige Regelung

des Schwangerschaftsabbruchs durch eine

wesentlich strengere Fassung ersetzt zu ha-

ben. Eine soziale Indikation ist nicht vorge-

sehen. Abtreibungen sind in Zukunft nur

noch erlaubt, wenn eine Bedrohung fÑr das

Leben oder die Gesundheit der Mutter be-
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steht, dem Kind unheilbare ErbschÄden

drohen oder die Schwangerschaft durch

eine Vergewaltigung zustande gekommen

ist.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, daÜ

das strenge Verbot von Abtreibungen und

hohe Strafen bei dessen Nichtbeachtung

niemals das erhoffte Ziel brachte, die Zahl

der Abtreibungen zu senken. Vielmehr ha-

ben solche verschÄrften Regelungen immer

dazu gefÑhrt, daÜ Frauen in ihrer Notlage

allein gelassen waren und sich áEngelma-

cherinnenÇ und Kurpfuschern hilflos auslie-

fern muÜten. VerfÑgten die ungewollt

schwangeren Frauen Ñber genÑgend finan-

zielle Mittel, konnten sie sich einen guten

Arzt leisten oder zu einem Abbruch ins Aus-

land fahren. Arme Frauen haben diesen

Eingriff oftmals mit ihrem Leben gezahlt.

Das Leben des Kindes kann nur mit der

Mutter geschÑtzt werden, nicht gegen sie.

Frauen, die ungewollt schwanger gewor-

den sind, treffen verantwortungsvoll und

unter AbwÄgung aller Fakten ihre schwie-

rige Entscheidung. Diese Erkenntnis habe

ich wÄhrend der langen Verhandlungen

Ñber die Neuregelung des Paragraphen 218

gewonnen. In einem zusammenwachsenden

Europa, an dem nach dem Zusammenbruch

des Kommunismus auch die Éstlichen euro-

pÄischen LÄnder partizipieren wollen, halte

ich eine Regelung, die der WÑrde der

Frauen in dieser elementar wichtigen Frage

Rechnung trÄgt, fÑr notwendig.

(Quelle: Fachinfo Nr. 2007 F.D.P. Bundestags-
fraktion)

Vaterschaftsnachweis

nicht vor der Geburt

Die deutschen Humangenetiker

lehnen die vorgeburtliche Vater-

schaftsbestimmung ab. Der Vater ei-

nes ungeborenen Kindes lÄÜt sich fest-

stellen, wenn Blutproben von der

Mutter, ihrem Partner sowie eine Ge-

webeprobe vom Kind zur VerfÑgung

stehen. Die Gesellschaft fÑr Human-

genetik hÄlt die Diagnostik jedoch

nur fÑr vertretbar, wenn medizinische

GrÑnde vorliegen. Andernfalls gehe

es lediglich um das Feststellen von

áNormalmerkmalenÇ. Diese dÑrfen

nach Ansicht von E. Passarge, dem

Vorsitzenden der Gesellschaft, jedoch

nicht zur Diskriminierung und Abtrei-

bung des ungeborenen Kindes fÑh-

ren. Die Stellungnahme war notwen-

dig geworden, weil immer Éfter nach

der PrÄnataldiagnostik gefragt wird.

(Siehe auch áDer genetische Finger-

abdruckÇ in profamilia magazin 5/92)

Deutschen Seniorinnen und Senioren

wurden im Rahmen einer Urlaubsreise Vor-

trÄge mit DiskussionsmÉglichkeit Ñber áSe-

xualitÄt in der zweiten LebenshÄlfteÇ ange-

boten. (Streng genommen handelt es sich

um die dritte Lebensphase. Die zweite Le-

benshÄlfte begÄnne bereits etwa mit 40 Jah-

ren Ö doch wer fÑhlt sich in diesem Alter als

Senior?)

Ein groÜer deutscher Reiseveranstalter

fÑhrte im SpÄtherbst 1992 drei beachtliche

Seniorenreisen an die áTÑrkische RivieraÇ

durch. Ca 30km von Antalya entfernt wur-

den schÄtzungsweise 1600 Seniorinnen und

Senioren - verteilt auf drei Wochengruppen

- in zwei groÜe neue Hotels zu einem er-

staunlich gÑnstigen Preis eingeladen. Ent-

sprechend frequentiert war diese Reise.

Die vielen Menschen wurden nahezu per-

fekt, doch nicht in entmÑndigender Weise,

betreut. Die Reiseveranstalter suchten da-

bei offensichtlich nach neuen Wegen. Statt

der sonst oft Ñblichen ábunten AbendeÇ er-

warteten die Teilnehmer ein landeskundli-

ches Programm, Gymnastik- und verschie-

dene Vortragsangebote, zum Beispiel zu

Erbrecht und eben auch SexualitÄt. Nicht

uninteressant dabei: Die Managerin hatte

zunÄchst einige Schwierigkeiten, gerade

letzteres Vortragsthema bei ihren mÄnnli-

chen Kollegen durchzusetzen. Von vielen

TeilnehmerInnen wurde es jedoch mit Inter-

esse aufgenommen.

Die deutschen Urlauber Ö Ñbrigens kei-

neswegs ausschlieÜlich SeniorInnen - er-

lebte ich als wohlgemutes und dankbares

VÉlkchen, das sich am liebenswerten Hotel,

der Landschaft in mediterraner SchÉnheit

und der BerÑhrung mit der antiken Kultur

sehr erfreute. Dieses atmosphÄrische Um-

feld mag ihre Aufgeschlossenheit unter-

stÑtzt haben.

So habe ich meinen Vortrag vor drei ver-

schiedenen Gruppen gehalten und disku-

tiert.

Folgende Begriffe wurden thematisiert:

@ Das Alter sich spiegelnd vor dem Hin-

tergrund der persÉnlichen und gesellschafts-

politischen Geschichte, die jeden einzelnen

geprÄgt hat.

ê Die SexualitÄt in den verschiedenen

Lebensphasen. (Motto: Der Mensch ist ein

sexuelles Wesen von seiner Geburt bis zu

seinem Tode.) Folgende Schwerpunkte:

Ö Trennung von SexualitÄt und FertilitÄt als

wichtige Zivilisationsleistung und Voraus-

setzung fÑr die Akzeption der SexualitÄt

im Alter.

Ö Die negative Auswirkung der genital fi-

xierten LeistungssexualitÄt.

ê Die kÉrperbezogenen VorgÄnge im Al-

ter und ihre gesellschaftlichen Auswirkun-

gen, wie z.B.

- Die sich verÄndernde KÉrperlichkeit im

Alter und wie wir damit umgehen Ö (MÄn-

ner und Frauen sehr verschieden), oder

auch deren VerdrÄngung im Jugend- und

Fitnesswahn in unserer Gesellschaft.

Nicht unerwÄhnt blieb auch der beson-

ders hohe FrauenÑberschuÜ in der ange-

sprochenen Altersgruppe und der damit ver-

bundene áPartnermarktÇ, worunter viele

Frauen leiden. Das bewuÜte Streben nach

Selbstbestimmung und SelbstbewuÜtsein ist

in dieser Situation von besonderer Bedeu-

tung.

Die Diskussionen verliefen lebhaft und

lebenszugewandt. Viel PersÉnliches wurde

angesprochen. Es waren jedoch im wesentli-

chen die Zufriedenen, die sich bei dieser

Veranstaltung zu Wort meldeten. Wo blieben

die Menschen mit negativen Lebenserfah-

rungen und Selbstzweifeln? Sie hÄtten sich

wohl kaum in diesem zeitlich beschrÄnkten

Rahmen einbringen kÉnnen. Konnten sie

sich Ñberhaupt mit unserem Thema kon-

frontieren? Vielleicht gab es sie ohnehin sel-

ten auf solcher Urlaubsfahrt.

Immerhin, es gab eine groÜe Gruppe al-

leinstehender Frauen, zu zweien oder auch

in grÉÜeren Gruppen formiert. Sie wirkten

lebensfroh und lebenszugewandt. Ich hÄtte

sie so gerne angesprochen, doch sie zeigten

sich nicht bei den VortrÄgen. Da trauten

sich vorwiegend nur Paare hin. MÉglicher-

weise vertraten diese Singles die Meinung:

áWas soll ich mich mit Sex befassen ohne he-

terosexuellen Partner?Ç Sind sie deshalb

áweg vom Fenster?Ç. Sollen sie deshalb

asexuelle Wesen sein?

FÑr den Herbst 1993 ist vom gleichen Ver-

anstalter eine Ähnliche Reise geplant. Viel-

leicht bietet sich dabei die MÉglichkeit, die

Singles in besonderer Weise anzusprechen.

Dr. Lilli Schmitt-Schiek
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Zusatzausbildung:

Neues Leitungsteam

Nach 13jÄhriger fachlicher Leitung been-

det JÉrg M. Scharff, Diplom-Psychologe

und Psychoanalytiker, mit AbschluÜ des

Kurses X seine Mitarbeit in der Zusatzaus-

bildung áPsychoanalytische Beratung in Se-

xual- und PartnerschaftskonfliktenÇ. In den

Jahren seiner Leitung lag sein besonderes

Interesse darin, psychoanalytisches Kon-

fliktverstÄndnis und psychoanalytische Hal-

tung fÑr die Beratungsarbeit fruchtbar und

konzeptuell zugÄnglich zu machen. Seinem

Wunsch, diese mit Engagement vorangetrie-

bene und als sehr befriedigend empfundene

Arbeit fortzusetzen, stand die Notwendig-

keit gegenÑber, sein berufliches Arbeitsfeld

zu begrenzen.

ähnliche GrÑnde veranlaÜten auch Dr.

Martin Dannecker, Dipl.-Soziologe und Pri-

vatdozent, nach 13 Jahren Vermittlung der

Soziologie seine Mitarbeit jetzt zu beenden.

Von den beiden Gruppenleitern verlÄÜt

nach 12jÄhriger Mitarbeit Peter NieÜen, Di-

plom-Psychologe und Psychoanalytiker, das

Leitungsteam.

Mit Christiane Schrader Ñbernimmt jetzt

erstmals eine Frau die fachliche Leitung der

Zusatzausbildung. Frau Schrader, Diplom-

Psychologin und Psychoanalytikerin verfÑgt

Ñber Erfahrungen in Forschung und Lehre.

Seine mittlerweile 19jÄhrige Mitarbeit

wird Werner Beck, Diplom-Psychologe und

Gruppenanalytiker, fortsetzen und mit sei-

nen umfassenden Kurserfahrungen den

neuen Kolleginnen den Einstieg erleich-

tern.

Gemeinsam mit Werner Beck wird Corne-

lia Volhard, Diplom-PÄdagogin und Grup-

penanalytikerin, die Gruppenarbeit Ñber-

nehmen.

Die Vermittlung der Soziologie wird Sil-

via Heyer Ñbernehmen. Frau Heyer, Di-

plom-Soziologin und Mitarbeiterin der Pro
Familia Berlin, hat die Zusatzausbildung

vor einigen Jahren selbst absolviert.

Die organisatorische Leitung liegt nach

wie vor bei Mia Volling, Mitarbeiterin der

BundesgeschÄftsstelle.

Gleich zweimal hatte der Pro Familia-

Landesverband ThÑringen im Januar Grund

zum Feiern. Zum einen wurde im sÑdthÑ-

ringischen Sonneberg die dritte Pro Fami-

lia-Beratungsstelle in ThÑringen erÉffnet,

zum anderen nahm auch die Integrierte Fa-

milienberatungsstelle Erfurt, die als Mo-

dellprojekt neue Wege in Beratung und Be-

treuung zu gehen sucht, ganz offiziell ihre

TÄtigkeit auf.

Insgesamt arbeiten jetzt im kleinsten der

neuen BundeslÄnder 4 Pro Familia-Bera-

tungsstellen, von denen durchaus gesagt

werden kann, daÜ sie dank dem beharrli-

chen, z.T.zÄhen BemÑhen ihrer Mitarbeite-

rInnen und nur einem territorial unter-

schiedlich kooperativen Entgegenkommen

der verantwortlichen BehÉrden zustande

gekommen sind.

Die ErÉffnung der Erfurter Modellbera-

tungsstelle des ThÑringer Landesverbandes

wurde von beachtlichem Éffentlichen Inter-

esse begleitet. Dr. Kolz vom Bundesmini-

sterium fÑr Familien und Senioren zollte

ebenso seine Anerkennung fÑr die in nur 4

Monaten geleistete Aufbauarbeit, wie es

BÑrgermeister Schuhmacher und Sozialde-

zernent Fracke fÑr den Magistrat der Stadt

Erfurt taten.

Die Bundesvorsitzende Monika Simmel-

Joachim fÑhrte in ihrer BegrÑÜungsanspra-

che aus, wie wichtig gerade fÑr die BÑrge-

rInnen in den neuen BundeslÄndern die Ver-

wirklichung des SubsidiaritÄtsprinzips sei.

Nach all den Jahren der staatlichen GÄnge-

lung wÄre es mehr als an der Zeit, gerade in

familienbezogenen Fragen bÑrgernahe Be-

ratungsstellen mit Ñberzeugenden Konzep-

ten aufzubauen.

Dr. Harald Stumpe, der ThÑringer Lan-

desverbandsvorsitzende, umriÜ in seiner

BegrÑÜungsansprache die inhaltliche Ziel-

stellung des Modellprojekts: PrÄvention,

VerhÑtung und AufklÄrung, Erziehungsbe-

ratung als Hilfe zur familiÄren Beziehungs-

gestaltung und natÑrlich die áklassischenÇ

Felder der Beratungs- und Betreuungsar-

beit - die Begleitung von Frauen, MÄnnern

und Paaren im Partnerschafts- und Sexuali-

tÄtskonflikt. DarÑber hinaus dankte er dem

mittlerweile schon 8kÉpfigen Team der Mo-

dellberatungsstelle um GeschÄftsfÑhrerin

Elvira Weber, die in den zurÑckliegenden

Wochen und Monaten mitunter bis an die

Grenze des Zumutbaren gearbeitet hatten.

Einen Wermutstropfen in den Freudenbe-

cher der ErÉffnung gab es freilich: Das ThÑ-

ringer Ministerium fÑr Soziales und Ge-

sundheit war unter den GÄsten nicht vertre-

ten. Im ThÑringer Ministerium fÑr Soziales

und Gesundheit waltet ein rheinland-pfÄlzi-

scher StaatssekretÄr, dem die vom Bund fÑr

zwei Jahre gefÉrderte Modellberatungs-

stelle augenscheinlich nicht ins Konzept

paÜt. Sein Hauptargument: Es gibt im Terri-

torium schon die vorgeschriebene KapazitÄt

an Schwangerenberatung (freilich nur,

wenn man den SubsidiaritÄts- und den Plu-

ralitÄtsgedanken auÜer acht lÄÜt).

Alle anderen Beratungs- und Informa-

tionsangebote, wie sie das Modellprojekt

anbietet, etwa die SexualaufklÄrung in

Schulen, werden ministeriellerseits noch

gar nicht wahrgenommen.

Die Zukunft der Erfurter Modellbera-

tungsstelle kÉnnte beispielhaft dafÑr ste-

hen, wie es der Pro Familia insgesamt ge-

lingt, den $1 des Schwangeren- und Fami-

lienhilfegesetzes praktisch umzusetzen.

Detlef Bittorf

Dr. Konrad Weller

Elvira Weber

Lesetip

Inge MÑhlberger!Gaby Dobovisek/Petra
Meiswinkel (Herausgegeben von Pro Fa-
milia NRW): Schwangerschaftsabbruch in
Nordrhein-Westfalen. Eine Studie zur Ver-
sorgungslage und zur Situation ungewollt
schwangerer Frauen. 198 Seiten, 25,- DM.
Zu beziehen Ñber die GeschÄftsstelle des
Landesverbands, Loher Str. 7, 5600 Wup-
pertal.

Die Studie, die unter Beteiligung

u.a. der Evangelischen Kirche, Pro

Familia Nordrhein-Westfalen, des

DPWV und kommunaler Beratungs-
stellen erarbeitet wurde, untersucht
zunÄchst Anzahl und rÄumliche Ver-
teilung der Beratungsangebote und
der Einrichtungen, die Schwanger-
schaftsabbrÑche in NRW durchfÑh-
ren. Eine Beratungsstellen- und Bera-
terInnenbefragung analysiert die Rah-
menbedingungen der Beratungsarbeit
nach $218b. Einen weiteren Schwer-
punkt der Studie bildet die Frauenbe-
fragung, die eine auÜerordentliche
FÑlle von Daten zur sozialen Situa-
tion, zum BeratungsgesprÄch, den
Verfahrenserfahrungen, zur Entschei-
dungsfindung, zur konkreten Lebens-
situation, zur Einstellung gegenÑber
der strafrechtlichen Regelung und
zum VerhÑtungswissen und -verhalten
bringt. DarÑber hinaus untersucht die
Studie das Abwanderungsverhalten
von Frauen im Schwangerschaftskon-
flikt in angrenzende BundeslÄnder
bzw. die Niederlande.
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áDurch den Dschungel der Gesetze bei

Schwangerschaft und GeburtÇ Ö BroschÑre

fÑr gewollt schwangere Frauen vom Fami-

lienplanungszentrum SaarbrÑcken

Warum noch eine neue BroschÑre? In der

Beratung haben wir immer wieder erlebt,

daÜ die juristisch verfaÜten und sehr aus-

fÑhrlichen BroschÑren der ämter, BehÉr-

den oder sonstiger sozialer Institutionen

von den Frauen nicht durchschaut werden

bzw. das Wesentliche nicht herausgefiltert

werden kann. Aus diesem Grund haben wir

eine sehr einfache, fÑr die Hand der Klien-

tin gedachte BroschÑre erstellt. Sie soll ei-

nen ersten àberblick Ñber die fÑr schwan-

gere Frauen relevanten Gesetze und Be-

stimmungen geben. Die BroschÑre kann

keine Beratung im Einzelfall ersetzen.

Da die BroschÑre auf unser Einzugsge-

biet ausgerichtet ist, finden sich natÑrlich

spezifische Adressen fÑr den Raum Saar-

brÑcken und Stadtverband SaarbrÑcken.

Sollte Interesse an der Nutzung dieser Bro-

schÑre fÑr den eigenen Einzugsbereich be-

stehen, ist der Text gegen einen Kostenbei-

trag von DM 20,- auf einer Diskette erhÄlt-

lich. Die Adressen mÑssen dann nur noch

fÑr den eigenen Einzugsbereich umgearbei-

tet werden.

FÑr die EDV-AdreÜbearbeitung ist ein

Textverarbeitungsprogramm Word 5.0 (oder

aufwÄrts) notwendig. Die BroschÑre kann

gegen den Selbstkostenpreis von DM 2,50

bestellt werden bei:

Pro Familia SaarbrÑcken, Familienpla-

nungszentrum, Mainzer Str. 106, 6600 Saar-

brÑcken, Tel.: 0681/64566.

Heinz KrÄmer

Ingrid Kallfetz

Planspiel

áAnti BambinoÇ

Bei Pro Familia Bamberg kann eine Bro-

schÑre bestellt werden, die eine komplette

Vorlage und Anleitung fÑr ein Planspiel ent-

hÄlt, das als Einstieg fÑr SexualpÄdagogi-

sche Gruppenarbeit genutzt werden kann.

Das Durchspielen der spannenden und lu-

stigen Fiktion (es geht um die pharmazeuti-

sche Erprobung einer neuen áPille fÑr den

MannÇ in einem Jungeninternat), das unter-

schiedliche Schwerpunktsetzungen ermÉg-

licht, ist gut geeignet, mit einer Gruppe

Ñber heikle Themen unverkrampft ins Ge-

sprÄch zu kommen. Die BroschÑre enthÄlt

auch Kopiervorlagen und Hinweise fÑr das

notwendige Spielmaterial.

Gegen Einsendung von 10,00 DM zu be-

ziehen Ñber: Pro Familia Bamberg e.\V.,

KunigundenruhstraÜe 24, 8600 Bamberg,

Tel.: 0951/24729.

Baden-WÑrttemberg:
PlanckstraÜe 8
W-7000 Stuttgart 1
Telefon (0711) 461151

Bayern:
TÑrkenstraÜe 103/I
W-8000 MÑnchen 40
Telefon (089) 399079

Berlin:
Ansbacher StraÜe 11
'W-1000 Berlin 30
Telefon (030) 2139013

Brandenburg:
Heinrich-Mann-
Allee 103
O-1580 Potsdam
Telefon (31) 21012

Bremen:
Stader StraÜe 35
W-2800 Bremen
Telefon (0421) 49 1090

Hamburg:
TesdorpfstraÜe 8
W-2000 Hamburg 13
Telefon (040) 44195322

Hessen:
SchichaustraÜe 3-5
W-6000 Frankfurt/Main 1
Telefon (069) 447061

Mecklenburg-Vorpommern:

Schillingallee 70
O0-2500 Rostock
Telefon (81) 3969 60/74

Niedersachsen:
Am Hohen Ufer 3 A
W-3000 Hannover 1
Telefon (0511) 363608

Nordrhein-Westfalen:
Loher StraÜe 7
W-5600 Wuppertal 2
Telefon (0202) 2822-157

SchillerstraÜe 24
W-6500 Mainz
Telefon (06131) 236350

Sachsen:
Wurzener Str. 95
O0-7050 Leipzig
Telefon (41) 61530

Sachsen-Anhalt:
im Gesundheitszentrum
SilberhÉhe
W.-v.-Klewiz-Str. 11
O-4070 Halle
Telefon (46) 74110

Schleswig-Holstein:
Am Marienkirchhof 6
W-2390 Flensburg,
Telefon (0461) 86930

ThÑringen:
Falkstr. 23
O-5300 Weimar

Pro Familia Vertriebsgesellschaft informiert

QualitÄt: Bei Condomen wird es 1993 neue Genehmigungsnummern des Bundesge-

sundheitsamtes geben. Als Folge werden Produkte vom Markt verschwinden, die den

heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, aber vor Jahren zugelassen wurden.

Akzeptanz: Portio-Kappen und Contracep-Rot und Contracep-GrÑn als Diaphragma-

Gels werden verstÄrkt nachgefragt. Sie kÉnnen Ñber Ihre Apotheke Contracep-Gels be-

stellen. Nach uns vorliegenden Meldungen soll Ortho-Creme aus MarketinggrÑnden im

Laufe des Jahres nicht mehr lieferbar sein.

Condom fÑr die Frau: Fernidom ist nun auch in Holland auf dem Markt, in Deutsch-

land immer noch nicht zugelassen. Einzelne Muster als Anschauungsmaterial kÉnnen wir

Ihnen liefern (3 St. Pack. DM 19,80).

PRO SANITA Messe 28. 4.-2. 5. 93 Stuttgart: Wer unser Angebot statt im Katalog per-

sÉnlich in Augenschein nehmen mÉchte, kann uns vom 28. 4.Ö2. 5. in Stuttgart auf der

PRO SANITA Gesundheitsmesse besuchen.

Medien: Neue Medien zur Sexualerziehung, die Ñber unser Angebot des Katalogs Nr.

6 hinausgehen, werden wir im Mai (auch auf der Bundesversammlung) vorstellen kÉn-

nen.

Pro Familia Vertriebsgesellschaft, Niddastr. 76, 6000 Frankfurt (Main) 1
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Maja Langsdorff

Kleiner Eingriff

- groÜes Trauma?

Schwangerschaftskonflikte,

Abtreibung und

die (seelischen) Folgen

KÉnnen Abtreibungen seelisch krankma-

chen? Immer wieder hÉrt und liest man da-
von, daÜ Frauen, die ihre ungewÑnschte

Schwangerschaft abbrechen lassen, Dre-

pressionen und andere psychische Pro-

bleme drohen. Das Risiko einer gefÑhls-

mÄÜigen Irritation nach einer Abtreibung

besteht tatsÄchlich, doch es ist nicht schick-

salsbedingt. Meist sind die seelischen

Schwierigkeiten, die Frauen ádanachÇ be-

klagen, hausgemacht oder zumindest

durch eine Vielzahl von Faktoren provo-

ziert. Manche Depression, manches

SchuldgefÑhl und manches Absinken der

Selbstachtung wÄre vermeidbar, wÑrden

Mutterschaft einerseits und das áNeinÇ
zum Kind andererseits nicht unter ideolo-

gischen und moral-ethischen Aspekten zu

Weltanschauungsfragen hochstilisiert. Ent-

gegen allen anderslautenden GerÑchten

haben nur wenige Frauen nach einem

Schwangerschaftsabbruch - vorÑberge-

hend - seelische Beschwerden. Den mei-

sten Frauen bleibt allerdings die Zeit áda-

vorÇ viel frischer und viel grausamer im

GedÄchtnis haften Ö die Zeit der Angst,

der Konflikte, des Zeitdrucks, des Ent-

scheidungszwangs, der Organisation. Das

wird in diesem Buch dargelegt.

180 Seiten

DM 26,80

Broschur

ISBN 3-923722-39-7

SexualitÄt BRD/DDR

im Vergleich

Herausgeber
PRO FAMILIA Landesverband Niedersachsen
Ruth Kuntz-Brunner, Horst Kwast

Gerd J. Holtzmeyer Verlag

SexualitÄt BRD/DDR

im Vergleich

Im Juli 1990 trafen sich in Bad Nenndorf

Ñber 200 Frauen und MÄnner aus der frÑ-

heren BRD und der frÑheren DDR zu ei-

ner Tagung unter dem Motto áSexualitÄt

BRD/DDR im VergleichÇ. Es war das erste

und letzte Mal, daÜ sich Fachfrauen und

-mÄnner aus den beiden deutschen Staaten

trafen, um Fragen wie gesellschaftliche

Normen, rechtliche Regelungen und pro-

fessionelle Praxis zu diskutieren. Die Re-

ferentinnen und Referenten aus beiden

Staaten wuÜten zu dem Zeitpunkt noch

nicht, daÜ sie ab 3. Oktober 1990 BÑrgerin-

nen und BÑrger ein und desselben Staates

sein wÑrden. Die in diesem Band wieder-

gegebenen VortrÄge sind daher eine sicher

einzigartige Dokumention zu diesem

Thema aus jener kurzen Zeitspanne, als es

zwei demokratische deutsche Staaten gab.

Die Referate geben RÑckschauen auf die

Entwicklungen in den beiden Staaten, wei-

sen aber auch Perspektiven auf. Veranstal-

ter war der Pro Familia-Landesverband

Niedersachsen (auch Herausgeber dieses

Bandes) zusammen mit der Leitstelle Leip-

zig fÑr Ehe- und Sexualberatung, der Ab-

teilung Sexualmedizin der Medizinischen

Akademie Magdeburg sowie dem Arbeits-

bereich Sexualmedizin der Medizinischen

Hochschule Hannover.

448 Seiten

DM 33,Ö

Broschur

ISBN 3-923722-40-0

Lydia

Hauenschild

hat ihr drittes

Buch geschrieben:

Ohne Netz und

doppelten Boden

Vom Umstand,

mit Anstand

Mutter zu sein

160 S. geb.

DM 24,80

ISBN 3-923722-41-9

Lydia Hauenschild

rd

Bert

Vom Umstand,
mit Anstand

Mutter zu sein

PB átmalv

Gerd }.Holtjnyeyer Verlag

Lydia Hauenschild

Wann trÄgt man als

Mutter schon

SeidenstrÑmpfe
20 heitere Geschichten

aus dem Alltag mit Kindern.

128 S., 20.Abb., geb. 19,80 DM

ISBN 3-923722-34-6

Dazu schrieb die Zeitschrift des

Deutschen Kinderschutzbundes:

In witzig erzÄhlten kurzen Geschichten

(und die Situation gut charakterisieren-

den Zeichnungen von Ursula Steem)

wird der Alltag einer Mutter so haut-

nah lebendig, daÜ man/frau kaum glau-

ben mag, daÜ diesen kleinen dreijÄhri-

gen áMonsternÇ auch tÄglich viele lie-

benswerte Seiten abzugewinnen sind.

Dieses Wechselbad an elterlichen Ge-

fÑhlen kommt in jeder der geschilder-

ten Situationen zum Ausdruck: sei es

nun bei Krankheiten, den endlosen

áWarum?Ç-Fragen; beim Problem von

Sauberkeit und Ordnung, dem Um-

gang mit dem Taschengeld oder den so-

genannten HÉhepunkten des Jahres -

wie Urlaub oder Muttertag.

Beim Lesen verspÑren viele Eltern si-

cherlich Entlastung ihrer geplagten

Seele, denn sie stellen schmunzelnd

fest, daÜ es anderen auch nicht besser

geht als ihnen.

(Kinderschutz aktuell)

Lydia Hauenschild:

18,Ö DM 160 5.

(FÑr BuchhÄndler: Bestell-Nr. bei

magazin erscheint.

VSB: 098995).
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Psychiatrie - Psychologie

Rofausnen

Coupon - Bitte aus-
schneiden und an den
Ferdinand Enke Verlag,
Abt. Fachzeitschriften,
Bludenzer Str. 6, 7000
Stuttgart 30, senden.

Ferdinand Enke Verlag Stuttgart

U] Krankenhauspsychiatrie
D Zeitschrift fÑr Sexualforschung

festen

Ich mÉchte an Ihrer kostenlosen Testaktion teilnehmen.
Dadurch habe ich die MÉglichkeit, mich in aller Ruhe Ñber die
Zeitschrift zu informieren. Entspricht die Zeitschrift nicht
meinen Vorstellungen, werde ich den Verlag bis 10 Tage nach
Erhalt des Probeheftes schriftlich oder telefonisch benach-
richtigen, daÜ es nur bei diesem Testangebot bleiben soll.
Zur Sicherheit erhalte ich mit dem Heft ein Begleitschrei-
ben, das mich an den Ablauf der Probezeit erinnert. Wenn
Sie nichts von mir hÉren, mÉchte ich die Zeitschrift fÑr min-
destens 1 Jahr im Abonnement lesen.

Datum Unterschrift

Meine Anschrift:

AR7B 02

Die Pro Familia Berlin Gesellschaft fÑr

Sexualberatung und Familienplanung e.V.,

sucht zum 1. Juli 1993 eine

GynÄkologin

bzw. eine Ärztliche Mitarbeiterin mit mehrjÄh-

riger gynÄkologischer Erfahrung fÑr eine

HalbtagstÄtigkeit in der Beratungsstelle

GotzkowskystraÜe.

Bewerbung richten Sie bitte innerhalb von

drei Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige

an:

Pro Familia, z. Hd. Frau Flores

GotzkowskystraÜe 8

1000 Berlin 21

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt eine

Informationsschrift der Fa. Sancho Pansa

(Freiburg) bei.


